
36. Beilage im Jahre 1968 zu den Sitzungsberichten 
des XX. Vorarlberger Landtages

Regierungsvorlage Beilage 36

Gesetz
über den Bau und die Erhaltung öffentlicher Straßen 
sow ie über die W egefreiheit (Straßengesetz — StrG.)

Der V orarlberger Landtag ha t beschlossen:

1. ABSCHNITT 
Allgem eines

§ 1
öffentliche Straßen

(1) Die öffentlichen Straßen sind nach den 
Bestim m ungen dieses G esetzes zu bauen  und 
zu erhalten.

(2) Auf B undesstraßen findet dieses Gesetz 
keine Anw endung.

(3) S traßen im Sinne dieses G esetzes sind 
bauliche Anlagen, die mit einem  Grundstück 
in fester V erbindung stehen und dem V erkehr 
von Menschen, T ieren und Fahrzeugen dienen, 
ohne Rücksicht darauf, ob sie jeder A rt oder 
nur bestim m ten A rten  dieses V erkehrs d ie
nen. Erfüllt eine V erkehrsfläche diese V oraus
setzungen, so fällt sie ohne Rücksicht auf ihre 
Bezeichnung (Straße, W eg, Platz) un ter den 
Begriff „Straße".

(4) Die im Zuge einer Straße befindlichen 
und dem V erkehr d ienenden unbew eglichen 
Anlagen, wie G ehsteige, Brücken, ü b er- und 
U nterführungen, Tunnels, Durchlässe und für 
eine Straße angelegte Dämme, Gräben, Ent
w ässerungsanlagen, Böschungen, Stützm auern 
und Bankette, sind B estandteile der Straße.

(5) öffentliche Straßen im Sinne dieses 
G esetzes sind die dem Gem eingebrauch ge
w idm eten Straßen. Sie gliedern  sich in
a) Landesstraßen,
b) G em eindestraßen,
c) G enossenschaftsstraßen und
d) öffentliche Privatstraßen.

(6) Bei öffentlichen Straßen, die im G rund
buch ein eigenes G rundstück bilden, ist auf 
A ntrag  des S traßenerhalters im Eigentum s
b latt der E igentüm er und im G utsbestandsblatt 
bei Landesstraßen die Bezeichnung „Landes
straße", bei G em eindestraßen die Bezeichnung 
„G em eindestraße", bei G enossenschaftsstra
ßen die Bezeichnung „G enossenschaftsstraße" 
und bei öffentlichen P rivatstraßen  die Bezeich
nung „öffentliche Privatstraße" einzutragen.

(7) Bei G rundstücken einer öffentlichen 
Straße, die infolge A uflassung oder V erlegung 
der Straße nicht m ehr die Eigenschaft als 
öffentliche Straße besitzen, ist die gemäß 
Abs. 6 vorgeschriebene Bezeichnung auf A n
trag  des Eigentüm ers im G utsbestandsblatt zu 
löschen.

§ 2
Gemeingebrauch

(1) Der Gem eingebrauch einer Straße ist 
die jederm ann un ter den gleichen Bedingun
gen und innerhalb der durch die A rt der 
Straße sowie durch die straßenpolizeilichen 
V orschriften festgelegten  Grenzen ohne aus
drückliche Bewilligung zustehende Benüt
zung zum Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr 
sowie zum Reiten oder V iehtrieb.

(2) Der G em eingebrauch darf — unbescha
det der straßenpolizeilichen V orschriften — 
nur durch den S traßenerhalter und nur v o r
übergehend beschränkt w erden, sow eit dies 
w egen des Zustandes der Straße zur V erm ei
dung oder Behebung von Schäden an der 
Straße oder von G efahren für die Straßen- 
benützer notw endig ist. Solche Beschränkun
gen sind der für die straßenpolizeilichen 
A ngelegenheiten  zuständigen Behörde und der 
nach diesem  Gesetz zuständigen Behörde 
unverzüglich m itzuteilen. Diese Behörde hat 
die gänzliche oder teilw eise A ufhebung der 
Beschränkungen anzuordnen, w enn sie nicht 
oder nicht m ehr erforderlich sind oder die 
Schäden oder G efahren auf andere W eise v e r
m ieden w erden können.

(3) W enn strittig  ist, ob und in welchem 
Umfang eine Straße dem Gem eingebrauch ge
w idm et ist, hat h ierüber die Behörde zu en t
scheiden. In diesem  V erfahren  haben der 
Eigentüm er des S traßengrundes und der
jenige, der die Straße b isher erhalten  hat, die 
Rechte einer Partei. In einem  solchen V er
fahren ist die Gemeinde, durch deren Gebiet 
die Straße führt, anzuhören.

(4) W enn eine öffentliche Straße zwar im 
Rahmen des G em eingebrauches, jedoch durch 
besonders schwere oder besonders beschaf
fene K raftfahrzeuge in außergew öhnlichem
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M aße abgenützt wird, ha t der Z ulassungs
besitzer auf V erlangen des S traßenerhalters 
zu den Kosten der S traßenerhaltung angem es
sen beizutragen. Die Höhe des zu leistenden 
Entgeltes hat sich nach dem V erhältn is des 
E rhaltungsaufw andes für die außergew öhn
liche A bnützung zu jenem  für die gewöhnliche 
A bnützung der Straße zu richten. Der S traßen
erhalter hat einen solchen Anspruch spätestens 
bis zum Ablauf eines Jah res nach Beendigung 
der außergew öhnlichen A bnützung geltend zu 
machen. Im Streitfälle steht der ordentliche 
Rechtsweg offen.

(5) Der Abs. 4 gilt nicht für Einsätze des 
B undesheeres nach § 2 Abs. 1 des W ehr
gesetzes.

§ 3
Sondergebrauch

(1) Jede  über den Gem eingebrauch h inaus
gehende Benützung einer öffentlichen Straße 
sowie des darüber befindlichen, für die Sicher
heit des V erkehrs in Betracht kom m enden 
Luftraum es (Sondergebrauch) bedarf — unbe
schadet der nach anderen, insbesondere bau- 
oder straßenpolizeilichen V orschriften erfor
derlichen behördlichen Bewilligung — der 
Zustim m ung des S traßenerhalters.

(2) Die Zustimmung gemäß Abs. 1 darf nur 
auf eine bestim m te Zeit oder gegen jed e r
zeitigen W iderruf erte ilt w erden. Sie ist an 
Bedingungen zu knüpfen, w enn dies zur V er
m eidung von Schäden an der Straße oder von 
G efahren für die S traßenbenützung oder 
w egen künftiger B auvorhaben an der Straße 
erforderlich ist.

(3) Der S traßenerhalter hat Anspruch auf 
Ersatz aller Kosten, die ihm durch den Sonder
gebrauch zusätzlich entstehen, sowie auf ein 
angem essenes Entgelt. Für den K ostenersatz 
sind dem S traßenerhalter auf sein V erlangen 
angem essene Vorschüsse oder Sicherheiten zu 
leisten. Im Streitfälle steh t der ordentliche 
Rechtsweg offen.

(4) Bund, Länder und G em einden (Ge
m eindeverbände) un terliegen  den Bestim m un
gen der Abs. 1 bis 3 nicht, w enn sie in V oll
ziehung der G esetze tä tig  w erden.

§ 4
Rechte und Pflichten des Straßenerhalters

(1) Der S traßenerhalter hat in V erfahren 
auf G rund dieses G esetzes mit A usnahm e von 
V erw altungsstrafverfahren  die Rechte einer 
Partei.

(2) Landesstraßen und G em eindestraßen 
m üssen im Eigentum  des S traßenerhalters ste 

hen. Dies gilt nicht für G ehsteige und Tunnels 
im Zuge solcher Straßen.

(3) Der S traßenerhalter ist verpflichtet, die 
Eintragung der im § 1 Abs. 6 vorgeschriebe
nen Bezeichnung zu beantragen. Falls eine 
Straße infolge A uflassung oder V erlegung 
nicht m ehr die Eigenschaft als öffentliche 
Straße besitzt, ha t der Eigentüm er die im § 1 
Abs. 7 vorgeschriebene Löschung zu b ean tra 
gen.

(4) Falls eine öffentliche Straße, die für den  
K raftfahrzeugverkehr benützt w erden darf, 
infolge ihres Zustandes nicht m ehr ohne Ge
fahr benützbar ist, hat der S traßenerhalter 
unverzüglich die ihm zum utbaren V orkehrun
gen zur Beseitigung der Gefahr zu treffen, 
insbesondere für den S traßenbenützer nicht 
ohne w eiteres erkennbare Schadensstellen zu 
kennzeichnen und erforderlichenfalls abzu
sperren.

(5) Die mit dem Bau und der Erhaltung 
öffentlicher S traßen einschließlich der S traßen
reinigung, Schneeräum ung sowie Schneeglätte- 
und G latteisbekäm pfung verbundenen  Kosten 
hat der S traßenerhalter zu tragen, sow eit in 
diesem  Gesetz nichts anderes bestim m t ist.

2. ABSCHNITT 
Landesstraßen

§ 5
Begriff, Erklärung und Auflassung, 

Straßenerhalter

(1) Landesstraßen sind die von der Landes
regierung durch V erordnung als solche e rk lä r
ten  Straßen. Durch V erordnung können auch 
Straßenzüge zu Landesstraßen e rk lärt w erden, 
deren Bau beabsichtigt, aber noch nicht durch
geführt ist.

(2) Die Landesregierung hat die für den 
überörtlichen V erkehr notw endigen S traßen 
als Landesstraßen zu erklären. N otw endig 
sind d iejenigen Straßen, welche die einzige, 
auch für Lastkraftw agen benützbare unm itte l
bare S traßenverbindung von einer G em einde 
in eine N achbargem einde oder über die Lan
desgrenze darstellen. Eine N otw endigkeit liegt 
nicht vor, w enn von anderer Seite für eine 
solche V erkehrsverbindung V orsorge getrof
fen wird. Ein Rechtsanspruch auf E rklärung 
einer Straße als Landesstraße besteh t nicht.

(3) Die Landesregierung kann  darüber h in 
aus durch V erordnung Straßen, die überw ie
gend für den V erkehr zwischen zwei oder
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m ehreren G em einden wichtig sind, als Landes-

(4) In der V erordnung ist die Straße mit 
einem  N am en und einer fortlaufenden Num 
m er zu bezeichnen sowie ihr V erlauf kurz zu 
beschreiben und ihre ungefähre Länge in Kilo
m etern anzugeben.

(5) Landesstraßen sind von der Landes
regierung durch V erordnung aufzulassen, so
w eit die V oraussetzungen, die zur E rklärung 
als Landesstraße geführt haben, w eggefallen 
sind.

(6) S traßenerhalter der Landesstraßen ist 
das Land als T räger von Privatrechten.

(7) V or Erlassung einer V erordnung über 
die E rklärung oder A uflassung einer Straße 
als Landesstraße sind die Gemeinden, durch 
deren  G ebiet die Straße führt, zu hören.

§ 6
Kostenbeiträge

(1) Die Gem einde hat den für den Bau (§ 28 
Abs. 3) von Landesstraßen in ihrem  Gebiet 
notw endigen Grund auf ihre Kosten für das 
Land zu erw erben. Dies gilt nicht für die A b
löse von B auw erken und G rundlasten. W enn 
die Gem einde den Grund nicht oder nur zu 
einem  unangem essen hohen Preis erw erben 
kann  und deshalb das Land gezw ungen ist, 
den G rund im W ege der Enteignung zu erw er
ben, hat die G em einde dem Land die G rund
erw erbskosten  zu ersetzen. In einem  Ent
eignungsverfahren kann  ein V ertrag  über die 
Höhe der Entschädigung nur m it Zustim m ung 
der Gem einde abgeschlossen w erden. F inan
ziell schwachen G em einden kann die Landes
regierung die Verpflichtung zum Erwerb des 
Grundes für das Land oder zum Ersatz der 
G runderw erbskosten  nach Billigkeit ganz oder 
teilw eise erlassen.

(2) Die G em einde ist ermächtigt, durch 
Beschluß der G em eindevertretung einen Bei
trag  von den Eigentüm ern jen e r Grundstücke 
zu erheben, die durch eine Landesstraße u n 
m ittelbar oder m ittelbar erschlossen w erden  
und durch den Bau der Straße (§ 28 Abs. 3) 
einen dauernden V orteil erlangen. In einer 
solchen V erordnung ist das G ebiet der be i
tragspflichtigen Grundstücke genau zu um 
grenzen und der K ostenanteil, den die G rund
eigentüm er insgesam t zu leisten  haben, im 
V erhältn is zum Vorteil, den die erschlossenen 
G rundstücke erlangen, so festzusetzen, daß die 
Summe der B eiträge 30 v. H. der von der Ge

m einde gemäß Abs. 1 aufgew endeten  G rund
erw erbskosten  nicht übersteig t. G rundstücks
flächen, die vom S traßenrand m ehr als 50 m 
entfernt sind, dürfen in das beitragspflichtige 
G ebiet nicht einbezogen w erden. Erforder
lichenfalls sind die einbezogenen Grundstücke 
je nach dem geringeren  oder größeren V orteil, 
der ihnen nach M aßgabe der örtlichen V er
hältnisse aus dem Bau der Straße erwächst, 
in verschiedene K lassen einzuteilen.

(3) Falls der nach Abs. 2 Beitragspflichtige 
durch den Bau der Straße einen Nachteil e rle i
det oder zum Bau der Straße kostenlos oder 
zu einem  un ter dem V erkehrsw ert liegenden 
Preis Grund abgetreten  hat, ist dies bei der 
Bemessung des Beitrages zu berücksichtigen. 
Als solche Nachteile gelten nicht Lärm- und 
G eruchsbelästigungen, die durch den S traßen
verkeh r verursacht w erden. Beitragspflichtig 
ist derjenige, der im Zeitpunkt der Zustellung 
des Beitragsbescheides Eigentüm er des G rund
stückes ist. Der Z eitpunkt der Fälligkeit ist in 
diesem  Bescheid so festzusetzen, daß er frühe
stens einen M onat nach Ingebrauchnahm e der 
S traße eintritt.

(4) Landwirtschaftlich genutzte G rund
stücke außerhalb des verbau ten  Gebietes 
(Abs. 5) un terliegen  der Beitragspflicht nach 
Abs. 2 nicht, w enn sie innerhalb von zehn 
Jah ren  nach Ingebrauchnahm e der Straße w ei
terh in  zur Gänze landw irtschaftlich genutzt 
w erden. Innerhalb dieses Zeitraum es ist eine 
V orschreibung des Beitrages unbeschadet von 
V erjährungsbestim m ungen in abgabenverfah
rensrechtlichen V orschriften zulässig.

(5) Als verbautes G ebiet gilt ein Gebiet, 
das auf einer Seite oder auf beiden Seiten der 
Straße zusam m enhängend in geschlossener 
oder offener Bauweise verbau t ist. Der Zu
sam m enhang gilt bei einem  A bstand von höch
stens 50 m zwischen zwei G ebäuden noch 
nicht als unterbrochen.

(6) Die Gem einde hat dem Land die M ehr
kosten, welche durch die besondere Bauaus
führung einer durch verbautes G ebiet führen
den Landesstraße en tstehen  (Fahrbahnbreite, 
Fahrbahnbelag, Entw ässerung, Radwege, G eh
steige u. dgl.), sow eit zu ersetzen, als die 
Gem einde eine solche Bauausführung bean
trag t hat. Ob und in w elcher Höhe M ehrkosten 
zu ersetzen sind, hat im Streitfälle die Landes
regierung durch Bescheid zu entscheiden.

(7) Soweit dem Land durch die Erhaltung 
einschließlich der Straßenreinigung, Schnee
räum ung sowie Schneeglätte- und G latteis
bekäm pfung der durch verbau tes G ebiet füh
renden Strecken einer Landesstraße M ehr-
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kosten  entstehen, die bei Führung der Straße 
außerhalb des verbau ten  G ebietes nicht v e r
ursacht w ürden, ha t die G em einde dem  Land 
diese M ehrkosten  zu ersetzen. Ob und in 
welcher Höhe M ehrkosten  zu ersetzen sind, 
ha t im Streitfälle die Landesregierung durch 
Bescheid zu entscheiden.

(8) Die S traßenbeleuchtung ist auf den 
durch verbautes G ebiet (Abs. 5) führenden 
Strecken einer Landesstraße von der Ge
m einde auf ihre Kosten anzubringen und zu 
erhalten.

§ 7
Benützungsentgelt

(1) Das Land als T räger von Privatrechten 
ist berechtigt, für die Benützung von Landes
straßen mit K raftfahrzeugen ein Entgelt ein
zuheben, sofern solche S traßen größere H öhen
unterschiede überw inden oder N aturschönhei
ten  zugänglich machen.

(2) Für Fahrzeuge des S icherheitsdienstes 
und der Feuerw ehr sow ie für Behörden-, 
H eeres- und R ettungsfahrzeuge darf kein 
Benützungsentgelt verlang t w erden.

(3) Die Höhe des B enützungsentgeltes ist 
un ter Bedachtnahme auf die Größe der Fahr
zeuge so festzusetzen, daß die Summe der 
B enützungsentgelte innerhalb  eines bestim m 
ten  Zeitraum es die zur Deckung des E rhal
tungsaufw andes der Straße einschließlich der 
Tilgung eines allfälligen Bauaufw andes erfor
derlichen Kosten innerhalb dieses Zeitraum es 
nicht übersteig t. Das B enützungsentgelt ist 
unm ittelbar vor der Benützung fällig, sofern 
nichts anderes vere inbart ist.

(4) Bei S treitigkeiten  zwischen dem  Land 
und einem  Straßenbenützer steh t der orden t
liche Rechtsweg offen.

§ 8
Übertragung von Straßengrundstücken

(1) Grundstücke einer aufgelassenen oder 
verleg ten  Landesstraße, die vom  Land nicht 
m ehr benötig t w erden, sind der Gemeinde, in 
deren  G ebiet sie liegen, kostenlos durch Be
scheid der Landesregierung zu ih rer freien 
V erfügung in ihr Eigentum  zu übertragen. 
Solche E igentum sübertragungen und G rund
stücksteilungen unterliegen  den Bestim m un
gen des W ohnsiedlungsgesetzes, G rundver
kehrsgesetzes und G rundteilungsgesetzes nicht.

(2) Die erforderlichen Ä nderungen im 
Grundbuch sind auf A ntrag der Landesregie
rung durchzuführen.

3. ABSCHNITT 
Gemeindestraßen

§ 9
Begriff, Erklärung und Auflassung, 

Straßenerhalter

(1) G em eindestraßen sind die von der 
G em eindevertretung durch V erordnung als 
solche e rk lärten  Straßen. Durch V erordnung 
können auch Straßenzüge zu G em eindestraßen 
e rk lärt w erden, deren Bau beabsichtigt, aber 
noch nicht durchgeführt ist.

(2) Die G em eindevertretung hat nach M aß
gabe der finanziellen M ittel die vorw iegend 
für den V erkehr innerhalb des G em einde
gebietes notw endigen Straßen als G em einde
straßen zu erklären. N otw endig sind d ie jen i
gen Straßen, durch die ganzjährig bew ohnte 
S iedlungen mit m indestens 100 Einw ohnern 
erschlossen w erden. Eine N otw endigkeit liegt 
nicht vor, w enn von anderer Seite für eine 
solche V erkehrsverb indung V orsorge getrof
fen wird. Ein Rechtsanspruch auf Erklärung 
einer Straße als G em eindestraße b esteh t nicht.

(3) Die G em eindevertretung kann  darüber 
hinaus durch V erordnung Straßen, die vorw ie
gend für den V erkehr innerhalb der Gem einde 
wichtig sind, als G em eindestraßen erklären.

(4) Landesstraßen dürfen von der Ge
m eindevertretung  nicht als G em eindestraßen 
erk lärt w erden.

(5) In der V erordnung ist der V erlauf der 
Straße kurz zu beschreiben und deren unge
fähre Länge in K ilom etern anzugeben.

(6) G em eindestraßen sind von der Ge
m eindevertretung  durch V erordnung aufzulas
sen, w enn die V oraussetzungen, die zur Er
klärung als G em eindestraße geführt haben, 
w eggefallen sind.

(7) S traßenerhalter der G em eindestraßen 
ist die G em einde als T räger von Privatrechten.

§ 10
Gehsteige

(1) Die Gemeinde hat im v erbau ten  Gebiet 
(§ 6 Abs. 5) an Landesstraßen und G em einde
straßen  nach M aßgabe der finanziellen M ittel 
G ehsteige zu errichten, sow eit es die V er
hältn isse erfordern. Die Errichtung von G eh
steigen durch die Gem einde bedarf eines Be
schlusses der G em eindevertretung. Ein eigener 
Beschluß der G em eindevertretung ist nicht 
erforderlich für G ehsteige, die bereits in 
einem  V erbauungsplan  (Teilregulierung) v o r
gesehen sind.
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(2) Die G em einde ist erm ächtigt, durch Be
schluß der G em eindevertretung zu bestim m en, 
daß
a) den G rundeigentüm ern, von denen  sie für 

den G ehsteig Grund erw orben hat, der 
Ersatz der für den Erwerb des einzelnen 
Grundes jew eils aufgew endeten  Kosten bis 
zu 50 v. H. und

b) den an den G ehsteig angrenzenden G rund
eigentüm ern der Ersatz der von der Ge
m einde aufgew endeten  Baukosten bis zu 
50 v. H.

durch Bescheid vorgeschrieben wird. Der Er
satz von Baukosten nach lit. b entfällt für 
einen G rundeigentüm er dann, w enn dieser 
den für den G ehsteig erforderlichen Grund 
kostenlos abgetreten  hat.

(3) W enn nur auf e iner Seite der Straße 
ein G ehsteig errichtet wird, kann in einer V er
ordnung nach Abs. 2 bestim m t w erden, daß 
den G rundeigentüm ern, welche an die dem 
G ehsteig gegenüberliegende S traßenseite an 
grenzen, 25 v. H. der gemäß Abs. 2 lit. b fest
gesetzten Kosten zum Ersatz vorgeschrieben 
wird.

(4) Der K ostenersatz w ird fällig in fünf 
Jahresra ten , beginnend am  1. Jän n er des der 
Fertigstellung des G ehsteiges folgenden Ja h 
res.

(5) Der K ostenersatz nach Abs. 2 lit. b bzw. 
Abs. 3 ergibt sich aus den Kosten für die Er
richtung des G ehsteiges je  laufenden M eter, 
vervielfacht mit der an den G ehsteig bzw. die 
Straße angrenzenden G rundstückslänge. W enn 
bei Eckgrundstücken der G ehsteig auf beiden 
Seiten hergestellt wird, ist die längere G rund
stückseite voll und die kürzere  G rundstück
seite zur H älfte anzurechnen.

(6) M angels anderer gesetzlicher oder v e r
traglicher V erpflichtungen sind die G ehsteige 
von der G em einde zu erhalten.

§ 11
Kostenbeiträge

Für die B eitragsleistung der Eigentüm er 
von G rundstücken, die durch eine G em einde
straße erschlossen w erden, gilt der § 6 Abs. 2 
bis 4 sinngem äß mit der M aßgabe, daß die 
Summe der B eiträge 30 v. H. der von der 
Gem einde aufgew endeten  Baukosten ein
schließlich der G runderw erbskosten  nicht üb er
steigen darf. Die V orschriften des § 10 w erden 
dadurch nicht berührt.

§ 12
Benützungsentgelt

Die Gem einde als T räger von Privatrech
ten ist berechtigt, für die Benützung von Lan

desstraßen  mit K raftfahrzeugen ein Entgelt 
einzuheben, sofern solche S traßen größere 
H öhenunterschiede überw inden  oder N atu r
schönheiten zugänglich machen. Die V orschrif
ten des § 7 Abs. 2 bis 4 gelten  sinngemäß.

4. ABSCHNITT 
Genossenschaftsstraßen

§ 13
Begriff, Erklärung und Auflassung,

Straßenerhalter

(1) G enossenschaftsstraßen sind die von 
einer S traßengenossenschaft (§ 15) als solche 
e rk lärten  Straßen.

(2) Eine E rklärung gemäß Abs. 1 bedarf 
eines mit einer M ehrheit von zwei D ritteln 
aller Stimmen gefaßten Beschlusses der M it
g lieder der Genossenschaft. Eine solche E rklä
rung ist der Behörde binnen zwei W ochen m it
zuteilen.

(3) Die Behörde hat die G enossenschafts
straßen  in ein besonderes Verzeichnis aufzu
nehm en. H iebei ist der V erlauf der Straße 
kurz zu beschreiben und deren ungefähre 
Länge in K ilom etern anzugeben. Dieses V er
zeichnis steh t jederm ann zur Einsicht offen.

(4) G enossenschaftsstraßen dürfen nur mit 
Bewilligung der Behörde aufgelassen werden. 
Für einen Beschluß zur A uflassung gilt der 
Abs. 2 sinngem äß. Die Bewilligung ist zu e r
teilen, w enn durch d ie A uflassung der Straße 
bedeutende öffentliche V erkehrsin teressen  
nicht beein trächtig t w erden.

(5) S traßenerhalter einer G enossenschafts
straße ist die Straßengenossenschaft.

§ 14
Benützungsentgelt

(1) Die S traßengenossenschaft ist berech
tigt, von N ichtm itgliedern für die Benützung 
von G enossenschaftsstraßen mit Fahrzeugen 
ein Entgelt einzuheben.

(2) Für Fahrzeuge des S icherheitsdienstes 
und der Feuerw ehr sowie für Behörden-, H ee
res und Rettungfahrzeuge darf kein  Benüt
zungsentgelt verlang t w erden. Bei der Be
stim m ung der Höhe des B enützungsentgeltes 
ist auch festzulegen, ob und inw iew eit A nge
hörige der G enossenschaftsm itglieder oder 
sonstige Personen von der Leistung eines Be
nützungsentgeltes befreit sind.

779



36. Beilage im Jahre 1968 des XX. Vorarlberger Landtages

(3) Die Flöhe des B enützungsentgeltes ist 
un ter Bedachtnahme auf die Größe der F ahr
zeuge festzusetzen und bedarf der G enehm i
gung der Behörde. Die G enehm igung ist zu 
erteilen, w enn die Summe der Benützungs
entgelte  innerhalb eines bestim m ten Z eit
raum es die zur Deckung des E rhaltungsauf
w andes einschließlich der T ilgung eines all
fälligen Bauaufw andes erforderlichen K osten 
innerhalb  dieses Zeitraum es nicht übersteig t. 
Von diesen Kosten ist jedoch ein der Benüt
zung der Straße durch die M itglieder und die 
von der Leistung eines B enützungsentgeltes 
befreiten  Personen entsprechender Betrag ab
zuziehen. Das B enützungsentgelt ist unm ittel
bar vor der Benützung fällig, sofern nichts 
anderes vere inbart ist.

(4) Bei S treitigkeiten  zwischen der G enos
senschaft und einem  S traßenbenützer steht 
der ordentliche Rechtsweg offen.

§ 15
Bildung von Straßengenossenschaften

(1) Zum Bau oder zur Erhaltung einer 
öffentlichen Straße kann auf Grund eines V er
trages durch m indestens zwei Personen oder 
auf Grund einer V erfügung der Behörde 
(Abs. 3) eine Straßengenossenschaft — im 
folgenden kurz G enossenschaft genannt — 
gebildet w erden. Ein solcher V ertrag  bedarf 
zu seiner R echtsw irksam keit der A nerken
nung durch die Behörde. Die A nerkennung ist 
auszusprechen, w enn durch die Bildung einer 
G enossenschaft der Bau oder die Erhaltung 
einer öffentlichen Straße erm öglicht oder zu
m indest erle ich tert wird. Durch die V erfügung 
der Behörde oder im Falle der Bildung auf 
G rund eines V ertrages durch die A nerken
nung der Behörde erlang t die Genossenschaft 
Rechtspersönlichkeit. Die Behörde hat die Bil
dung einer G enossenschaft im A m tsblatt für 
das Land V orarlberg  kundzum achen.

(2) Jede G enossenschaft muß Satzungen 
haben, die von den M itgliedern  zugleich mit 
dem V ertrag  und im Falle des Abs. 3 vor 
Einbringung des A ntrages zu beschließen sind. 
Gleichzeitig mit der V erfügung nach Abs. 3 
oder im Falle der Bildung auf Grund eines 
V ertrages gleichzeitig mit der A nerkennung 
ha t die Behörde die Satzungen zu genehm igen. 
Die G enehm igung ist zu erteilen, w enn die 
Satzungen den gesetzlichen V orschriften en t
sprechen. Eine solche G enehm igung ist auch 
für Satzungsänderungen erforderlich. Die Sat
zungen haben  insbesondere Bestim m ungen zu 
en thalten  über
a) den Namen, Sitz und Zweck der G enossen

schaft,

b) die Rechte und Pflichten der M itglieder, 
insbesondere die Zahl der Stimmen, die 
einem  M itglied zustehen,

c) die zum G enossenschaftsgebiet gehörenden 
G rundstücke und den Schlüssel der A uf
teilung der K osten für den Bau und die 
Erhaltung der Straße auf die Eigentüm er 
der G rundstücke und sonstigen M itglieder,

d) die Zusam m ensetzung, W ahl, Beschlußfas
sung, Funktionsdauer und den A ufgaben
bereich der Genossenschaftsorgane,

e) die V ertretung  der Genossenschaft nach 
außen und die Fertigung von Urkunden, 
durch die rechtliche V erpflichtungen der 
Genossenschaft begründet w erden,

f) den Jahres Voranschlag und die Rechnungs
prüfung,

g) die A uflösung der Genossenschaft, die 
Regelung ihrer V erbindlichkeiten und die 
Liquidierung ihres Verm ögens.
(3) Die M ehrheit der G rundeigentüm er 

eines bestim m ten Gebietes, das durch eine 
G enossenschaftsstraße erschlossen wird, kann 
bei der Behörde beantragen, daß die M inder
heit der G rundeigentüm er verhalten  wird, 
einer zum Bau oder zur Erhaltung einer Straße 
zu b ildenden Genossenschaft beizutreten . Die 
Behörde hat auf Grund eines solchen A ntrages 
durch Bescheid die Bildung einer G enossen
schaft zu verfügen, w enn die V oraussetzungen 
des Abs. 1 vorliegen und die zu bauende oder 
zu erhaltende Straße offensichtlich auch der 
M inderheit zum V orteil gereichen würde. Vor 
Erlassung eines solchen Bescheides hat die 
Behörde insbesondere auch zu prüfen, ob jene 
Personen, welche den A ntrag  gestellt oder 
diesem  zugestim m t haben, die M ehrheit b il
den, wobei die M ehrheit dieser Personen nach 
dem Einheitsw ert ih rer zum G enossenschafts
gebiet gehörenden Grundstücke zu berechnen 
ist.

§ 16
Änderungen in Straßengenossenschaften

(1) W er ein zum G enossenschaftsgebiet 
gehörendes Grundstück erw irbt, w ird M itglied 
der Genossenschaft und ist zu allen aus der 
M itgliedschaft entspringenden Leistungen v e r
pflichtet. Diese Verpflichtung ist eine G rund
last, die erst mit dem ordnungsm äßigen A us
scheiden des belasteten  G rundstückes aus dem 
G enossenschaftsgebiet oder mit der Auflösung 
der Genossenschaft erlischt.

(2) Eine nachträgliche Einbeziehung von 
Grundstücken in das G enossenschaftsgebiet 
kann erfolgen:
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a) durch V ertrag  zwischen der Genossenschaft 
und dem Eigentüm er des einzubeziehenden 
G rundstückes und die A nerkennung dieses 
V ertrages durch die Behörde, w obei sich 
der V ertrag  auch auf den K ostenanteils
betrag  und die Zahl der Stimmen des 
neuen M itgliedes beziehen muß;

b) auf A ntrag  der G enossenschaft durch V er
fügung der Behörde, w enn die V orausset
zungen des § 15 Abs. 3 erst nachträglich 
en tstanden sind. Im Streitfälle hat die Be
hörde auch über den K ostenanteil und die 
Zahl der Stimmen des neuen M itgliedes zu 
entscheiden. Bei d ieser Entscheidung ist 
der N utzen der Straße für das neue M it
glied und die b isher an der Straße durch 
den Gebrauch, W itterungseinflüsse u. dgl. 
e ingetretene W ertm inderung zu berück
sichtigen.
(3) Ein nachträgliches Ausscheiden von 

Grundstücken aus dem G enossenschaftsgebiet 
kann erfolgen:
a) durch V ertrag  zwischen der Genossenschaft 

und dem Eigentüm er des auszuscheidenden 
G rundstückes und die A nerkennung des 
V ertrages durch die Behörde;

b) auf A ntrag  der Genossenschaft oder eines 
M itgliedes hinsichtlich seines Grundstückes 
durch V erfügung der Behörde, w enn die 
V oraussetzungen des § 15 Abs. 3 nachträg
lich w eggefallen  sind. H iebei hat die Be
hörde un te r Berücksichtigung des bisher für 
das auszuscheidende Grundstück erfolgten 
Gebrauches der Straße und der an der 
Straße durch den genossenschaftlichen Ge
brauch, W itterungseinflüsse u. dgl. einge
tre tenen  W ertm inderung zu bestim m en, ob 
und in w elcher H öhe von der G enossen
schaft an  den E igentüm er des auszuschei
denden Grundstückes der von diesem  für 
dieses Grundstück geleistete Betrag an 
B aukosten zurückzuzahlen ist. Nach Ablauf 
von sechs Jah ren  seit der Zahlung dieses 
Betrages ist ein Rückersatz nicht m ehr zu 
leisten.

§ 17
Verwaltung von Straßengenossenschaften

(1) Zur Leitung und Besorgung der Genos
senschaftsangelegenheiten haben  die M itglie
der aus ih rer M itte durch einfache M ehrheit 
der abgegebenen Stimmen einen Ausschuß zu 
w ählen. Der Ausschuß ha t aus seiner M itte 
einen O bm ann (Stellvertreter) zu wählen. 
Besteht die Genossenschaft aus w eniger als 
20 M itgliedern, so kann anstelle  des A us
schusses ein Geschäftsführer, der die A ufgaben 
des Ausschusses und des O bm annes in sich

vereinigt, mit einem  S te llvertre ter gew ählt 
w erden. Die N am en und W ohnanschriften des 
Obm annes oder Geschäftsführers und ih rer 
S tellvertre ter sowie allenfalls sonst v e rtre 
tungsbefugter A usschußm itglieder sind der 
Behörde innert einer W oche nach der W ahl 
bekanntzugeben.

(2) Die Genossenschaft hat für jedes Ge
schäftsjahr im voraus einen Voranschlag als 
G rundlage für die V erw altung aller E innah
men und A usgaben aufzustellen. Soweit die 
Kosten, die der Genossenschaft aus der Erfül
lung ihrer A ufgaben erwachsen, nicht ander
w eitig gedeckt w erden können, sind sie nach 
dem durch die Satzungen oder durch beson
dere V ereinbarungen  festgesetzten  M aßstab 
auf die M itglieder um zulagen, w obei auch zu 
bestim m en ist, w iew eit die Beiträge in Geld-, 
Dienst- oder Sachleistungen zu bestehen  h a 
ben. Die Genossenschaft kann rückständige 
Leistungen im V erw altungsw ege einbringen.

(3) Die Behörde hat ein V erzeichnis der 
in ihrem  Bereich bestehenden  G enossenschaf
ten  zu führen. Dieses Verzeichnis steh t jed e r
m ann zur Einsicht offen, Die Behörde hat auf 
A ntrag  zu bescheinigen, daß die G enossen
schaft besteh t und w er für diese v ertre tu n g s
befugt ist.

(4) ü b e r  S treitigkeiten, die zwischen einer 
G enossenschaft und ihren  M itgliedern  oder 
den M itgliedern einer G enossenschaft un te r
einander aus dem G enossenschaftsverhältnis 
entstehen, hat die Behörde zu entscheiden. 
H ievon ausgenom m en sind jedoch S treitigkei
ten über Schadenersatzansprüche.

(5) Für V erbindlichkeiten der G enossen
schaft haften  deren  M itglieder im V erhältn is 
ihres A nteiles gemäß § 15 Abs. 2 lit. c.

§ 18
Aufsicht über Straßengenossenschaften

(1) Die Genossenschaft u n te rsteh t der A uf
sicht der Behörde und ist verpflichtet, der 
Behörde auf V erlangen A uskünfte zu erte ilen  
und Ü berprüfungen an O rt und Stelle v o r
nehm en zu lassen. Die Behörde h a t das Recht, 
zu den Sitzungen der G enossenschaft einen 
V ertre te r mit b era tender Stimme zu en tsen
den.

(2) Die Behörde hat unbeschadet der ihr 
nach § 33 Abs. 1 zustehenden Befugnisse eine 
Genossenschaft, die den V erpflichtungen, die 
ihr auf Grund dieses G esetzes und der Sat
zungen obliegen, nicht nachkommt, erforder
lichenfalls durch Bescheid zur Erfüllung dieser 
V erpflichtungen zu verhalten . Die Behörde 
kann jedoch die Genossenschaft von einzelnen
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ihr nach diesem  G esetz obliegenden Verpflich
tungen  entbinden, sow eit dies im Hinblick 
auf die V erkehrsbedürfnisse an der Straße 
v e rtre tb a r ist.

(3) U nterläßt es die Genossenschaft, für 
die A ufbringung der zur Erfüllung ihrer V er
bindlichkeiten gegenüber D ritten  oder zur 
Erfüllung ihres satzungsm äßigen Zweckes no t
w endigen M ittel rechtzeitig vorzusorgen, so 
kann den G enossenschaftsm itgliedern die Lei
stung der erforderlichen Beiträge un ter sinn
gem äßer A nw endung des § 17 Abs. 2 durch 
Bescheid aufgetragen  w erden.

(4) Soweit und solange M aßnahm en nach 
Abs. 1 bis 3 nicht ausreichen, um die satzungs
m äßige T ätigkeit der G enossenschaft zu ge
w ährleisten , kann die Behörde durch Bescheid 
einen geeigneten  Sachw alter bestellen  und 
ihn m it einzelnen oder allen  Befugnissen des 
A usschusses und O bm annes oder des Ge
schäftsführers auf Kosten der Genossenschaft 
betrauen.

§ 19
Auflösung von Straßengenossenschaften

(1) Die A uflösung einer Genossenschaft 
kann durch Beschluß der nach den Satzungen 
erforderlichen M ehrheit un ter der V orausse t
zung erfolgen, daß die V erbindlichkeiten ge
genüber D ritten sichergestellt sind. Falls nicht 
eine Bewilligung zur A uflassung der Straße 
gem äß § 13 Abs. 4 vorliegt, darf die G enossen
schaft nur aufgelöst w erden, w enn die w ei
tere  Erhaltung der Straße sichergestellt ist. 
Die A uflösung d er Genossenschaft bedarf der 
G enehm igung der Behörde. Die G enehm igung 
ist zu erteilen, w enn die gesetzlichen V oraus
setzungen für die A uflösung der G enossen
schaft gegeben sind.

(2) Die Behörde hat die A uflösung einer 
Genossenschaft im A m tsblatt für das Land 
V orarlberg  kundzumachen.

5. ABSCHNITT 
öffentliche Privatstraßen

§ 20 
Begriff

(1) Alle dem Gem eingebrauch gew idm e
ten  Straßen, die nicht Bundes-, Landes-, 
Gem einde- oder G enossenschaftsstraßen sind, 
sind öffentliche Privatstraßen. Für diese S tra
ßen ist es ohne Bedeutung, ob sie vom Eigen

tüm er ausdrücklich als solche e rk lärt oder 
stillschw eigend dem Gem eingebrauch gew id
m et sind. Eine stillschw eigende W idm ung liegt 
vor, w enn der Eigentüm er der Straße den 
G em eingebrauch auf d ieser Straße durch m in
destens 20 Jah re  geduldet hat, ohne daß er 
durch A bsperrungen, Aufschriften oder ähn
liche V orkehrungen  unm ißverständlich zu 
erkennen  gegeben hat, daß er den Gem ein
gebrauch nicht oder nur vorübergehend  duldet. 
Durch eine bloße Ä nderung des V erlaufes der 
Straße w ird die E rklärung oder stillschw ei
gende W idm ung nicht ausgeschlossen.

(2) Auf die im Abs. 1 genannten Straßen, 
die nach ihrer A rt nur für den F ußgänger
verk eh r sowie zum Reiten oder V iehtrieb  be
nützbar sind, finden die Bestim m ungen des
7. und 8. A bschnittes keine Anw endung.

§ 21
Straßenerhalter, Auflassung

(1) S traßenerhalter der öffentlichen P rivat
straßen ist der E igentüm er des S traßengrun
des. Dadurch w erden gesetzliche oder v e rtrag 
liche V erpflichtungen anderer zur S traßen
erhaltung  nicht berührt.

(2) Die Behörde hat einen S traßenerhalter 
auf seinen A ntrag  von den ihm nach diesem  
G esetz obliegenden V erpflichtungen ganz 
oder teilw eise zu entbinden, sow eit ihn die 
Erfüllung dieser V erpflichtungen finanziell 
nicht zum utbar belastet oder w enn die Straße 
fast nur den V erkehrsbedürfn issen  anderer 
dient.

(3) öffentliche P rivatstraßen  dürfen  nur 
mit Bewilligung der Behörde aufgelassen w er
den. Die Bewilligung ist zu erteilen, w enn 
durch die A uflassung der Straße bedeutende 
öffentliche V erkehrsin teressen  nicht beein 
trächtigt werden.

§ 22
Benützungsentgelt

(1) Der S traßenerhalter ist berechtigt, für 
die Benützung von öffentlichen P rivatstraßen  
mit Fahrzeugen ein Entgelt einzuheben, so
w eit nicht p rivate  Rechte entgegenstehen.

(2) Für Fahrzeuge des S icherheitsdienstes 
und der Feuerw ehr sowie für Behörden-, H ee
res- und Rettungsfahrzeuge darf kein  Benüt
zungsentgelt verlang t werden.

(3) Die Höhe des B enützungsentgeltes ist 
un ter Bedachtnahme auf die Größe der Fahr
zeuge festzusetzen und bedarf der G enehm i
gung der Behörde. Die G enehm igung ist zu 
erteilen, w enn die Summe der Benützungs
entgelte  innerhalb eines bestim m ten Zeit-
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raum es die zur Deckung des E rhaltungsauf
w andes einschließlich der Tilgung eines all
fälligen Bauaufw andes erforderlichen Kosten 
innerhalb dieses Zeitraum es nicht übersteigt. 
Von diesen K osten ist jedoch ein der B enüt
zung der Straße durch den S traßenerhalter 
entsprechender Betrag abzuziehen. Das Be
nützungsentgelt ist unm itte lbar vor der Benüt
zung fällig, sofern nichts anderes vere inbart 
ist.

(4) Bei S treitigkeiten  zwischen S traßen
erhalter und S traßenbenützer steh t der ordent
liche Rechtsweg offen.

§ 23
W anderwege

(1) Die E igentüm er von öffentlichen P rivat
straßen, die nach ih rer A rt nur für den V er
kehr von Fußgängern oder T ieren benützbar 
sind und vorw iegend dem W andern  dienen 
(W anderw ege), haben  zu dulden, daß Gem ein
den oder in V orarlberg  bestehende O rganisa
tionen, deren satzungsgem äßer Zweck auch 
die Förderung des W anderns ist, diese W ege 
im bisherigen Umfang erhalten  und an solchen 
W egen W egw eiser und M arkierungszeichen 
anbringen.

(2) W enn es die übliche land- oder forst
w irtschaftliche N utzung erfordert, darf der 
G em eingebrauch von W anderw egen vom 
S traßenerhalter vorübergehend  ganz oder te il
w eise beschränkt w erden.

6. ABSCHNITT 
W egefreiheit

§ 24
W egefreiheit im unproduktiven Gebiet

(1) U nproduktive Grundstücke, ausgenom 
men Bauwerke, dürfen von Fußgängern auch 
ohne E inverständnis des G rundeigentüm ers 
jederzeit b e tre ten  und zum Schifahren benützt 
w erden, sow eit sie nicht eingefriedet oder 
nicht durch A ufschriften oder ähnliche V or
kehrungen  als abgesperrt bezeichnet sind. Eine 
solche A bsperrung ist nu r zulässig, sow eit sie 
wirtschaftlich notw endig  ist.

(2) Die Eigentüm er von im Abs. 1 genann
ten G rundstücken haben  zu dulden, daß 
Gem einden oder in V orarlberg  bestehende 
O rganisationen, deren  satzungsgem äßer Zweck 
auch die Förderung des W anderns ist, auf 
solchen G rundstücken W egw eiser und M ar
kierungszeichen anbringen.

§ 25
W egefreiheit

im land- und forstwirtschaftlichen Gebiet

(1) Land- oder forstw irtschaftliche G rund
stücke außerhalb des verbau ten  G ebietes (§ 6 
Abs. 5), ausgenom m en Bauwerke, dürfen, w enn 
sie nicht bepflanzt sind, oder außerhalb der 
Zeit des Graswuchses von Fußgängern auch 
ohne E inverständnis des G rundeigentüm ers 
b etre ten  und zum Schifahren benützt w erden, 
sow eit sie nicht eingefriedet oder nicht durch 
Aufschriften oder ähnliche V orkehrungen als 
abgesperrt bezeichnet sind. Eine solche A b
sperrung ist nur zulässig, sow eit sie aus land- 
oder forstw irtschaftlichen G ründen notw endig 
ist.

(2) Beim B etreten von im Abs. 1 genannten 
G rundstücken darf kein  Schaden verursacht 
und das V ieh nicht belästig t w erden.

§ 26
W egefreiheit am Bodenseeufer

(1) Ein 10 m b re iter S treifen am Ufer des 
Bodensees, ausgenom m en Bauwerke, darf von 
Fußgängern auch ohne E inverständnis des 
G rundeigentüm ers jederzeit b e tre ten  w er
den, sow eit es sich nicht um  nach Abs. 2 be
w illigte Einfriedungen handelt. Diese Entfer
nung hat sich nach dem jew eiligen  W asser
stand zu richten. Im Bereich dieses Streifens 
ist es untersagt, den freien Zugang zum Boden
see durch Errichtung von Zäunen oder son
stigen M aßnahm en zu versperren  oder zu 
behindern.

(2) A usnahm en von den V orschriften des 
Abs. 1 kann die Behörde bew illigen, sow eit 
dies aus G ründen der öffentlichen Sicherheit, 
der Zollaufsicht, des V erkehrsw esens, der 
Kultur, des N aturschutzes, des Sports oder zur 
A usübung der Berufsfischerei oder eines Ge
w erbes erforderlich ist.

§ 27
Beschränkungen der W egefreiheit

(1) Soweit dies aus G ründen der öffent
lichen Sicherheit, der Kultur, der W irtschaft 
oder des Sports erforderlich ist, kann die 
G em eindevertretung durch V erordnung Be
schränkungen der W egefreiheit nach den §§24 
und 25 verfügen.

(2) Beschränkungen gemäß Abs. 1 sind 
unbeschadet der sonst für die Kundmachung 
solcher V erordnungen geltenden V orschriften 
auch im Bereich des betroffenen G ebietes im 
notw endigen Ausmaß ersichtlich zu machen.
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7. ABSCHNITT 
Bau und Erhaltung

§ 28
Bauausführung

(1) Die öffentlichen Straßen hat der S traßen
erhalter nach den Erfahrungen der technischen 
W issenschaften so zu bauen, daß sie den 
bestehenden und voraussehbaren  V erkeh rs
bedürfnissen entsprechen und bei Beachtung 
der straßenpolizeilichen V orschriften und 
unter Bedachtnahme auf die durch die W itte 
rung oder E lem entarereignisse bedingten  Um
stände ohne besondere G efährdung benützt 
w erden können.

(2) Die Landesregierung kann  durch V er
ordnung über die B auausführung und die 
Erhaltung öffentlicher Straßen, insbesondere 
über Breite, A usw eichstellen und Längsgefälle, 
über Erprobung und U ntersuchung der K unst
bauten, über K onstruktion der Brücken, über 
A bleitung der N iederschlagsw ässer, über Kilo
m etersteine, G eländer und andere Sicherungs
vorkehrungen, nähere V orschriften erlassen.

(3) U nter Bau einer Straße ist der N eubau, 
der A usbau oder die V erlegung einer Straße 
zu verstehen.

(4) Landes- und G em eindestraßen sind auf 
den in Betracht kom m enden Strecken im no t
w endigen Ausmaß zu beleuchten.

(5) W enn auf Grund der geographischen 
und hydrogeologischen V erhältn isse zu be
fürchten ist, daß im Falle des A uslaufens 
w assergefährdende F lüssigkeiten von einer 
Straße in den Bodensee gelangen können, ist 
die Straße mit entsprechenden Schutzvorkeh
rungen zu versehen. Diese m üssen sichern, 
daß auslaufende w assergefährdende Flüssig
keiten  nicht unm ittelbar oder m ittelbar in den 
Bodensee gelangen können.

(6) Durch den Bau von S traßen darf das 
Orts- und Landschaftsbild nicht m ehr als nötig 
beeinträchtigt w erden.

(7) W ird durch den Bau einer öffentlichen 
Straße die Bewirtschaftung von Grundstücken 
ausgeschlossen oder w esentlich beeinträchtigt, 
so hat der S traßenerhalter, sow eit ihm dies 
zum utbar ist, durch geeignete V orkehrungen 
(Abgrabungen, A uffüllungen, Unter- und Ü ber
führungen, Zäune, Zufahrten u. dgl.) dafür zu 
sorgen, daß solche G rundstücke in der b isher 
üblichen W eise bew irtschaftet w erden können. 
Der S traßenerhalter ist ferner verpflichtet, 
geeignete V orkehrungen zu treffen, um  eine 
Schädigung der an die Straße angrenzenden 
Grundstücke durch W asserabfluß möglichst zu 
verhindern.

§ 29
Bau und Untersuchung von Brücken

(1) Der V erfasser der statischen Berechnun
gen und A usführungszeichnungen für den Bau 
von Brücken im Zuge einer öffentlichen Straße 
muß hinsichtlich seiner A usbildung bei Brük- 
ken mit einer Stützw eite von m ehr als 2 m 
m indestens einem  nach den gew erberecht
lichen V orschriften befugten M aurerm eister 
oder jem andem  entsprechen, der den Besuch 
einer H öheren L ehranstalt für Tiefbau erfolg
reich abgeschlossen hat. Bei Holzbrücken mit 
einer solchen Stützw eite kann der V erfasser 
auch einem  nach den gew erberechtlichen V or
schriften befugten Zim m erm eister oder jem an
dem entsprechen, der den Besuch einer H öhe
ren L ehranstalt für Holzbau erfolgreich abge
schlossen hat. Bei Brücken mit einer S tützw eite 
von m ehr als 5 m m üssen die statischen Be
rechnungen und A usführungszeichnungen vom 
Amt der Landesregierung oder von einem 
Ingenieurkonsulenten  oder Z ivilingenieur für 
das Bauwesen überprüft oder verfaß t sein.

(2) Im Abs. 1 genannte Brücken m üssen in 
bestim m ten Z eitabständen von einem  Fach
m ann oder vom Amt der Landesregierung 
untersucht w erden. Diese Untersuchung ist bei 
Brücken aus Stahl, Stahlbeton, Beton- oder 
Bruchsteinm auerw erk, in die keine H olzteile 
eingebaut und die nicht ä lter als 40 Jah re  sind, 
m indestens alle fünf Jahre, bei allen anderen 
Brücken m indestens alle zwei Jah re  durch
zuführen. Als Fachmann gilt bei allen  Brücken 
ein Ingenieurkonsulent oder Zivilingenieur 
für das Bauwesen oder w er hinsichtlich seiner 
A usbildung m indestens einem  nach den 
gew erberechtlichen Vorschriften befugten Bau
m eister entspricht, bei Brücken aus Stahl, 
S tahlbeton, Beton- oder Bruchsteinm auerw erk 
mit einer Stützw eite bis zu 10 m auch, w er 
m indestens einem  nach den gew erberechtlichen 
Vorschriften befugten M aurerm eister oder 
jem andem  entspricht, der den Besuch einer 
H öheren Lehranstalt für Tiefbau erfolgreich 
abgeschlossen hat, bei Holzbrücken mit einer 
S tützw eite bis zu 10 m auch, w er m indestens 
einem  nach den gew erberechtlichen V orschrif
ten befugten Zim m erm eister oder jem andem  
entspricht, der den Besuch einer H öheren Lehr
anstalt für Holzbau erfolgreich abgeschlossen 
hat.

(3) Der Befund über die U ntersuchung ge
mäß Abs. 2 ist vom U ntersuchenden auch der 
Behörde m itzuteilen. Bei der Untersuchung 
festgestellte  M ängel, welche die Standsicher
heit der Brücke oder die Sicherheit der Stra- 
ßenbenützer gefährden, m üssen unverzüglich 
behoben werden.
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§ 30
Straßenerhaltung

(1) Die öffentlichen S traßen sind vom S tra
ßenerhalter nach den Erfahrungen der tech
nischen W issenschaften in einem  solchen Zu
stand zu erhalten, daß sie un ter Beachtung 
der straßenpolizeilichen V orschriften und der 
durch die W itterung  oder E lem entarereignisse 
geschaffenen jew eiligen  Bedingungen ohne 
besondere G efährdung benützt w erden kön
nen.

(2) Der S traßenerhalter ha t die öffentlichen 
S traßen nach den Erfahrungen der technischen 
W issenschaften von Schmutz und anderen 
V erunrein igungen sowie von Schnee und Eis 
zu säubern  und Gefahren, besonders solche 
infolge Schneeglätte oder G latteis, zu bese i
tigen, sow eit er diese A rbeiten  im Rahmen 
seiner w irtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit 
eigenen oder frem den A rbeitskräften  und Ge
räten  bew ältigen kann.

§ 31
Säubern und Bestreuen der Gehsteige

(1) Im verbau ten  G ebiet (§ 6 Abs. 5) haben 
die Eigentüm er von Grundstücken, sow eit 
ihnen dies zum utbar ist, auf ihre Kosten da
für zu sorgen, daß die zu einer öffentlichen 
Straße gehörenden G ehsteige und Gehwege 
entlang des ganzen Grundstückes in der Zeit 
von 7 bis 22 Uhr von Schnee und V erunre in i
gungen gesäubert sowie bei Schneeglätte und 
G latteis bestreu t sind.

(2) W enn kein allgem eines Erfordernis an 
den im Abs. 1 bezeichneten V errichtungen be
steht, ha t der G em eindevorstand durch V er
ordnung die Straßen oder S traßenteile zu b e
stimmen, auf denen diese V errichtungen nicht 
vorgenom m en w erden m üssen. Bei V orliegen 
der erw ähnten  V oraussetzung hat der Ge
m eindevorstand auf A ntrag  des Eigentüm ers 
einer Liegenschaft die Befreiung durch Be
scheid auszusprechen.

(3) Durch die im Abs. 1 genannten A rbei
ten  dürfen S traßenbenützer nicht gefährdet 
oder beh indert w erden. W enn nötig, sind die 
gefährdeten  S traßenstellen  abzuschranken 
oder sonst in geeigneter W eise zu kennzeich
nen. Bei den A rbeiten  ist darauf Bedacht zu 
nehm en, daß der Abfluß des W assers von der 
S traße nicht beh indert sowie W asserab lauf
g itter und Rinnsale nicht verleg t w erden.

§ 32
Meldepflicht

(1) W enn eine öffentliche Straße offen
sichtlich so schadhaft ist, daß die Sicherheit

der S traßenbenützer erheblich gefährdet ist, 
ha t jederm ann die Pflicht, unverzüglich den 
S traßenerhalter oder den B ürgerm eister zu 
verständigen.

(2) In den Fällen des Abs. 1 und w enn 
eine Straße sonst erheblich beschädigt oder 
unbenützbar w ird oder w enn U m stände e r
kennbar sind, die den E intritt solcher Schä
den erw arten  lassen, h a t der B ürgerm eister 
der Gemeinde, in deren  Bereich die Straße 
verläuft, unverzüglich den S traßenerhalter zu 
verständigen. Dies gilt nicht für G em einde
straßen.

(3) Aus einer V erletzung der M eldepflicht 
gemäß Abs. 1 und 2 können Ersatzansprüche 
nach dem bürgerlichen Recht nicht abgeleitet 
w erden.

§ 33
Überwachung des Straßenerhalters

(1) Die Behörde hat darüber zu wachen, 
daß der S traßenerhalter die ihm nach diesem  
Abschnitt obliegenden V erpflichtungen e r
füllt, und den S traßenerhalter erforderlichen
falls durch Bescheid zur Erfüllung d ieser V er
pflichtungen zu verhalten .

(2) Die Behörde h a t . im Streitfälle durch 
Bescheid festzustellen, ob, in w elcher A rt 
und in welchem Umfang nach diesem  A b
schnitt eine Verpflichtung des S traßenerhal
ters besteh t oder bestanden  hat.

8. ABSCHNITT
Schutz der öffentlichen Straßen

§ 34
Beseitigung von Anlagen, 

Ablagerungen und Aufschüttungen

Die Behörde kann im Bereich einer öffent
lichen Straße die B eseitigung von Anlagen, 
die einer behördlichen Bew illigung bedürfen 
und ohne eine solche errichtet w urden oder 
betrieben  w erden, sowie von A blagerungen 
oder A ufschüttungen verfügen, w enn durch 
solche Anlagen, A blagerungen oder Aufschüt
tungen die Sicherheit der S traßenbenützer ge
fährdet oder der bauliche Zustand der Straße 
erheblich beeinträchtig t wird.

§ 35
Bauabstand

(1) Sow eit im V erbauungsplan  (Teilregu
lierung) nichts anderes bestim m t ist und so
w eit nicht geschlossene Bauweise besteht, 
dürfen an Landesstraßen innerhalb einer Ent-
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fernung von 6 m und an den übrigen öffent
lichen Straßen innerhalb einer Entfernung von 
4 m keine Bauw erke oder sonstigen A nlagen 
errichtet w erden, Diese Entfernung ist von 
der Grenze des Straßengrundstückes zu m es
sen, Falls die Straße kein  eigenes G rundstück 
bildet, ist die Entfernung vom äußersten  Rand 
des Straßengrabens, bei aufgedäm m ten S tra
ßen vom  Böschungsfuß und m angels G räben 
oder Böschungen vom äußeren B ankettrand 
zu m essen.

(2) Bei Errichtung von B auw erken oder 
sonstigen A nlagen, die zu Zwecken dienen, 
die mit einem  regelm äßigen Parken  oder sonst 
häufigen A nhalten  von Fahrzeugen verbunden  
sind (z. B. gast- und schankgew erbliche Be
triebe, K raftfahrzeugw erkstätten , Tankstellen, 
Hochhäusern), kann die Behörde zur H in
anhaltung ungünstiger Rückw irkungen für die 
S traßenbenützer abweichend vom  Abs. 1 grö
ßere A bstände vorschreiben. K leinere A b
stände kann  die Behörde ausnahm sw eise zu
lassen, w enn sich dadurch keine ungünstigen 
Rückw irkungen für die S traßenbenützer e r
geben.

§ 36
Einfriedungen

(1) An öffentlichen S traßen dürfen Ein
friedungen, die geeignet sind, die Benützung 
der Straße zu beeinträchtigen, nicht errichtet 
w erden. Die Behörde kann  an öffentlichen 
S traßen die Beseitigung bestehender Einfrie
dungen verfügen, w enn diese geeignet sind, 
die Benützung der Straße zu beeinträchtigen. 
Falls die Beseitigung von Einfriedungen v e r
fügt wird, gebührt für verm ögensrechtliche 
Nachteile eine angem essene Entschädigung. 
Im Streitfälle steh t der ordentliche Rechtsweg 
offen.

(2) An Einfriedungen, die von einer Lan
desstraße oder G em eindestraße, gem essen vom 
äußeren  B ankettrand, nicht m ehr als 2 m en t
fernt sind, dürfen Stacheldraht oder andere 
spitze G egenstände nur in einer H öhe von 
m ehr als 2 m über der Straße und nur so 
angebracht w erden, daß die Benützung der 
Straße nicht beein trächtig t wird. Elektrisch 
geladene Zäune dürfen nur in einer Entfer
nung von m ehr als 0,50 m äußeren B ankett
rand einer Landesstraße oder G em eindestraße 
angebracht w erden. Bei solchen Zäunen darf 
der A ugenblicksw ert der S trom stärke 300' mA 
bei einer Im pulsdauer von 0,1 s nicht üb er
schreiten.

(3) W enn dies w egen der Schneeräum ung 
notw endig ist, kann  der S traßenerhalter v e r
langen, daß außerhalb des verb au ten  G ebie
tes (§ 6 Abs. 5) an öffentlichen S traßen Ein

friedungen, ausgenom m en solche für H aus
und H ofplätze, H ausbünten sowie Gärten, 
en tfern t w erden. Die einem  G rundeigentüm er 
oder N utzungsberechtig ten  dadurch en tste
henden  K osten sind zu ersetzen. Im S treit
fälle steh t der ordentliche Rechtsweg offen. 
W enn eine Einfriedung trotz V erlangens nicht 
en tfern t wird, gebührt jedoch für Schäden, die 
an der Einfriedung durch die Schneeräum ung 
entstehen, kein Schadenersatz.

§ 37
Bäume, Sträucher

(1) Auf Grundstücken, die an öffentliche 
S traßen grenzen, dürfen Bäume in w eniger als 
3 m Entfernung von der Straße (§ 35 Abs. 1) 
nur mit Zustim m ung des S traßenerhalters ge
pflanzt w erden.

(2) Die Behörde kann  an öffentlichen S tra
ßen die Beseitigung oder das Zurückschneiden 
von Bäumen oder Sträuchern verfügen, w enn 
diese geeignet sind, die Benützung der Straße 
zu beeinträchtigen.

§ 38
Sonstige Beschränkungen

(1) Die Eigentüm er oder N utzungsberech
tig ten  der an eine öffentliche Straße grenzen
den G rundstücke haben, sow eit dadurch nicht 
andere V erkehrsan lagen  beeinträchtigt w er
den, zu dulden, daß
a) S traßenbau- oder S traßenabraum m aterial 

auf einem  höchstens 2 m breiten  G rund
streifen längs der Straße vorübergehend  
gelagert wird, w enn eine A blagerung auf 
der Straße ohne erhebliche Beeinträchti
gung der Benützung der Straße nicht m ög
lich ist,

b) außerhalb des verbauten  G ebietes (§ 6 
Abs. 5) die sich auf der Straße ansam m eln
den N iederschlagsw ässer auf ihre G rund
stücke abfließen und die zur A bleitung der 
N iederschlagsw ässer erforderlichen A nla
gen auf ihren Grundstücken errichtet w er
den,

c) der von der Straße entlang ih rer G rund
stücke abgeräum te Schnee auf ihren G rund
stücken abgelagert wird,

d) an einem  G ebäude oder Grundstück Ge
länder u. dgl. angebracht w erden.
(2) W enn der G rundeigentüm er oder N u t

zungsberechtigte durch die im Abs. 1 getroffe
nen M aßnahm en am Ertrage der betroffenen 
Liegenschaften eine w esentliche Einbuße erle i
det, hat er Anspruch auf eine angem essene 
Entschädigung durch den S traßenerhalter. Ein
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solcher Anspruch ist bei sonstigem  V erlust 
innert eines Jah res  nach E intritt des Schadens 
geltend zu machen. Im Streitfälle steh t der 
ordentliche Rechtsweg offen. Bei M aßnahm en 
gemäß Abs. 1 lit. a ist der S traßenerhalter 
überdies verpflichtet, den früheren Zustand 
w ieder herzustellen.

(3) Spreng-, Grab- oder B ohrarbeiten, Baum
fällungen, W asserab leitungen  und ähnliche 
H andlungen, die geeignet sind, unm ittelbar 
oder m ittelbar die S traßenbenützer zu gefähr
den oder die Straße zu beschädigen, dürfen — 
ungeachtet einer allenfalls nach anderen 
Rechtsvorschriften erforderlichen behördlichen 
Bewilligung — nur mit Zustim m ung des S tra
ßenerhalters durchgeführt w erden. H iebei hat 
der S traßenerhalter die zur A bw endung sol
cher G efahren notw endigen Bedingungen zu 
stellen.

(4) A bw ässer, Jauche, Entw ässerungs
gerinne u. dgl. dürfen auf Landesstraßen nicht 
abgeleitet w erden. Die A bleitung von N ieder
schlagsw ässern von Dächern und H ausvorp lät
zen auf öffentliche S traßen und die A bleitung 
von A bw ässern, Jauche, Entw ässerungsgerin
nen auf andere öffentliche S traßen als Landes
straßen kann die Behörde untersagen, w enn 
dadurch die Straße beschädigt oder die Be
nützung der Straße beeinträchtig t würde.

(5) S traßengräben dürfen nur mit Zustim 
m ung des S traßenerhalters überbrückt und 
S traßenränder außerhalb  der vorgesehenen  
A bzw eigungen nur m it Zustim m ung des S tra
ßenerhalters überfahren  werben.

9. ABSCHNITT
Vorübergehende Zwangsmaßnahmen

§ 39
Vorarbeiten für Straßenbauten

(1) Die von der Behörde mit einem  en t
sprechenden A usw eis versehenen  O rgane des 
S traßenerhalters sind berechtigt, zur V er
nähm e von V orarbeiten  zum Bau einer öffent
lichen Straße fremde Grundstücke zu be tre 
ten  und auf diesen die erforderlichen V er
m essungen, G runduntersuchungen und sonsti
gen technischen A rbeiten  durchzuführen. H ie
bei sind die priva ten  Rechte möglichst zu 
schonen.

(2) M indestens eine W oche vor der Durch
führung von V orarbeiten  sind die betroffenen 
G rundeigentüm er oder N utzungsberechtigten, 
außerbücherlich Berechtigte aber nur, w enn 
sie dem S traßenerhalter bekann t sind, zu v e r
ständigen. Diese V erständigung kann auch

durch ortsübliche Kundmachung in der Ge
m einde (Amtstafel, G em eindeblatt) erfolgen.

(3) Der S traßenerhalter h a t den  dringlich 
Berechtigten und sonst N utzungsberechtigten 
für alle Schäden Schadenersatz zu leisten, 
die ihnen durch V orarbeiten  gem äß Abs. 1 an 
den G rundstücken oder den sich darauf bezie
henden dringlichen Rechten erwachsen, es sei 
denn, daß der Schaden vom  Geschädigten v e r
ursacht w orden ist. Im S treitfälle steh t der 
ordentliche Rechtsweg offen.

§ 40
Sonstige Inanspruchnahme von Grundstücken

(1) Falls eine gütliche Einigung mit dem 
dringlich Berechtigten oder sonst N utzungs
berechtigten nicht möglich ist, kann die Be
hörde auf A ntrag  des S traßenerhalters be
w illigen, daß d ieser vorübergehend  fremde 
G rundstücke über die in den §§ 38 Abs. 1 
lit. a und 39 genannten Zwecke hinaus in 
A nspruch nimmt, w enn dies für den  Bau oder 
die Erhaltung öffentlicher S traßen sowie für 
die A ufrechterhaltung des V erkehrs no tw en
dig ist. Gegen einen solchen Bescheid ist ein 
ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig.

(2) W enn ein dringlich Berechtigter oder 
sonst N utzungsberechtigter durch M aßnah
men gemäß Abs. 1 einen verm ögensrecht
lichen Nachteil erleidet, hat er Anspruch auf 
eine angem essene Entschädigung. Im S treit
fälle steh t der ordentliche Rechtsweg offen.

§ 41
Bausperre

(1) Um die F reihaltung der G rundstücke zu 
sichern, die für den Bau (§ 28 Abs. 3) einer 
Landesstraße oder G em eindestraße no tw en
dig sind, kann die L andesregierung bei Lan
desstraßen  und die G em eindevertretung bei 
G em eindestraßen für d iese Grundstücke durch 
V erordnung eine B ausperre erlassen. Eine 
B ausperre hat d ie W irkung, daß Bewilligun
gen zur Errichtung von B auw erken nur mit 
Zustim m ung des S traßenerhalters erte ilt w er
den dürfen.

(2) Eine B ausperre ist aufzuheben, sobald 
der Grund für ihre Erlassung w eggefallen 
ist. Eine Bausperre tritt, w enn sie nicht früher 
aufgehoben wird, drei Jah re  nach ihrer Er
lassung außer Kraft. Sie kann vor Ablauf 
d ieser Frist einm al auf die H öchstdauer von 
zwei Jah ren  verlängert w erden, w enn der 
Grund für ihre E rlassung w eiterh in  besteht.

(3) Eine V erordnung der Landesregierung 
über eine Bausperre ist im A m tsblatt für das 
Land V orarlberg  und ortsüblich in den b e
rührten  Gem einden kundzumachen.
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10. ABSCHNITT 
Enteignung

§ 42
Gegenstand und Umfang

(1) Zum Bau (§ 28 Abs. 3) oder zur E rhal
tung von öffentlichen Straßen sowie zur Ge
w innung der dazu erforderlichen standort
gebundenen natürlichen Baustoffe können das 
Eigentum  an G rundstücken und andere dring
liche Rechte durch Enteignung erw orben, b e 
schränkt oder aufgehoben w erden. D asselbe 
gilt für obligatorische Rechte, w enn sie für 
sich allein dem Enteignungszw eck en tgegen
stehen und nicht ohnehin als N ebenrechte 
durch die Enteignung erlöschen (Abs. 3).

(2) Durch Enteignung kann insbesondere 
auch das Recht in Anspruch genom m en w er
den, auf frem den G rundstücken V orkehrun
gen zu treffen, die notw endig sind, um eine 
öffentliche Straße gegen Erdrutsche, Ü ber
schwemmungen, Steinschlag, Lawinen, Schnee
verw ehungen  u. dgl. zu schützen.

(3) Alle dinglichen Rechte oder obliga
torischen Rechte, die sich auf den E nteignungs
gegenstand  erstrecken und nicht selbständig 
G egenstand der Enteignung sind (N eben
rechte), erlöschen durch die Enteignung, so
w eit sie dem Enteignungszw eck en tgegenste
hen und sow eit nicht ausdrücklich bean trag t 
w urde, sie von der Enteignung auszunehm en.

(4) Eine Enteignung ist nicht zulässig an 
G rundstücken, die der H oheitsverw altung  
oder dem öffentlichen Eisenbahn-, Schiffs
oder L uftverkehr dienen.

(5) Enteigner ist derjenige, zu dessen 
G unsten en teignet wird, E nteigneter der
jenige, dessen Eigentum  oder Recht in A n
spruch genom m en wird.

§ 43
Voraussetzungen

(1) Zum Bau oder zur Erhaltung von Lan
desstraßen  und G em eindestraßen ist eine Ent
eignung nur zulässig, w enn eine andere un 
ter dem G esichtspunkt des V erkehrs, der 
W irtschaftlichkeit und des Landschaftsschut
zes gleich zweckmäßige Führung oder Erhal
tung der Straße nicht möglich ist.

(2) Zum Bau oder zur Erhaltung von Ge
nossenschaftsstraßen und öffentlichen P rivat
straßen  ist eine Enteignung neben  den G rün
den des Abs. 1 nur zulässig, w enn die Straße 
für den S traßenerhalter notw endig ist und 
auch allgem einen V erkehrsbedürfn issen  dient.

(3) Eine Enteignung zur G ew innung von 
standortgebundenen  natürlichen Baustoffen,

die für den Bau oder die Erhaltung einer 
öffentlichen S traße notw endig sind, ist nur 
zulässig, w enn für den Bau der Straße eine 
Enteignung nach Abs. 1 oder 2 zulässig w äre 
und eine andere Beschaffung der notw endigen 
Baustoffe nicht oder nur mit unverhältn is
m äßigen M ehrkosten  möglich ist.

§ 44
Enteignungsverfahren

(1) Uber den A ntrag  des S traßenerhalters 
auf Enteignung hat die Landesregierung zu 
entscheiden. Bei öffentlichen P rivatstraßen  
kann ein E nteignungsantrag für Zwecke der 
S traßenerhaltung  auch von anderen Personen 
als dem S traßenerhalter gestellt w erden, w enn 
diese gemäß § 21 Abs. 1 zur S traßenerhaltung 
verpflichtet sind.

(2) Der A ntragsteller hat vor E inbringung 
des Enteignungsantrages zu prüfen, ob nicht 
die Leistung von N aturalersatz  oder ein  Zu
sam m enlegungsverfahren nach dem F lu rver
fassungsgesetz, das innert nützlicher Frist 
durchgeführt w erden kann, eine Enteignung 
entbehrlich machen. Die A grarbezirksbehörde 
hat von Amts w egen ein Zusam m enlegungs
verfahren  einzuleiten, w enn die sonstigen 
V oraussetzungen hiefür gegeben sind und die 
aus der zu bean tragenden  Enteignung zu e r
w artenden  Schäden für die F lurverfassung v e r
m ieden oder erheblich verm indert w erden 
können.

(3) Dem Enteignungsantrag  ist ein V er
zeichnis der zu enteignenden Grundstücke 
und Rechte anzuschließen, aus dem der Um
fang der Enteignung sowie Nam e und A n
schrift der von der Enteignung betroffenen 
Personen ersichtlich sind. Bei G rundstücken 
ist überdies ein m aßstabgerechter Lageplan 
und ein Grundbuchsauszug vorzulegen.

(4) Die Landesregierung ha t eine m ünd
liche V erhandlung durchzuführen, die m it e i
nem  A ugenschein zu verbinden ist.

(5) Die E inleitung eines Enteignungsver
fahrens, das sich auf verbücherte Grundstücke 
oder verbücherte Rechte bezieht, ist durch die 
Landesregierung dem G rundbuchsgericht be
kanntzugeben. Das G rundbuchsgericht h a t die 
E inleitung des E nteignungsverfahrens anzu
m erken. Die A nm erkung hat zur Folge, daß 
der Enteignungbescheid gegen jederm ann 
rechtsw irksam  wird, zu dessen G unsten im 
Range nach der A nm erkung ein bücherliches 
Recht e ingetragen  wird. Die Landesregierung 
hat das G rundbuchsgericht auch von der Ein
stellung des E nteignungsverfahrens zu v e r
ständigen. Das G rundbuchsgericht h a t die A n
m erkung der Einleitung des Enteignungsver-
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fahrens sow eit zu löschen, als dieses einge
stellt w urde.

(6) G runddienstbarkeiten  oder andere G eh
oder Fahrrechte sind auf A ntrag des Eigen
tüm ers des d ienenden Grundstückes durch die 
Landesregierung sow eit aufzuheben, als sie 
durch den Bau der Straße, für den die Ent
eignung erfolgt, entbehrlich w erden. W enn 
die aufgehobene G runddienstbarkeit im G rund
buch eingetragen  ist, hat die Landesregierung 
den rechtskräftigen Bescheid dem Grundbuchs
gericht zuzustellen. Das Grundbuchsgericht hat 
die G runddienstbarkeit sow eit zu löschen, als 
sie aufgehoben wurde.

§ 45
Entschädigung

(1) Der Enteigner hat den Enteigneten für 
alle durch die Enteignung verursachten  v e r
m ögensrechtlichen Nachteile angem essen zu 
entschädigen.

(2) Bei der Erm ittlung der Entschädigung 
haben A ufw endungen, die der Enteignete zum 
Zwecke der W erterhöhung des enteigneten  
G egenstandes gemacht hat, obwohl er w ußte 
oder w issen mußte, daß d ieser für den Ent
eignungszweck in Anspruch genom m en wird, 
sowie der W ert der besonderen V orliebe 
außer Betracht zu bleiben. Es ist ferner auf 
die M inderung des W ertes der Restfläche, die 
mit den enteigneten  G rundstückteilen eine 
wirtschaftliche Einheit gebildet hat, Bedacht zu 
nehm en. Ist die Restfläche nicht m ehr zweck
mäßig nutzbar, so ist sie auf V erlangen des 
Enteigneten einzulösen.

(3) Für die B ew ertung des Enteignungs
gegenstandes sind die V erhältn isse im Z eit
punkt der Erlassung des Enteignungsbeschei
des erster Instanz m aßgebend.

(4) Dem enteigneten  Bestandnehm er, der 
nicht N ebenberechtigter ist (§ 42 Abs. 3), ge
bührt eine Entschädigung nur dann, w enn ihm 
der Enteigner nicht eine Räum ungsfrist ge
w ährt, die bei land- und forstw irtschaftlichen 
G rundstücken m indestens ein Jahr, bei ande
ren  B estandgegenständen m indestens sechs 
M onate ab Rechtskraft des Enteignungsbeschei
des beträgt. Die Höhe der Entschädigung ist 
nach dem Nachteil zu bem essen, den der 
B estandnehm er durch die V erkürzung dieser 
F risten erleidet. Steht jedoch dem Bestand
nehm er auf Grund eines V ertrages ein über 
diese Fristen hinausreichendes Bestandrecht 
zu, so hat er Anspruch auf Ersatz des Schadens, 
den er durch die V erkürzung der vertraglichen 
Bestandszeit erleidet.

(5) Die Abs. 1 bis 3 gelten  auch für die 
Entschädigung der N ebenberechtigten (§ 42 
Abs. 3). Bei B estandrechten als N ebenrechten, 
die über die im Abs. 4 genannten  Fristen 
hinausreichen, ist jedoch bei der Festsetzung 
der Entschädigung eine V ertragsdauer von 
m ehr als fünf Jahren , gerechnet ab dem Ein
langen des Enteignungsantrages bei der Lan
desregierung, nicht zu berücksichtigen.

(6) Die Entschädigung ist durch Zahlung 
eines einm aligen G eldbetrages zu leisten. So
w eit sich der abzuschätzende N achteil nicht 
von vornherein  bestim m en läßt, ist sowohl 
der Enteigner als auch der Enteignete berech
tigt, in angem essenen Z eitabständen, die nicht 
kürzer als ein Jah r sein dürfen, die Fest
stellung der Entschädigung zu begehren, die 
für die in der Zwischenzeit erkennbar gew or
denen N achteile gebührt. Nach A blauf eines 
Jah res nach Fertigstellung des V orhabens, zu 
dessen A usführung die Enteignung erfolgt ist, 
spätestens aber nach A blauf von fünf Jah ren  
nach Rechtskraft des Enteignungsbescheides 
ist die zu leistende Entschädigung endgültig  
festzusetzen.

§ 46
Entschädigungsverfahren

(1) Die Höhe der infolge einer Enteignung 
zu leistenden  Entschädigung ist, sow eit sie 
nicht durch einen V ertrag  zwischen dem Ent
eigner und dem E nteigneten bestim m t wird, 
auf G rund der Schätzung w enigstens eines be
eideten  Sachverständigen im Enteignungs
bescheid oder in einem  gesonderten  Bescheid 
zu bestim m en. Im letzteren  Fall ist ohne w ei
tere E rhebungen im Enteignungsbescheid ein 
vorläufiger S icherstellungsbetrag festzusetzen.

(2) Jede der Parte ien  kann  innert sechs 
M onaten ab Rechtskraft des die Entschädi
gung bestim m enden Bescheides (Abs. 1) die 
Festsetzung des Entschädigungsbetrages bei 
jenem  Bezirksgericht begehren, in dessen 
Sprengel sich der G egenstand der Enteignung 
befindet. Der Bescheid der Landesregierung 
tritt hinsichtlich des A usspruches über die 
Entschädigung mit der A nrufung des Gerich
tes außer Kraft. Der A ntrag  an das Gericht 
auf Feststellung der Entschädigung kann nur 
mit Zustim m ung des A ntraggegners zurück
gezogen werden.

(3) Für das gerichtliche V erfahren sind, so
w eit dieses G esetz nicht etw as anderes be
stimmt, die Bestim m ungen des Eisenbahn
enteignungsgesetzes 1954, BGBL Nr. 71/1954, 
sinngem äß anzuw enden.

(4) W enn ein Grundstück en teignet wird, 
ist ein V ertrag  über die Entschädigung zwi
schen Enteigner und Enteignetem  nur zulässig,
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w enn nicht einem  D ritten auf Grund eines 
dinglichen Rechtes ein Anspruch auf Befrie
digung aus der Entschädigung zusteht oder 
w enn die Personen, denen ein solcher A n
spruch zusteht, dem V ertrag  zustim m en oder 
w enn bei te ilw eiser Enteignung eines G rund
buchkörpers die H ypotheken  trotz der A b
trennung die dem § 1374 des allgem einen 
bürgerlichen Gesetzbuches entsprechende Si
cherheit behalten  und andere dingliche Rechte 
in ihrer Sicherheit offenbar nicht gefährdet 
w erden.

(5) N ebenberechtigte (§ 42 Abs. 3) haben 
ihre A nsprüche auf Entschädigung selbst gel
tend  zu machen, ü b e r  solche A nsprüche ist 
gesondert zu entscheiden.

§ 47 
Baufrist

Für die Durchführung der Baumaßnahme, 
zu deren  G unsten die Enteignung erfolgte, 
ist im Enteignungsbescheid eine angem essene 
Frist festzusetzen, die nicht m ehr als fünf 
Jahre , gerechnet ab Rechtskraft des Enteig
nungsbescheides, be tragen  darf. Diese Frist 
kann  bei V orliegen w ichtiger G ründe auf A n
trag  des Enteigners um höchstens drei Jah re  
verlän g ert w erden.

§ 48 
Vollzug

(1) W enn der G egenstand der Enteignung 
im Grundbuch e ingetragen  ist, ha t die Lan
desreg ierung  den Enteignungsbescheid nach 
E intritt der Rechtskraft dem G rundbuchs
gericht zuzustellen. Das Grundbuchsgericht hat 
die Enteignung im G rundbuch anzum erken 
und die A nm erkung d e r E inleitung eines Ent
eignungsverfahrens zu löschen.

(2) Ein rechtskräftiger Enteignungsbescheid 
ist vollstreckbar, sobald der im Enteignungs
bescheid oder in einem  gesonderten  Bescheid 
bestim m te Entschädigungsbetrag oder der im 
Enteignungsbescheid festgesetzte vorläufige 
S icherstellungsbetrag (§ 46 Abs. 1) gerichtlich 
h in terleg t oder an den E nteigneten ausbezahlt 
ist.

(3) Die zw angsw eise Räum ung ist auf A n
trag  des Enteigners gegen V orlage des rechts
k räftigen  Enteignungsbescheides gemäß § 349 
der E xekutionsordnung vom  Gericht zu vo ll
ziehen.

§ 49
Rückübereignung

(1) Soweit das V orhaben, für das die Ent
eignung ausgesprochen w urde, nicht inner
halb d er festgesetzten  Frist durchgeführt w or

den ist, kann der Enteignete oder sein Rechts
nachfolger innert zwei Jah ren  nach A blauf 
dieser Frist die A ufhebung des Enteignungs
bescheides und die Rückübereignung gegen 
Rückersatz der em pfangenen Entschädigung 
begehren. W erterhöhende oder w ertverm in
dernde Ä nderungen des E nteignungsgegen
standes sind in dem M aße, in dem sie noch 
bestehen, zu berücksichtigen. Auf die in der 
Zwischenzeit bezogenen N utzungen ist keine 
Rücksicht zu nehm en. Die K osten der Rück
übereignung fallen dem Eigentüm er zur Last.

(2) Die Landesregierung hat den Enteig
nungsbescheid aufzuheben, w enn die em p
fangene Entschädigung an den Enteigner zu
rückerstatte t oder der entsprechende Betrag 
bei Gericht h in terleg t wurde. W enn der Ge
genstand d e r Rückübereignung im Grundbuch 
e ingetragen  ist, hat die Landesregierung den  
A ufhebungsbescheid nach E intritt der Rechts
kraft dem G rundbuchsgericht zuzustellen. Das 
G rundbuchsgericht hat d ie erforderlichen 
grundbücherlichen Eintragungen vorzuneh
men.

(3) Die w echselseitigen verm ögensrecht
lichen Ansprüche, die sich aus der Rücküber
bringung ergeben, sind, w enn h ierüber keine 
Einigung zustande kommt, vom  Gericht fest
zusetzen. H iebei gelten die V orschriften des 
§ 46 Abs. 3 sinngemäß.

(4) N ebenrechte (§ 42 Abs. 3) leben  im 
Falle der Rückübereignung nicht w ieder auf.

11. ABSCHNITT
Behörden, Notstands-,

Verfahrens- und Strafbestimmungen

§ 50
Behörden

(1) Behörde im Sinne dieses G esetzes ist, 
sow eit dieses Gesetz nicht etw as anderes be
stimmt,
a) in A ngelegenheiten  der Landesstraßen die 

B ezirksverw altungsbehörde,
b) in A ngelegenheiten  der G em eindestraßen 

und des 6. Abschnittes der Bürgerm eister,
c) in A ngelegenheiten  der G enossenschafts

straßen  und der öffentlichen P rivatstraßen  
der Bürgerm eister. W enn aber solche S tra
ßen im Bereich von m ehr als einer Ge
m einde verlaufen  oder einen Anschluß an 
das Straßennetz außerhalb des Landes d ar
stellen, die B ezirksverw altungsbehörde.
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(2) Die in diesem  Gesetz geregelten  A uf
gaben  der G em einde sind solche des eigenen 
W irkungsbereiches.

§ 51
Außerordentliche Verhältnisse

(1) Im Falle außerordentlicher V erhältn isse 
(Kriege oder U nruhen im Innern, E lem entar
ereignisse oder Unglücksfälle außergew öhn
lichen Umfanges u. dgl.) kann die Behörde 
durch Bescheid A usnahm en von den §§ 28, 29, 
30 und 31 und von auf G rund dieser V or
schriften erlassenen  V erordnungen zulassen, 
sow eit deren  Einhaltung un ter den gegebenen 
U m ständen nicht tunlich ist und erhebliche 
sicherheitstechnische Bedenken nicht bestehen.

(2) Die Behörde kann im Falle außerordent
licher V erhältn isse zum Bau oder zur E rhal
tung von Landes- oder G em eindestraßen Bau
stoffe sow eit in Anspruch nehm en, als dies zur 
Schaffung oder A ufrechterhaltung lebensnot
w endiger V erkehrsverb indungen  unbedingt 
erforderlich ist. Die Inanspruchnahm e hat die 
W irkung, daß der Baustoff der V erfügung des 
Berechtigten entzogen ist.

(3) Der Inhaber eines in Anspruch genom 
m enen Baustoffes ist vom S traßenerhalter für 
alle dadurch verursachten  verm ögensrecht
lichen Nachteile angem essen zu entschädigen. 
Im Streitfälle steh t der ordentliche Rechtsweg 
offen.

§ 52
Zwangsbefugnisse 

ohne vorausgegangenes Verfahren

In den Fällen der §§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 4 
und zur A bw ehr unm itte lbar drohender Ge
fahren auch in den Fällen der §§ 34, 36 Abs. 1 
und 37 Abs. 2 ist die A nw endung von Zw angs
befugnissen ohne vorausgegangenes V erfah
ren zulässig.

§ 53 
Strafen

Mit einer G eldstrafe bis zu 6000 S oder mit 
A rrest bis zu v ier W ochen ist, sofern nicht ein 
gerichtlich strafbarer oder nach den straßen
polizeilichen V orschriften zu ahndender T at
bestand vorliegt, von der B ezirksverw altungs
behörde zu bestrafen, w er
a) eine öffentliche Straße bestim m ungsw idrig 

benützt oder vorsätzlich oder grob fahr
lä s s ig  beschädigt;

b) den Gem eingebrauch (§ 2) einer öffent
lichen Straße unbefugt behindert;

c) eine öffentliche Straße ohne Entrichtung 
des vorgeschriebenen Entgeltes (§§ 7, 12, 
14 und 22) benützt;

d) W egw eiser oder M arkierungszeichen ge
mäß §§ 23 Abs. 1 und 24 Abs. 2 vorsätzlich 
oder grob fahrlässig beschädigt;

e) die W egefreiheit (§§ 24, 25 und 26) v o r
sätzlich behindert;

f) entgegen der Bestimmung des § 25 Abs. 2 
vorsätzlich einen Schaden verursacht oder 
V ieh belästigt;

g) entgegen den Bestim m ungen des § 31 Geh
steige nicht säubert oder bestreu t;

h) der M eldepflicht gemäß § 32 nicht nach
kommt;

i) trotz V erfügung der Behörde (§ 34) A n
lagen, A blagerungen oder A ufschüttungen 
nicht beseitigt;

k) entgegen den Bestim m ungen des § 36 
Abs. 1 und 2 Einfriedungen errichtet oder 
trotz V erfügung der Behörde nicht bese i
tigt;

l) entgegen den Bestim m ungen des § 37
Abs. 1 und 2 Bäume oder Sträucher pflanzt 
oder trotz U ntersagung der Behörde nicht 
beseitig t oder zurückschneidet;

m) ohne Zustim m ung des S traßenerhalters 
A rbeiten  im Sinne des § 38 Abs. 3 durch
führt;

n) entgegen den Bestim m ungen des § 38
Abs. 4 Stoffe auf öffentliche Straßen ab
leitet;

o) entgegen den Bestim m ungen des § 38 ■
Abs. 5 S traßengräben überbrückt oder 
S traßenränder überfährt;

p) den S traßenerhalter bei Erfüllung seiner 
gesetzlichen Verpflichtungen behindert;

q) amtliche oder vom S traßenerhalter ange
brachte V erm essungsm arken oder für den 
Bau, die Erhaltung oder Benützung einer 
öffentlichen Straße erforderliche Zeichen 
vorsätzlich entfernt oder beschädigt.

12. ABSCHNITT 
Schlußbestimmungen

§ 54
Übergangsbestimmungen

(1) Im Z eitpunkt des Inkrafttre tens dieses 
G esetzes bestehende Straßen, die von der 
Landesregierung gemäß § 5 zu Landesstraßen 
e rk lärt w erden, gehen dadurch in das Eigen
tum des Landes über, sow eit sie nicht schon 
in dessen Eigentum  stehen.

(2) Im Z eitpunkt des Inkrafttre tens dieses 
G esetzes bestehende Landstraßen I. und
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II. Ordnung, die von der Landesregierung 
innert sechs M onaten nicht gem äß § 5 zu 
Landesstraßen e rk lärt w erden, jedoch im 
Eigentum  des Landes stehen, sind G em einde
straßen. Der § 9 Abs. 6 findet auch auf solche 
G em eindestraßen Anw endung.

(3) Im Zeitpunkt des Inkrafttre tens dieses 
Gesetzes bestehende Straßen, die von der 
G em eindevertretung gemäß § 9 zu G em einde
straßen erk lärt w erden, gehen dadurch in das 
Eigentum der Gem einde über, sow eit sie nicht 
schon in deren Eigentum stehen.

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttre tens dieses 
Gesetzes bestehende Zufahrtsstraßen zu Eisen
bahnen im Sinne des G esetzes LGBl. Nr. 19/ 
1873, in der Fassung LGBl. Nr. 9/1883, sind 
G enossenschaftsstraßen. Die für solche Zu
fahrtsstraßen  zu E isenbahnen bestehenden Be
stim m ungen über die O rganisation  bleiben als 
Satzung im Sinne des § 15 Abs. 2 in Geltung, 
sow eit sie diesem  Gesetz nicht w idersprechen.

(5) Alle öffentlichen Straßen, die im G rund
buch ein eigenes Grundstück bilden und nicht 
innert fünf Jah ren  nach Inkrafttre ten  dieses 
G esetzes zu Landesstraßen oder G em einde
straßen erk lärt w erden oder hinsichtlich 
welcher innert d ieser Frist nicht ein anderer 
S traßenerhalter die E inverleibung seines 
Eigentum s begeht hat, sind G em eindestraßen. 
Der § 9 Abs. 6 findet auch auf solche G em einde
straßen A nw endung.

(6) Im Zeitpunkt des Inkrafttre tens dieses 
Gesetzes bestehende Sondergebrauchsrechte 
(§ 3) an öffentlichen Straßen bleiben sow eit in 
Geltung, als sie nach diesem  Gesetz neu be
gründet w erden könnten.

(7) Privatrechte an öffentlichen Straßen, 
die nach diesem  Gesetz nicht neu begründet 
w erden könnten, sind aufgehoben. Die erfor
derlichen grundbücherlichen E intragungen sind 
auf A ntrag der Behörde vorzunehm en.

§ 55
Außerkrafttreten von Vorschriften

(1) Mit dem Inkrafttre ten  dieses Gesetzes 
tre ten  folgende Vorschriften, sowei sie im Be
reich des Landes V orarlberg  noch in G eltung 
stehen, außer Kraft:
a) das Gesetz betreffend die H erstellung und 

Erhaltung von Zufahrtsstraßen zu Eisen
bahnen, LGBl. Nr. 19/1873, in der Fassung 
LGBl. Nr. 9/1883;

b) das Gesetz betreffend die H erstellung von 
K onkurrenzstraßen in V orarlberg, LGBl.

Nr. 9/1900, in der Fassung LGBl. Nr. 78/ 
1910;

c) das Gesetz betreffend die Erlassung von 
V orschriften über die A nlage und Instand
haltung von K onkurrenz- und G em einde
straßen und von straßenpolizeilichen Be
stim m ungen für diese Straßen, LGBl.Nr. 55/ 
1907;

d) das Gesetz betreffend den Bau und die 
Erhaltung öffentlicher nicht ärarischer S tra
ßen und W ege, LGBl. Nr. 7/1921, in der 
Fassung LGBl. Nr. 5/1926 und Nr. 2/1932;

e) die Brücken - U ntersuchungs - V erordnung, 
LGBl. Nr. 7/1933;

f) das Gesetz betreffend die Bundesstraßen, 
BGBl. Nr. 387/1921;

g) die V erordnung zur Einführung von s tra 
ßenrechtlichen V orschriften in der Ostm ark, 
GBl. f. d. L. ö .  Nr. 7/1940;

h) das Gesetz über die einstw eilige N eu
regelung des S traßenw esens und der S tra
ßenverw altung, GBl. f. d. L. ö .  Nr. 7/1940;

i) die V erordnung zur Durchführung des 
G esetzes über die einstw eilige N eurege
lung des Straßenw esens und der S traßen
verw altung, GBl. f. d. L. ö .  Nr. 7/1940;

k) die V erordnung über die Straßenverzeich
nisse, GBl. f. d. L. ö . Nr. 7/1940;

1) die Bekanntm achung des R eichsstatthalters 
in Tirol und V orarlberg betreffend Fest
legung des N etzes der Landstraßen I. O rd
nung im Reichsgau Tirol und V orarlberg, 
V erordnungs- und A m tsblatt für den 
Reichsgau Tirol und V orarlberg  Nr. 4/ 
1940;

m) die Bekanntm achung des R eichsstatthalters 
in Tirol und V orarlberg betreffend die 
Richtigstellung und Ergänzung des N etzes 
der Landstraßen II. Ordnung im Reichsgau 
Tirol und V orarlberg, V erordnungs- und 
A m tsblatt für den Reichsgau Tirol und 
V orarlberg  Nr. 12/1942;

n) der § 6, im § 7 Abs. 1 im letzten  Satz die 
W orte "und mit Zustimmung der zur V er
w altung des öffentlichen Gutes zuständi
gen V erw altungsorgane", der § 8, im § 9 
Abs. 4 die W orte „oder der V erkehr be
einträchtigt", der § 11 Abs. 1 und 2, im § 17 
Abs. 4 die W orte „oder der Straßenflucht
linie", der § 34 und im § 76 der Abs. 1 
sowie in der Überschrift die W orte „öffent
lichen V erkehrsflächen und" der Landes
bauordnung, LGBl. Nr. 49/1962.

(2) A ndere als im Abs. 1 genannte Rechts
vorschriften w erden durch das In k rafttre ten
dieses Gesetzes nicht berührt.
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§ 56
W irksamkeitsbeginn

(1) Dieses Gesetz tritt am l .J u l i  1969 in 
Kraft.

(2) V erordnungen auf Grund dieses G eset
zes können von dem der Kundmachung dieses 
G esetzes folgenden Tag an erlassen w erden. 
Sie tre ten  jedoch frühestens mit diesem  Gesetz 
in Kraft.

B e r i c h t

Die Bedeutung, die in V orarlberg  dem 
Straßenw esen beigem essen w urde, erhellt 
daraus, daß in dem  1861 nach der Zeit des 
A bsolutism us erstm alig w ieder neu gebildeten 
Landtag schon 1863 ein Gesetz über die H er
stellung und Erhaltung der nichtstaatlichen 
S traßen und W ege beschlossen w urde. Das 
Gesetz unterschied zwischen K onkurrenzstra
ßen und G em eindestraßen. Die Bau- und Er
haltungskosten  ha tten  die an der Konkurrenz 
beteilig ten  Gem einden bzw. die betreffende 
Gem einde zu tragen. Aus dem „Landesfonds" 
konnte der Landtag zum Bau von Straßen Bei
träge bew illigen. Nach M aßgabe der s taa t
lichen V orschriften konnten  für die Benützung 
der Straßen außerdem  M autgebühren einge
hoben w erden. Dieses Gesetz w urde später 
durch das Gesetz, betreffend die H erstellung 
der nicht äraria l öffentlichen S traßen und 
W ege, LGBl. Nr. 9/1881, abgelöst.

Aus der Zeit der Ersten Republik stam m t 
das Gesetz betreffend  den Bau und die E rhal
tung öffentlicher nicht ärarischer S traßen und 
W ege, LGBl. Nr. 7/1921, das in V orarlberg  bis 
zum Jah re  1940 für die öffentlichen Straßen 
mit A usnahm e der B undesstraßen und der 
E isenbahnzufahrtsstraßen gegolten  hat. Auch 
nach diesem  Gesetz w aren  die S traßen en t
w eder K onkurrenzstraßen oder G em einde
straßen. Die Last des Baues und der Erhaltung 
der K onkurrenzstraßen und der G em einde
straßen  lag bei den Gemeinden, sow eit nicht 
das Land oder der Bund B eiträge gew ährten. 
Für die Bundesstraßen galt das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 387/1921 und für die E isenbahnzu
fahrtsstraßen  das Landesgesetz LGBl. Nr. 19/ 
1873, in der Fassung LGBl. Nr. 9/1883.

Durch die V erordnung zur Einführung von 
straßenrechtlichen V orschriften in der O st
m ark vom  30. Dezem ber 1939, GBl. f. d. L. ö .  
Nr. 7/1940, w urden in 'Österreich das Gesetz 
über die einstw eilige N euregelung des S tra
ßenw esens und der S traßenverw altung vom
26. M ärz 1934, Deutsches RGBL I. S. 243, und 
zwei D urchführungsverordnungen zu diesem  
G esetz eingeführt.

Danach w urden die Straßen, sow eit es sich 
nicht um Gemeinde- und P rivatstraßen  han 
delte, in folgende G ruppen eingeteilt: K raft
fahrbahnen (Reichsautobahnen), Reichsstraßen, 
Landstraßen I. O rdnung und Landstraßen II. 
Ordnung. Von den Reichsautobahnen abge
sehen, die durch ein besonderes Gesetz ge
regelt w urden, erfolgte die Einreihung der 
S traßen in eine der vorgenannten  G ruppen 
durch die Aufnahm e in das entsprechende 
Straßenverzeichnis.

T räger der S traßenbaulast w ar für Reichs
straßen  das Reich, für Landstraßen I. Ordnung 
der Reichsgau und für Landstraßen II. O rd
nung der Landkreis. Da der A ufbau der Land
kreisverw altung  in Ö sterreich infolge des 
Krieges ins Stocken geraten  war, w urde die 
Baulast für die Landstraßen II. O rdnung v o r
läufig von den neu geschaffenen Reichsgauen 
der O stm ark getragen. In der Folge w urde 
angeordnet, daß bis zur Beendigung des K rie
ges die Landstraßen II. O rdnung beim Reichs
gau bleiben. Tatsächlich ist die Baulast für die 
Landstraßen II. O rdnung bis zum K riegsende 
vom  Reichsgau, d. h. in V orarlberg  von der 
Selbstverw altungskörperschaft V orarlberg  ge
tragen w orden und wurde, da die im § 8 des 
B ehörden-Ü berleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 94/ 
1945, als Nachfolger der Landkreise vorge
sehenen provisorischen B ezirksverw altungen 
nicht errichtet w urden, vom  w ieder erstande
nen Land V orarlberg  bis je tz t w eiter getragen.

N eben dieser organisatorischen N eurege
lung w urde im Jah re  1940 auch das m aterielle 
Straßenrecht dadurch vereinheitlicht, daß das 
österreichische B undesstraßengesetz, BGBl. Nr. 
387/1921, mit einigen A bänderungen nunm ehr 
auch für die Landstraßen I. und II. O rdnung 
sinngem äß anzuw enden war. Das bisherige 
Landesgesetz, betreffend den Bau und die Er
haltung  öffentlicher nicht ärarischer S traßen 
und W ege, LGBl. Nr. 7/1921, gilt daher nur 
m ehr für jene K onkurrenz- und G em einde
straßen, die nicht in das Verzeichnis der Land
straßen I. und II. O rdnung aufgenom m en w ur
den.
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Seit 1945 galten  die deutschen S traßenvor
schriften gemäß § 2 des R echts-Ü berleitungs
gesetzes, StGBl. Nr. 6/1945, und zw ar seit dem 
V ollw irksam w erden der B undesverfassung am
19. Dezember 1945 für die Landstraßen als 
Landesrecht (§ 4 UG.).

Die verfassungsrechtliche Lage auf dem 
G ebiet des Baues und der E rhaltung von S tra
ßen ist folgende:

Nach der B undesverfassung (Art. 10 Abs. 1 
Z. 9) sind die A ngelegenheiten  der w egen 
ih rer B edeutung für den D urchzugsverkehr 
durch Bundesgesetz als B undesstraßen e rk lä r
ten  Straßenzüge in G esetzgebung und V oll
ziehung Bundessache. Die A ngelegenheiten  
der sonstigen S traßen sind m angels einer aus
drücklichen B undeszuständigkeit gem äß Art. 
15 B.-VG. in G esetzgebung und V ollziehung 
Landessache. In diesem  Sinne hat auch der 
V erfassungsgerichtshof in seinem  Erk. Slg. 
4349! \ 963 folgenden Rechtssatz aufgestellt: 
„Die Erlassung von gesetzlichen Vorschriften 
über die H erstellung und Erhaltung des S tra
ßenkörpers in allen seinen B estandteilen (ein
schließlich der Gehsteige) ist hinsichtlich der 
B undesstraßen gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 9 
B.-VG. (A ngelegenheiten  der w egen ih rer Be
deutung für den D urchzugsverkehr durch Bun
desgesetz als Bundesstraßen erk lärten  S tra
ßenzüge außer der Straßenpolizei') Sache des 
Bundes, hinsichtlich anderer S traßen gemäß 
Art. 15 Abs. 1 B.-VG. Sache der Länder." Von 
Bedeutung ist ferner der im V erfassungs
gerichtshoferkenntnis Slg. 4605/1963 aufge
stellte Rechtssatz, w elcher lautet: „Es fällt in 
den selbständigen W irkungsbereich der Län
der gemäß Art. 15 B.-VG., gesetzliche Bestim
m ungen auf dem Gebiet des Zivilrechtes zu 
treffen, die zur Regelung von S traßenange
legenheiten  im Sinne des Art. 15 Abs. 9 B.-VG. 
erforderlich sind, und Landesbehörden mit 
ihrer V ollziehung zu betrauen."

Ausdrücklich erw ähnt w erden in der Bun
desverfassung neben den Bundesstraßen nur 
noch die G em eindestraßen, und zw ar in der 
W eise, als es im Art. 118 Abs. 3 Z. 4 heißt, 
daß die behördlichen A ufgaben der V erw al
tung der V erkehrsflächen der G em einde den 
Gem einden zur Besorgung im eigenen W ir
kungsbereich gew ährleiste t sind. Die Bundes
straßen sind, w ie bereits ausgeführt, im Art. 
10 Abs. 1 Z. 9 genannt. M an könnte daraus 
schließen, daß es verfassungsrechtlich über
haupt nur Gem einde(G em eindeverbands-) 
Straßen und B undesstraßen gibt, w ie dies ja  
auch bis 1940 tatsächlich der Fall war, w enn 
die E isenbahnzufahrtsstraßen und K onkurrenz
straßen  zu den G em eindestraßen gezählt w er

den. Dieser Schluß trifft jedoch nicht zu, da 
un ter den „Verkehrsflächen der Gemeinde" 
im Zusam m enhang mit Art. 118 Abs. 2 B.-VG. 
nach dem G rundsatz der G em eindeautonom ie 
d iejen igen  zu verstehen  sind, die nur örtliche 
Bedeutung haben, w ährend un ter „Bedeutung 
für den D urchzugsverkehr" nicht jeder üb er
örtliche V erkehr verstanden  w erden  muß.

Die „Bedeutung für den D urchzugsverkehr", 
die V oraussetzung für die E rklärung zur Bun
desstraße ist, liegt wohl dann vor, w enn es 
sich um Straßenzüge handelt, welche die Bun
desländer un tereinander oder das Bundesge
biet in bedeutender W eise mit dem A usland 
verbinden.

Als Landesstraßen kommen daher d ie jen i
gen S traßen in Betracht, die außer den Bun
desstraßen  von überörtlicher Bedeutung sind. 
Hinsichtlich der Verpflichtung zum Bau und 
zur E rhaltung muß in der Praxis aber auch 
bei den Landesstraßen unterschieden w erden 
zwischen solchen, die für den überörtlichen 
V erkehr notw endig sind, und solchen, die hie- 
für zw ar nicht notw endig, aber doch wichtig 
sind. Diese U nterscheidung könnte sich nicht 
zuletzt bei der Beurteilung der K osten träger
schaft ausw irken, w enn auch dieser G esetz
entw urf von einer diesbezüglichen Folgerung 
absieht.

In diesem  Zusam m enhang erhebt sich auch 
die Frage, in w elcher Form die E rklärung von 
Landesstraßen zu erfolgen hat. Es kann  w ohl 
kein  Zweifel darüber bestehen, daß die rich
tige Form die ist, daß das Gesetz die G rund
sätze festlegt und die Landesregierung durch 
V erordnung im Rahm en dieser G rundsätze die 
Erklärung vollzieht. Da es sich um konkrete 
Einzelfälle handelt, kann es nicht Aufgabe 
der G esetzgebung sein, diese im Detail zu 
regeln. W eil die Rechtsw irkungen sich aber 
an einen unbestim m ten A dressatenkreis rich
ten, handelt es sich nicht um Bescheide, son
dern um V erordnungen. Diese Form ist auch 
desw egen zweckmäßig, weil sich auf diesem  
G ebiete immer w ieder V eränderungen  e r
geben und sonst auch bei V eränderungen  von 
geringer Bedeutung jew eils eine G esetzes
änderung erforderlich wäre.

Beim Bund ist die Sache desw egen anders, 
weil die B undesverfassung selbst die G esetzes
form für jede einzelne Straße vorsieht. Dies 
muß desw egen so sein, weil durch die E rklä
rung zur Bundesstraße die betreffende Fläche 
aus der Landeskom petenz herausgenom m en 
wird, es sich somit um eine Vollmacht der 
Bundesverfassung an den B undesgesetzgeber 
zur Feststellung des G eltungsum fanges einer 
V erfassungskom petenz handelt (siehe Adamo-
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vich-Spannerr Handbuch des österr. V erfas- 
sungsrechts, 1957, S. 138). Eine solche Kom pe
tenz kann  w ohl kaum  einem  V ollziehungs
organ übertragen  w erden. A ndere B undeslän
der sind dem Bundesbeispiel gefolgt, obwohl 
hiefür keine verfassungsrechtliche N otw endig
keit besteht, und, wie erw ähnt, praktisch 
Nachteile dam it verbunden  sind.

Der vorliegende Entwurf eines S traßenge
setzes lehnt sich an den bereits im Jah re  1963 
zur Stellungnahm e ausgesandten  Entwurf an, 
w urde dann auf Grund der in diesem  Begut
achtungsverfahren ersta tte ten  V orschläge und 
sonstigen A nregungen w eitestgehend  üb er
arbeite t und im Jah re  1968 nochmals einem  
B egutachtungsverlahren zugeführt. Der Ge
setzentw urf verfo lg t das Ziel, das für die 
öffentlichen Straßen in V orarlberg  bestehende 
Recht in form eller Hinsicht zu vereinheitlichen 
und hinsichtlich seines m ateriellen  Inhaltes die 
w ährend der abgelaufenen Jahrzehn te  ge
machten Erfahrungen und zutage getretenen  
Bedürfnisse zu berücksichtigen.

ü b erd ies  m üssen die geltenden straßen 
rechtlichen V orschriften an das durch die Bun- 
des-V erfassungsgesetznovelle 1962 neu ge
schaffene G em einderecht angepaßt und dem 
entsprechend die A ngelegenheiten, die nach 
Art. 118 Abs. 2 und 3 Z. 4 B.-VG. dem eigenen 
W irkungsbereich der G em einde angehören, 
ausdrücklich als solche bezeichnet werden.

Die organisatorischen Bestim m ungen sollen 
es un ter Berücksichtigung der besonderen V er
hältn isse in V orarlberg  ermöglichen, den Bau 
und die E rhaltung der S traßen möglichst e in
fach, zweckmäßig und kostensparend  zu regeln.

Durch die ungeahnte  Entwicklung der 
K raftfahrzeuge und die dam it verbundene 
enorm e Steigerung des S traßenverkehrs sind 
auch die A nforderungen an die G ebietskör
perschaften nach Schaffung und Erhaltung 
eines den V erkehrsbedürfnissen  entsprechen
den Straßennetzes gestiegen. Um so w eniger 
kann  deshalb daran gedacht w erden, die seit 
Jah ren  mit Erfolg w irksam e V erw altung der 
dem überörtlichen V erkehr d ienenden Straßen 
ganz allgem ein w ieder nach un ten  auf Ge
m eindeverbände, seien es solche auf Bezirks
ebene oder sonstige G em eindekonkurrenzen, 
oder auf G em einden zu verlagern .

Der Ausfall der Bezirke als T räger der 
S traßenbaulast ist in V orarlberg  um  so w eni
ger zu bedauern, als die geringe räumliche 
A usdehnung und die geographische G liede
rung des Landes eine Zusam m enfassung aller 
notw endigen überörtlichen Straßen in der 
H and des Landes nahelegt. Diese Zusam m en

fassung erspart nicht allein  die um ständlichen 
und nie ganz zufriedenstellenden A useinander
setzungen über die V erteilung der S traßen
baulast, sondern ermöglicht, was fast noch 
m ehr ins Gewicht fallen muß, eine möglichst 
w irtschaftliche Beschaffung, Instandhaltung 
und A usnützung des erforderlichen technischen 
S traßenbauapparates.

Dem entsprechend sieht der vorliegende 
Entwurf eines S traßengesetzes vor, daß alle 
Straßen, die für den überörtlichen V erkehr 
notw endig sind, als Landesstraßen erk lärt 
w erden, w ährend die für den V erkehr inner
halb des G em eindegebietes notw endigen 
Straßen G em eindestraßen sein sollen. Eine 
w eitere Gruppe bilden d iejenigen öffentlichen 
Straßen, die nicht Landesstraßen oder Ge
m eindestraßen sind. Sie g liedern sich nach 
dem Entwurf in G enossenschaftsstraßen und 
öffentliche Privatstraßen. Bei dieser G ruppen
ein teilung entfällt auch das Bedürfnis einer 
rechtlichen U nterscheidung zwischen Landes
straßen I. O rdnung und Landesstraßen II. O rd
nung, die w eitgehend in der V erschiedenheit 
des durch das Gesetz bestim m ten Trägers der 
S traßenbaulast (Reichsgau und Landkreis) be
gründet war.

Je  bedeutsam er eine öffentliche Straße für 
den überörtlichen V erkehr ist, desto größere 
M ittel sind zu ihrem  Bau und zu ihrer Er
haltung erforderlich und desto w eniger fällt 
die V erm inderung der Baulast durch Beiträge 
einzelner S traßenbenützer ins Gewicht. Es darf 
auch nicht übersehen  w erden, daß d iejenigen 
physischen oder juristischen Personen, die w e
gen ihres w irtschaftlichen In teresses an einer 
Straße zur Ü bernahm e eines Teiles der Bau
last verhalten  w erden könnten, schon durch 
die auf ihren wirtschaftlichen U nternehm en 
lastenden  S teuern m ittelbar ganz beträchtliche 
B eiträge auch zur S traßenbaulast leisten. Eine 
Beitragsleistung soll daher nur verlang t w er
den können, w enn eine Straße durch beson
ders schwere oder besonders beschaffene 
Fahrzeuge in außergew öhnlichem  M aße abge
nützt w ird (§ 2 Abs. 4). Damit w ird inhaltlich 
die Regelung des § 10 des G esetzes LGBl. Nr. 
7/1921 übernom m en. G leichartige Regelungen 
en thalten  übrigens die S traßengesetze aller 
österr. Bundesländer und zum Teil auch das 
Bundesstraßengesetz.

Der vorliegende G esetzentw urf sieht vor, 
daß die S traßenbaulast für Landesstraßen mit 
w enigen A usnahm en vom  Land getragen wird. 
Lediglich die Kosten für den Erwerb des zum 
Bau von Landesstraßen benötig ten  unverbau
ten G rundes sollen w ie bisher durch die Ge
m einden getragen w erden. Auf der anderen
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Seite soll die Gem einde w iederum  die M ög
lichkeit haben, diese Kosten bis zu 30 v. H. 
auf die Liegenschaftseigentüm er zu verum - 
lagen, deren G rundstücke durch die Straße 
einen dauernden V orteil erlangen.

Die Gem einde soll ferner das Recht haben, 
von Eigentüm ern der durch den Bau einer Ge
m eindestraße erschlossenen G rundstücke Bei
träge zu erheben, w enn diese G rundstücke 
durch die Straße einen dauernden  V orteil 
erlangt haben. Die V erum lagung solcher Er
schließungskosten erscheint im Hinblick auf 
die immer s tä rker w achsenden A ufgaben der 
Gem einden gerechtfertigt und ist auch in an 
deren Staaten, wie etw a in der Schweiz und in 
der B undesrepublik Deutschland, in w eit g rö 
ßerem  Umfang vorgesehen. Die Gem einden 
sollen außerdem  berechtigt sein, die Kosten 
der Errichtung von G ehsteigen teilw eise auf 
die angrenzenden G rundeigentüm er zu über
wälzen.

Im Zusam m enhang mit der K ostenfrage 
sei noch darauf hingew iesen, daß der Entwurf 
von einer Ermächtigung zur Einhebung von 
S traßenm auten im Sinne öffentlich-rechtlicher 
A bgaben absieht. Nach der Rechtsprechung 
des V erfassungsgerichtshofes (Erk. Slg. 778/ 
1927 und 1283/1929) sind un te r den V erkehrs
beschränkungen, die nach Art. 4 Abs. 2 B.-VG. 
zulässig und nach § 7 Abs. 4 F.-VG. 1948 der 
Regelung durch die Bundesgesetzgebung Vor
behalten  sind, S traßenm auten nicht zu v e r
stehen. Es kann  daher durch einfaches Landes
gesetz die M öglichkeit geschaffen w erden, daß 
für die Benützung von anderen S traßen als 
B undesstraßen eine M aut eingehoben wird. 
Dem steh t auch der für jede öffentliche Straße 
typische G em eingebrauch nicht entgegen, 
w eil es sich bei der Einhebung einer S traßen
m aut nicht um die Erteilung einer Bewilligung 
für die Benützung der Straße, sondern um ein 
Benützungsentgelt handelt. Die Benützung der 
Straße ist ungeachtet der Einhebung der S tra
ßenm aut jederm ann g esta tte t (vgl. Krzizek, 
Das öffentliche W egerecht, W ien 1967, S. 17 
und 158 ff.).

Für eine bestim m te K ategorie von Landes
straßen  und G em eindestraßen (H öhenstraßen 
oder Straßen, die N aturschönheiten zugänglich 
machen) sowie für G enossenschaftsstraßen 
und andere öffentliche S traßen ist allerdings 
in den §§ 7, 12, 14 und 22 des Entw urfes die 
M öglichkeit vorgesehen, ein  B enützungsent
gelt einzuheben. Bei diesem  B enützungsent
gelt handelt es sich jedoch nicht um eine 
öffentlich-rechtliche Abgabe, also nicht um 
eine M aut, sondern um ein privatrechtliches 
Entgelt, w obei im Streitfälle das Gericht zu 
entscheiden hat.

Zu erw ähnen w äre schließlich, daß die Be
stim m ungen über die Enteignung, die zum 
Teil die Stellung des Enteigneten verbessern , 
in einem  eigenen A bschnitt zusam m engefaßt 
w erden. So kann dieser Abschnitt als Ersatz 
für ein  besonderes Enteignungsgesetz dienen 
und erforderlichenfalls auch für andere Rechts
gebiete übernom m en w erden.

V on allgem einem  Interesse w ird in diesem  
Zusam m enhang noch die Tatsache sein, daß es 
heute  in V orarlberg  rund 245 km Landstraßen 
I. Ordnung, 270 km Landstraßen II. Ordnung, 
2095 km G em eindestraßen, 815 km andere 
öffentliche S traßen (besonders K onkurrenz
straßen) sowie 225 km B undesstraßen g ib t

Der G esetzentw urf g liedert sich in fol
gende 12 Abschnitte:

1. Abschnitt:
2. Abschnitt:
3. Abschnitt:
4. Abschnitt:

5. Abschnitt:

6. Abschnitt:
7. Abschnitt:
8. Abschnitt:

9. Abschnitt:

10. Abschnitt:
11. Abschnitt:

12. Abschnitt:

A llgem eines (§§ 1 bis 4) 
L andesstraßen (§§ 5 bis 8) 
G em eindestraßen (§§ 9 bis 12) 
G enossenschaftsstraßen 
(§§ 13 bis 19) 
öffentliche P rivatstraßen  
(§§ 20 bis 23)
W egefreiheit (§§ 24 bis 27)
Bau und Erhaltung (§§ 28 bis 33) 
Schutz der öffentlichen Straßen 
(§§ 34 bis 38)
V orübergehende Zw angsm aß
nahm en (§§ 39 bis 41) 
Enteignung (§§ 42 bis 49) 
Behörden, N otstands-, V erfah
rens- und Strafbestim m ungen 
(§§ 50 bis 53) 
Schlußbestim m ungen 
(§§ 54 bis 56).

Im einzelnen wird bemerkt:

Zu § 1:
Da die A ngelegenheiten  der Bundesstraßen 

gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B.-VG. Bundessache 
sind, bestim m t der Abs. 2 ausdrücklich, daß 
das Gesetz auf B undesstraßen keine A nw en
dung findet. Für die B undesstraßen gilt das 
B undesstraßengesetz, BGBl. Nr. 59/1948.

Die Abs. 3 bis 5 definieren den Begriff 
„Straße" und den Begriff „öffentliche Straße". 
Im Abs. 3 w ird zunächst gesagt, daß Straßen 
im Sinne dieses G esetzes bauliche A nlagen 
sind, die mit einem  Grundstück in fester V er
bindung stehen und dem V erkehr von M en
schen, T ieren und Fahrzeugen dienen. Der 
Begriff „Fahrzeug" ist im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z. 19 StVO. 1960 aufzufassen. Zur K larstellung
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w ird ausdrücklich gesagt, daß unter einer 
„Straße" auch ein „Weg" oder „Platz" zu v e r
stehen ist. Als Straßen sind also nicht nur 
G rundstücke oder B estandteile der Erdober
fläche anzusehen. Es muß sich v ielm ehr um 
bauliche A nlagen handeln, die mit dem Grund 
und Boden in fester V erbindung stehen. Ein 
W eg (Pfad), der nur dadurch entsteht, daß ein 
bestim m ter G rundstreifen regelm äßig zum 
Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr benützt 
wird, ist keine Straße im Sinne d ieser Be
stimmung. O hne Bedeutung ist, ob die Straße 
jeder A rt nur bestim m ten A rten  des V er
kehrs dient, ob es sich beispielsw eise um eine 
A utostraße, einen Radweg, einen K arrenw eg 
oder nur um einen Fußweg handelt.

Der Abs. 4 ergänzt den Abs. 3 durch eine 
dem onstrative A ufzählung der im Zuge von 
Straßen möglichen A nlagen und bestim m t, daß 
solche A nlagen B estandteile der Straße im 
Sinne dieses G esetzes sind. H ier w ird die V er
bindung m it einem  G rundstück durch die A n
lage selbst, z. B. Brücken, Uber- und U nter
führungen, hergestellt. Nicht als Bestandteil 
der Straße gelten  einerseits dem V erkehr die
nende bew egliche A nlagen, andererseits Ein
richtungen zur Regelung und Sicherung des 
V erkehrs nach § 31 Abs. 1 StVO. 1960.

Der Abs. 5 besagt, un ter welchen V oraus
setzungen eine Straße eine öffentliche ist, 
dann nämlich, w enn sie dem  G em eingebrauch 
(§ 2) gew idm et ist. Im w eiteren  en thält der 
Abs. 5 eine Einteilung der öffentlichen Straßen 
in Landesstraßen, G em eindestraßen, G enos
senschaftsstraßen und öffentliche P riv a ts tra 
ßen. U nter den Begriff „öffentliche P rivat
straßen" fallen d iejen igen  öffentlichen S tra
ßen, die nicht Bundes-, Landes-, G em einde
oder G enossenschaftsstraßen sind.

G üterw ege im Sinne des Güter- und Seil
w egegesetzes, LGBl. Nr. 25/1963, und F orst
wege im Sinne des Forstrechts-Bereinigungs- 
gesetzes, BGBl. Nr. 222/1962, sind keine öffent
lichen Straßen. Sie können  jedoch unter den 
im § 20 Abs. 1 des Entwurfes festgesetzten 
V oraussetzungen, w enn sie nämlich ausdrück
lich als solche e rk lä rt oder w ährend  20 Ja h 
ren  stillschw eigend dem Gem eingebrauch ge
w idm et sind, zu öffentlichen Privatstraßen  
w erden.

Im Abs. 6 w ird bestim m t, un ter welcher 
Bezeichnung die öffentlichen S traßen im 
Grundbuch einzutragen sind. Bisher w urden 
die öffentlichen S traßen unter verschiedenen 
Bezeichnungen, wie öffentliches Gut, öffent
liches Straßengut, öffentliche Straßen, W ege 
und Plätze usw. eingetragen. N unm ehr soll 
eine einheitliche Bezeichnung eingeführt w er
den. Diese Bestimmung verfolg t im Zusam 

m enhang mit § 4 Abs. 3 auch den Zweck, eine 
Bereinigung in den G rundbüchern durchzu
führen. Auch der Bund hat nach Erlassung 
des B undesstraßengesetzes eine einheitliche 
Bezeichnung der Bundesstraßen im Grundbuch 
durchgeführt.

K largestellt sei, daß aber die Eigenschaft 
eines G rundstückes als öffentliche Straße 
nicht von  seiner Bezeichnung im Grundbuch, 
sondern ausschließlich von der (ausdrück
lichen oder stillschweigenden) W idm ung zum 
G em eingebrauch abhängig ist. Ob einem  
Grundstück diese Eigenschaft zukommt, ha t 
gemäß § 2 Abs. 3 allein die Behörde zu en t
scheiden. Es kann auch das G rundbuchsgericht 
im Zweifel eine B estätigung der Behörde v e r
langen, daß dem fraglichen G rundstück die 
Eigenschaft „öffentliche Straße" zukommt.

Im übrigen kann der Abs. 6 nur dann A n
w endung finden, w enn die öffentliche Straße 
eine eigene G rundbuchseinlage oder zum in
dest ein eigenes G rundstück bildet.

Durch Abs. 7 soll in V erbindung mit § 4 
Abs. 3 sichergestellt w erden, daß die gemäß 
Abs. 6 vorgeschriebene Bezeichnung im 
Grundbuch w ieder gelöscht wird, w enn die 
V oraussetzungen w eggefallen sind.

Zu § 2:
Der Abs. 1 definiert den G em eingebrauch, 

dessen Inhalt die jederm ann ohne behördliche 
Bewilligung und unabhängig vom W illen des 
Eigentüm ers un ter den gleichen Bedingungen 
zustehende Benützung einer Straße zum Fuß
gänger- oder F ahrzeugverkehr sowie zum 
Reiten oder V iehtrieb ist. Die Benützung einer 
Straße zu anderen Zwecken ist nicht m ehr Ge
m eingebrauch, sondern Sondergebrauch im 
Sinne des § 3.

Aus dem W esen des Gem eingebrauches, 
der eine öffentliche Eigentum sbeschränkung 
im Sinne des § 364 Abs. 1 ABGB. (Legalservi
tut) darstellt, erg ib t sich, daß Einschränkungen 
des G em eingebrauches nur sow eit zulässig 
sind, als dies gesetzlich vorgesehen  ist. Nach 
Abs. 2 soll dem S traßenerhalter, das ist in der 
Regel der Eigentüm er (siehe § 4 Abs. 2), dieses 
Recht un ter gew issen V oraussetzungen einge
räum t w erden. Die N otw endigkeit zu solchen 
B eschränkungen kann sich insbesondere in 
K atastrophenfällen  bei Beschädigungen der 
Straße oder etw a zur Zeit der Schneeschmelze 
beim  A uftauen des S traßenkörpers ergeben. 
Die V erständigung der Straßenpolizeibehörde 
erscheint erforderlich, dam it sie nötigenfalls 
die entsprechenden behördlichen A nordnun
gen treffen kann.

In diesem  Zusam m enhang ist auch auf die 
Bestim m ungen des § 98 Abs. 4 StVO. 1960 hin-
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zuweisen, wonach der S traßenerhalter der 
Behörde Umstände, die in der A nlage oder 
Beschaffenheit der Straße begründet sind und 
für die Erlassung von V erkehrsverboten , V er
kehrserle ich terungen  und H inw eisen m aß
gebend sein können, bekanntzugeben  hat. 
H ierunter fallen insbesondere Baugebrechen, 
die die Erlassung einer Geschwindigkeits-, 
Maß- oder G ew ichtsbeschränkung erforder
lich machen.

Im Abs. 4 handelt es sich nicht um einen 
Sondergebrauch im Sinne des § 3, sondern 
um eine sehr in tensive Benützung einer Straße 
im Rahm en des G em eingebrauches. Eine 
solche Benützung bedarf also w eder der Zu
stim m ung des S traßenerhalters noch einer b e
hördlichen Bewilligung. Es erscheint gerecht
fertigt, daß ein S traßenbenützer, der eine 
S traße durch besonders schwere oder beson
ders beschaffene Fahrzeuge in außergew öhn
lichem M aße abnützt, einen K ostenbeitrag 
leistet, w enn dem S traßenerhalter dadurch ein 
h ö h ere r E rhaltungsaufw and erw ächst als bei 
e in er gew öhnlichen A bnützung der Straße. 
Dies kann beispielsw eise bei U nternehm ern 
der gew erblichen W irtschaft oder bei Groß
bauvorhaben  Vorkommen. Die außergew öhn
liche A bnützung kann sich insbesondere e r
geben durch die H äufigkeit des Befahrens, 
durch die W itterung  oder durch den Zu
stand  der Straße. Die Geltendm achung des 
A nspruches des S traßenerhalters soll jedoch 
an eine ein jährige Frist gebunden w erden. 
Dies liegt einerseits im Interesse des Straßen- 
benützers und erleichtert andererseits dem 
Gericht im Streitfälle auch die Feststellung 
der außergew öhnlichen A bnützung und des 
h iefür zu leistenden  Betrages.

Der Begriff „Zulassungsbesitzer" ist im 
Sinne des K raftfahrgesetzes 1967 zu v e rs te 
hen.

Zu § 3:
Jede Benützung einer Straße, die sich nicht 

als G em eingebrauch nach § 2 darstellt, soll 
der Zustim m ung des S traßenerhalters bedür
fen. Eine solche Zustim m ung ist erforderlich 
w egen  des Schutzes der Straße vor Beschädi
gungen und weil durch den Sondergebrauch 
der M itgebrauch anderer beschränkt, einge
schränkt oder ausgeschlossen wird. Die Zu
stim m ung zu einem  solchen G ebrauch ist p ri
vatrechtlicher N atur. Davon zu unterscheiden 
ist die für einen Sondergebrauch gleichzeitig 
erforderliche behördliche Bewilligung, sow eit 
eine solche etw a in der StVO. 1960 oder auch 
in anderen Rechtsvorschriften, z. B. in der 
Landesbauordnung, vorgesehen  ist. Der Son
dergebrauch w ird zum eist eine Benützung

der Straße zu anderen  Zwecken als zum V er
kehr sein, etw a zur A blagerung von M aterial, 
zu gew erblichen T ätigkeiten  oder zu gew erb
lichen Zwecken usw. Als Sondergebrauch ist 
auch eine Benützung zum V erkehr anzusehen, 
w enn sie über den G em eingebrauch h inaus
geht, d. h. w enn sie sich nicht an die durch die 
A rt der Straße und die straßenpolizeilichen 
V orschriften festgelegten  Grenzen hält, z. B. 
Benützung einer für Fahrzeuge bis zu 3 t zu
gelassenen Straße mit schw ereren Fahrzeugen 
als 3 t.

Der Sondergebrauch stellt in der Regel 
eine Belastung der Straße dar. Da aber öffent
liche Straßen von Lasten möglichst frei sein 
sollen, erscheint die im Abs. 2 vorgesehene 
Einschränkung bei der Zustim m ung des S tra
ßenerhalters zum Sondergebrauch erforderlich. 
Es soll insbesondere auch verh indert w erden, 
daß ein Sondergebrauch zu einer D auereinrich
tung wird.

Bei Zustim m ung zu einem  Sondergebrauch 
sollen dem S traßenerhalter die ihm dadurch 
zusätzlich en tstehenden Kosten ersetzt w er
den. U nabhängig davon soll der S traßenerhal
ter auch Anspruch auf ein angem essenes zivil- 
rechtliches Entgelt haben. Nicht berührt w er
den durch Abs. 3 Schadenersatzansprüche, die 
auch durch die A usnahm eregelung des Abs. 4 
nicht ausgeschlossen w erden.

U nter Abs. 4 fällt z. B. der Sondergebrauch 
durch das Bundesheer im Einsatzfalle gemäß 
§ 2 Abs. 1 des W ehrgesetzes, weil es sich h ie
bei um Vollziehung der G esetze handelt. Auch 
die Errichtung m ilitärischer B efestigungsanla
gen (z.B. Einbau von Sprengkam m ern in Brük- 
ken) w ird durch Abs. 4 erfaßt.

Zu § 4:
A nstelle der ebenfalls gebräuchlichen A us

drücke „Straßenverw altung" und „Straßen
baulastträger" w ird in diesem G esetzentw urf 
der zutreffendere Ausdruck „Straßenerhalter" 
verw endet. Auch die StVO. 1960 verw endet 
den Begriff „S traßenerhalter". Als S traßen
erhalter kom m en nicht nur die G ebietskörper
schaften Land und Gemeinden, sondern auch 
natürliche oder juristische Personen des Pri
vat- und H andelsrechtes in Betracht.

Im Abs. 2 soll der Grundsatz, daß der S tra
ßenerhalter auch Eigentüm er einer Straße ist, 
für die Landes- und G em eindestraßen mit 
A usnahm e der G ehsteige und Tunnels voll 
verw irklicht werden.

Der Abs. 3 soll die Verpflichtung des S tra
ßenerhalters statu ieren , die im § 1 Abs. 6 v o r
geschriebenen E intragungen bzw. Löschungen 
im Grundbuch zu beantragen.
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Im Abs. 4 ist im Falle einer G efahr für den 
S traßenerhalter die Verpflichtung vorgesehen, 
die zum utbaren V orkehrungen zur Beseitigung 
der G efahr zu treffen und insbesondere eine 
Straße erforderlichenfalls abzusperren. Der 
V erfassungsgerichtshof ha t im Erk. Slg. 4605 
(II. Z. 12 der Begründung) ausgesprochen, daß 
eine solche S traßensperre als Sicherung des 
Zustandes und der B enützbarkeit der Straße 
in die Zuständigkeit des für „S traßenangele
genheiten  ohne Straßenpolizei" zuständigen 
G esetzgebers fällt. Dadurch sei aber nicht aus
geschlossen, daß eine S traßensperre als v e r
kehrssichernde M aßnahm e auch durch den 
S traßenpolizeigesetzgeber geregelt w erden 
kann. Dazu sei auf § 43 Abs. 9 StVO. 1960 v e r
wiesen, wonach im Falle der Unaufschiebbar- 
keit, insbesondere bei E lem entarereignissen, 
Straßen- oder Baugebrechen, auch die O rgane 
der Straßenaufsicht oder des S traßenerhalters 
V erkehrsverbo te  oder V erkehrsbeschränkun- 
kungen durch A nbringung der entsprechenden 
S traßenverkehrszeichen mit der W irkung e r
lassen können, als ob sie von der Behörde 
erlassen w orden w ären. H ievon ist die Be
hörde unverzüglich zu verständigen. Ferner 
darf nach § 98 Abs. 3 StVO. 1960 der S traßen
erhalter auch ohne behördlichen A uftrag Ein
richtungen zur Regelung und Sicherung des 
V erkehrs anbringen. H ievon ausgenom m en 
sind jedoch die V orschriftszeichen (V erbots
und Gebotszeichen).

Die Verpflichtung des S traßenerhalters 
nach Abs. 4 soll allerdings auf Straßen, die 
für den K raftfahrzeugverkehr bestim m t sind, 
beschränkt sein, hinsichtlich d ieser Straßen 
aber für jede A rt des V erkehrs bestehen, also 
auch für den Fußgängerverkehr. E inerseits 
sind die möglichen G efahren bei für den 
K raftfahrzeugverkehr zugelassenen Straßen 
ungleich größer als bei den sonstigen Straßen. 
A ndererseits w äre eine Verpflichtung des 
S traßenerhalters hinsichtlich der sonstigen 
S traßen (z. B. W anderw ege nach § 23) gar 
nicht zum utbar und vielfach auch nicht durch
führbar.

Grundsätzlich soll nach Abs. 5 der S traßen
erhalter die Kosten für den Bau und die E rhal
tung der Straße zur Gänze tragen. A llerdings 
kann dieser G rundsatz nicht ausnahm slos gel
ten.

Zu § 5:
W elche Straßen L andesstraßen sind, soll 

nach Abs. 1 die Landesregierung durch V er
ordnung bestim m en. Zur K onkretisierung des 
Begriffes „Landesstraße" bedarf es also im 
einzelnen Fall der Erlassung einer solchen

V erordnung. A llerdings soll dies nicht allein 
für bereits bestehende S traßen gelten. Es muß 
vielm ehr auch die M öglichkeit bestehen, S tra
ßenzüge, deren  Bau erst in der Zukunft beab
sichtigt ist, als Landesstraßen zu erklären . Von 
besonderer Bedeutung ist diese M öglichkeit 
im Zusam m enhang mit der B ausperre und der 
Enteignung.

Im Abs. 2 w ird bestim m t, welche Straßen 
die Landesregierung als Landesstraßen erk lä 
ren  muß, w obei jedoch niem andem  ein Rechts
anspruch auf Erklärung einer Straße als Lan
desstraße zustehen soll. H iebei w ird davon 
ausgegangen, daß von jeder G em einde eine 
S traßenverbindung in die N achbargem einde 
und über die Landesgrenze bestehen  muß. 
M ittelbare V oraussetzung für die Erklärung 
von Landesstraßen ist immer, daß der Landtag 
im Landesvoranschlag die erforderlichen M it
tel b ere it stellt. Die Bestimmung, daß eine 
Verpflichtung zum Bau einer Landesstraße 
nicht besteht, w enn von anderer Seite, sei es 
durch eine Bundes-, Gemeinde-, G enossen
schafts- oder eine öffentliche Privatstraße, 
eine solche S traßenverbindung hergestellt 
wird, entspricht dem in V orarlberg  besonders 
v ertre ten en  Subsidiaritätsprinzip.

Nach Inkrafttre ten  dieses G esetzes muß 
die Landesregierung alle bestehenden  Land
straßen  I. und II. Ordnung, bei denen die V or
aussetzungen des Abs. 2 zutreffen, zu Landes
straßen erklären. Das Gesetz zw ingt also zu 
einer A rt Inventur, die nun einm al am Beginn 
einer grundlegend neuen Rechtslage notw en
dig erscheint.

W ährend  der Abs. 2 eine Verpflichtung zur 
Erklärung der notw endigen Straßen als Lan
desstraßen begründet, en thält der Abs. 3 eine 
Kannbestim m ung. Es liegt also ausschließlich 
im Erm essen der Landesregierung, ob sie 
Straßen, die zw ar nicht notw endig, w ohl aber 
für den V erkehr zwischen zwei oder m ehreren 
Gem einden wichtig sind, als Landesstraßen 
erklärt. Auch h ier m üssen im Landesvoran
schlag die notw endigen M ittel zur Verfügung 
stehen. D enkbar w äre, daß die Landesregie
rung solche Landesstraßen nur baut, w enn die 
berührten  Gem einden zu einer besonderen 
finanziellen Beteiligung bere it sind.

W enn im Abs. 4 bestim m t wird, daß in der 
V erordnung über die E rklärung einer Straße 
als Landesstraße der V erlauf der Straße kurz 
zu beschreiben ist, so bedeu te t dies nicht, daß 
der S traßenverlauf nach Grundparzellnum - 
m ern festgelegt w erden muß. Eine solche V or
schrift w äre in der Praxis auch kaum  durch
führbar, weil bei noch nicht gebauten  Straßen 
im Z eitpunkt der Erlassung der V erordnung
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die Trasse noch nicht endgültig  feststeh t und 
noch V erschiebungen auf die eine oder andere 
Seite erfahren  kann. Feststehen  muß lediglich, 
daß z. B. die Straße Nr. 1 von A über B und C 
nach D führt. W enn dann später vor Bau
beginn die Trasse noch verschoben w ird oder 
bei bestehenden  Straßen eine V erlegung der 
Straße etw a durch U m fahrung eines O rts
zentrum s, durch K urvenbegradigungen oder 
N eubau von Brücken notw endig wird, hat dies 
nicht zur Folge, daß die V erordnung geändert 
w erden muß. Dies w äre nur der Fall, w enn die 
T rassenverlegung so w eitgehend w äre, daß 
die in der V erordnung angegebene Beschrei
bung oder ungefähre K ilom eterlänge nicht 
m ehr stimmt, w enn also z. B. die Straße Nr. 1 
nunm ehr von A über B und E (statt b isher 
über C) nach D führt.

Als K orrelat zur Verpflichtung, Straßen 
nach M aßgabe des Abs. 2 zu Landesstraßen zu 
erklären , besteh t nach Abs. 5 die Verpflich
tung, Landesstraßen aufzulassen, w enn die 
V oraussetzungen zur Erklärung w eggefallen 
sind. Der Rechtsakt der A uflassung ist die 
A ufhebung der Erklärung. Durch die A uflas
sung w ird also nur verfügt, daß eine be
stim m te Straße als Landesstraße aufgelassen 
wird, un ter U m ständen ein Teil einer bestim m 
ten Straße, z. B. w enn eine Straße, die von A 
über B nach C geführt hat, nunm ehr in B 
enden und som it im Bereich B— C aufgelassen 
w erden soll. Die A uflassung im Sinne dieses 
G esetzentw urfes darf nicht verw echselt w er
den mit der sogenannten Entwidm ung von 
Grundstücken. D ieser Entwurf sieht bew ußt 
davon ab, Grundstücke einer aufgelassenen 
oder verleg ten  öffentlichen Straße durch b e
hördlichen A kt als solche zu entwidm en. Die 
A uflassung ist also nicht im technischen Sinne 
gem eint, so daß durch die A uflassung über 
das Schicksal der Grundstücke der Straßen 
noch nichts gesagt ist. Als Folge der A uflas
sung oder V erlegung bzw. Ä nderung des V er
laufes einer öffentlichen Straße kom m en dann 
die Bestim m ungen des § 1 Abs. 7, § 4 Abs. 3 
und § 8 in Betracht.

Im Abs. 6 w ird k largestellt, daß dem Land 
der Bau und die E rhaltung von Landesstraßen 
als T räger von Privatrechten  obliegt. Daraus 
ergibt sich, daß die im § 3 Abs. 1 vorgesehene 
Zustim m ung des S traßenerhalters zu einem  
Sondergebrauch privatrechtlichen C harakter 
besitzt.

Da im Abs. 7 nur von der A uflassung einer 
S traße die Rede ist, m üssen bei einer bloßen 
V erlegung der Straße die Gem einden nicht ge
hört w erden.

Zu § 6:
W ie im allgem einen Teil der E rläu terun

gen bereits ausgeführt wurde, hat das Land 
im Jah re  1945 die w ährend der deutschen 
Zeit in das Verzeichnis der Landstraßen I. 
und II. O rdnung aufgenom m enen Straßen, die 
bis dahin Gemeinde- bzw. K onkurrenzstraßen 
w aren, übernehm en müssen. Da das Land hie- 
für keine dieser Last entsprechenden Mehr* 
einnahm en bekam, w ar es m ehr als gerecht
fertigt, daß die nunm ehr von einer riesigen 
Belastung entbundenen Gem einden zum Bau 
von Landesstraßen insofern einen B eitrag le i
steten, als sie die G runderw erbskosten  tragen. 
An diesen B eitragsleistungen soll aus m eh
reren  G ründen festgehalten  w erden. Ein w e
sentlicher Grund dafür ist, daß dadurch viel 
m ehr Landesstraßen gebaut w erden können. 
Ein w eiterer Grund ist auch, daß die G rund
eigentüm er bei V erhandlungen mit der Ge
m einde vielfach w eit geringere Ansprüche 
stellen als w enn sie mit dem Land verhandeln, 
weil erfahrungsgem äß die Forderungsbegehr
lichkeit mit der Entfernung des Zahlers wächst. 
Schließlich m üssen die G em einden auch in 
anderen B undesländern an den Kosten für 
L andesstraßen m ittragen. W ie bisher soll aber 
das Land die A blösekosten für B auw erke 
allein tragen.

Dem V erlangen des G em eindeverbandes, 
von den G em einden keinerlei Kosten für 
Landesstraßen zu fordern, soll insofern Rech
nung getragen  w erden, daß das Land nun
m ehr auch die m itunter sehr bedeutenden  
Kosten für die Ablöse von G rundlasten  und 
die N euerrichtung oder V erlegung von Ein
friedungen übernim m t, die bisher auch von 
den Gem einden getragen  wurden.

Da das Land den erforderlichen S traßen
grund allenfalls im Enteignungsw ege erw er
ben muß, w enn der Eigentüm er der Gem einde 
diesen Grund überhaupt nicht oder nur zu 
einem  unangem essen hohen Preis zu v e rk au 
fen bereit ist, soll hier der Gem einde ein Zu
stim m ungsrecht gegeben w erden, dam it das 
Land nicht einen überm äßig hohen Preis be
zahlt, den nachher die Gem einde dem Land zu 
ersetzen hat.

Eine Entbindung von der V erpflichtung 
zur G rundbeistellung im W ege der Billig
keit kann auch in Betracht kommen, w enn 
eine Landesstraße für eine bestim m te G e
meinde, durch deren G ebiet sie führt, keine 
oder nur geringfügige V erkehrsbedeutung  hat.

Die Erschließung von G ebieten durch S tra
ßen erfordert immer größere finanzielle A uf
w endungen. Vielfach w ird durch die Erschlie
ßung bisher unverbautes G ebiet um ein M ehr
faches aufgew ertet. Es erscheint deshalb ge-
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rechtfertigt, hiefür nicht ausschließlich allge
m eine M ittel, d. h. S teuergelder zu verw enden, 
sondern die begünstig ten  G rundeigentüm er 
zu Sonderleistungen heranzuziehen. Diese 
Sonderleistungen sollen nach Abs. 2 in Form  
eines Betrages bis zu 30 v. H. der von der 
G em einde zu le istenden  G runderw erbskosten  
erhoben w erden können. Selbstverständlich 
kann  die Gem einde überhaup t von dieser 
M öglichkeit A bstand nehm en oder einen n ied
rigeren  Satz festlegen. W eit größere Bedeu
tung kom m t der M öglichkeit zur Einhebung 
von G rundeigentüm erbeiträgen  allerdings 
beim Bau von G em eindestraßen gemäß 
§ 11 zu.

Grundsätzlich gibt es für die Einhebung 
solcher E rschließungsbeiträge zwei M öglich
keiten, nämlich die in diesem  G esetzentw urf 
vorgesehene Lösung und zum anderen Bei
träge in Form von A nliegerleistungen, w ie sie 
in fast allen österreichischen Bauordnungen 
en thalten  sind. Danach gelangt die öffentliche 
H and im verbau ten  G ebiet dadurch in den 
Besitz der für den Bau öffentlicher Straßen 
benötig ten  Grundflächen, daß die A nlieger 
bei der Schaffung von Bauplätzen oder bei 
der (erstm aligen) V erbauung eines G rund
stückes den nach M aßgabe der Baulinien zu 
der Straße entfallenden Grund unentgeltlich 
abzutreten  haben. Eine ähnliche Regelung sah 
eine durch die 1. W ohnsiedlungsgesetznovelle, 
LGBl. Nr. 36/1962, aufgehobene Vorschrift des 
W ohnsiedlungsgesetzes vor, die es der Ge
m einde ermöglichte, im Zusam m enhang mit 
der G enehm igung von G rundteilungen die 
entschädigungslose A btretung  bis zu einem  
D rittel der Gesam tfläche des zu teilenden 
G rundstückes zu verlangen. Die M ethode der 
entschädigungslosen G rundabtretung  hat den 
V orteil, daß sie gegenüber der Regelung des 
Entwurfes einfacher zu p rak tiz ieren  ist. Die 
Landesregierung gibt dennoch dem in diesem 
G esetzentw urf vorgeschlagenen W eg den V or
zug, weil er auf den jew eils durch die S traßen
baum aßnahm e für den G rundeigentüm er en t
stehenden V orteil abstellt und dam it im Ein
zelfall viel gerechter ist.

V oraussetzung für die V orschreibung eines 
Beitrages nach Abs. 2 ist, daß dem B eitrags
pflichtigen ein Sondervorteil erwächst. D ieser 
äußert sich in der Regel in einer W ertste ige
rung des Grundstückes. Als beitragspflichtig 
sind die Eigentüm er in einem  bestim m ten Ge
b iet zu erklären , w obei aber nicht nur die an 
die Straße anstoßenden G rundstücke erfaßt 
w erden  sollen, da oft auch nicht anstoßende 
und w eiter zurückliegende Grundstücke von 
der A nlage der Straße profitieren  können. A n
dererse its  soll aber ein H öchstabstand von

50 m (zwei B auparzellenlängen) vom (künfti
gen) S traßenrand gezogen w erden. W o es die 
V erhältn isse rechtfertigen, kann innerhalb der 
U m grenzungslinie von 50 m in einem  be
stim m ten A bstand eine zw eite U m grenzungs
linie gezogen w erden und für die nicht an 
stoßende Beitragsfläche die B elastung in dem 
M aße verringert w erden, als die zusätzlichen 
Erschließungskosten der h in ten  liegenden 
G rundstücke nicht durch besondere V orteile 
(z. B. höherer W ohnw ert infolge ruh igerer 
Lage) w ieder aufgew ogen w erden. Immer muß 
der auf den G rundeigentüm er entfallende Ko
stenanteil im V erhältn is zu seinem  V orteil 
stehen.

Der K ostenanteil, den die G rundeigen
tüm er insgesam t zu leisten  haben, ist auf die 
gesam te Fläche des beitragspflichtigen Ge
bietes um zulegen. Dabei ist grundsätzlich 
jeder Q uadratm eter innerhalb  derselben 
Klasse oder U m grenzungslinie mit dem glei
chen Betrag zu belasten. Eine D ifferenzierung 
drängt sich allerdings auf, w enn der S traßen
bau einzelnen G rundeigentüm ern ganz be
sondere V orteile bringt. Klassisch hiefür ist 
das Beispiel des Eigentüm ers eines G rund
stückes, auf dem eine bisher schlecht zugäng
liche T ankstelle wesentlich besser erschlossen 
wird.

Die K onkretisierung dieser gesetzlichen 
Bestimmung muß durch zwei A rten  von V er
w altungsak ten  erfolgen. Einmal durch eine 
V erordnung nach Abs. 2 (Beschluß der Ge
m eindevertretung, von den G rundeigentüm ern 
der durch eine Landesstraße erschlossenen Lie
genschaften einen einm aligen Beitrag zu den 
G runderw erbskosten  in einem  bestim m ten 
H undertsatz zu erheben) und zum zw eiten 
durch die einzelnen auf diesem  G em eindever
tretungsbeschluß fußenden Bescheide nach 
Abs. 3 (Vorschreibung des vom einzelnen 
Liegenschaftseigentüm er zu leistenden  Bei
trages). Der Beitrag nach Abs. 3 kann und soll 
schon möglichst frühzeitig vorgeschrieben w er
den. Fällig soll er jedoch erst einen M onat 
nach Ingebrauchnahm e der Straße sein.

Der Abs. 4 geht auf eine A nregung der 
Landw irtschaftskam m er zurück und beinhalte t 
indirekt eine Förderung der Landwirtschaft 
und Erhaltung des landw irtschaftlichen Besitz
standes, die auch mit den Z ielen des G rund
verkehrsgesetzes im Einklang steht. Sachlich 
ist diese B egünstigung gerechtfertigt, weil 
eben eine ins Gewicht fallende W erterhöhung 
nicht e in tritt, solange das G rundstück w eite r
h in landw irtschaftlich genutzt wird.

Aus dem H inw eis im Abs. 4 auf die Ver
jährungsbestim m ungen in abgabenverfahrens
rechtlichen V orschriften erg ib t sich eindeutig,
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daß es sich bei diesen B eiträgen um 
öffentlich-rechtliche A bgaben im Sinne des 
Finanzrechtes (§ 8 Abs. 5 F.-VG. 1948) handelt. 
Für das V erfahren gilt daher derzeit das G e
setz über die vorläufige R egelung des A b
gabenverfahrens, LGBl. Nr. 49/1961.

Bei S traßenbauten  im verbau ten  Gebiet 
en tstehen  in der Regel höhere Kosten, etw a 
durch einen besonderen S traßenbelag, grö
ßere S traßenbreite, A nlage von G ehsteigen, 
K analisation usw. Es versteh t sich von selbst, 
daß die Gem einden dem Land solche M ehr
kosten  zu ersetzen haben, sow eit sie eine 
solche B auausführung selbst bean trag t haben. 
Als Behörde, die in einem  Streitfall nach 
Abs. 6 und 7 zu entscheiden hat, w äre auch 
eine K ollegialbehörde im Sinne des Art. 133 
Z. 4 B.-VG. denkbar. Eine solche Lösung soll 
für den Fall zur D iskussion gestellt w erden, 
als die Landesregierung w egen einer nicht 
zu bestre itenden  Kollision abgelehnt - wird. 
Die Entscheidung durch die ordentlichen Ge
richte erscheint h ier w egen der B esonderheit 
der M aterie nicht zweckmäßig.

Die Bestimmung des Abs. 7 trifft hinsichtlich 
der Straßenreinigung, Schneeräum ung sowie 
Schneeglätte- und G latteisbekäm pfung eine 
dem Abs. 6 entsprechende R egelung für das 
verbau te  Gebiet. Das Land ist nach dem Ent
w urf grundsätzlich verpflichtet, auch im v e r
bauten  G ebiet die Straßenreinigung, Schnee
räum ung usw. selbst durchzuführen. Die be
sonderen Kosten, die sich dadurch ergeben, 
daß die Straße durch verbau tes G ebiet führt, 
z. B. A btransport der vom Schneepflug an den 
S traßenrändern  angehäuften  Schneem assen 
oder Abfuhr des A bräum m aterials, sollen die 
Gem einden dem Land jedoch ersetzen m üs
sen. Durch diese Regelung w ird aber nicht 
ausgeschlossen, daß zwischen dem Land und 
einer Gem einde eine V ereinbarung  etw a da
hingehend getroffen wird, daß im verbauten  
G ebiet die G em einde die Straßenreinigung, 
Schneeräum ung usw. selbst übernim m t und 
das Land seinerseits der G em einde dafür einen 
entsprechenden K ostenersatz leistet, sow eit 
eben dem Land die norm alen Kosten bei nicht 
durch verbau tes G ebiet führenden S traßen e r
wachsen würden.

Der Abs. 8 soll den tatsächlichen V erhält
nissen Rechnung tragen, daß die G em einden 
im verbau ten  G ebiet auf ihre K osten für die 
Straßenbeleuchtung Sorge tragen. A ußerhalb 
des verbau ten  G ebietes obliegt diese Aufgabe 
dem  jew eiligen  S traßenerhalter. Die meri- 
torische Regelung über die S traßenbeleuch
tung en thält der § 28 Abs. 4. Der V orarlberger 
G em eindeverband hat gegen den Abs. 8 v o r
gebracht, daß Einrichtungen zur R egelung und

Sicherung des V erkehrs nach § 32 Abs. 1 
StVO. 1960 vom S traßenerhalter anzubringen 
und zu e rhalten  sind. Da zu d iesen Einrich
tungen gem äß § 31 Abs. 1 StVO. 1960 auch die 
S traßenbeleuchtungen gehören, w erde es ab
gelehnt, daß die Gem einden dafür zu sorgen 
haben. Dieser A uffassung des G em eindever
bandes ist das VfGH. Erk. Slg. 4605 en tgegen
zuhalten, aus dem sich ergibt, daß es — ab
gesehen von B undesstraßen — Sache der Lan
desgesetzgebung ist, Bestim m ungen über die 
V erpflichtung zur S traßenbeleuchtung zu tref
fen, weil die Regelung der Verpflichtung zum 
Straßenbau und zur S traßenerhaltung ein
schließlich der Verpflichtung, die S traßen so 
zu bauen und zu erhalten, daß der Gem ein
gebrauch möglich ist, sowie die Regelung der 
Verpflichtung, die Kosten des S traßenbaues 
bzw. der S traßenerhaltung  zu tragen  oder zu 
d iesen Kosten beizutragen, eine „Straßen
angelegenheit (ohne Straßenpolizei)" ist.

Zu § 7:
In A ngleichung an § 14 Abs. 1 Z. 6 FAG. 

1967 soll für solche Straßen die M öglich
keit zur Einhebung eines B enützungsent
geltes geschaffen w erden. A llerdings w ird 
von  dieser M öglichkeit kaum  in größerem  
Umfang Gebrauch gemacht werden, es sind 
aber dennoch Fälle denkbar, in denen die 
Einhebung eines B enützungsentgeltes gerecht
fertig t erschiene, z. B. für eine vielleicht e in
mal W irklichkeit w erdende Landesstraße über 
das Schlappinerjoch. Auch für Tunnels könnte 
un ter den genannten V oraussetzungen ein 
B enützungsentgelt in Betracht kommen.

Es soll aber nicht eine öffentlich-rechtliche 
A bgabe (M autgebühr), sondern ein p riv a t
rechtliches Entgelt eingehoben w erden. Ent
scheidend dafür ist, daß der behördliche W eg 
nur dort vorgesehen w erden soll, wo dies 
zw ingend notw endig ist. Von einer solchen 
N otw endigkeit kann aber h ier nicht gespro
chen werden.

Da es sich um ein privatrechtliches Ent
gelt handelt, soll bei S treitigkeiten  zwischen 
dem Land und einem  Straßenbenützer das 
Gericht entscheiden.

Die Benützung einer solchen Landesstraße 
ohne die Entrichtung des vorgeschriebenen 
Entgeltes soll nach § 53 lit. c den Tatbestand 
einer V erw altungsübertretung  bilden, sofern 
die w iderrechtliche Benützung nicht als P rel
lerei nach § 467a StG. anzusehen ist („ . . . Zu
tritt zu einer Einrichtung listig erschleicht").

Zu § 8:
Es erscheint zweckmäßig, daß G rundstücke 

einer aufgelassenen oder verleg ten  Landes-

802



36. Beilage im Jahre 1968 des XX. Vorarlberger Landtages

straße, die vom Land nicht m ehr benötig t 
w erden, der Gemeinde, in deren G ebiet sie 
liegen, kostenlos zu übereignen  sind. Ob die 
G em einde diese Grundstücke durch Erklärung 
nach § 9 Abs. 1 in das G em eindestraßennetz 
übernim m t, ist ihr völlig  überlassen. Falls 
die G em einde am Eigentum  solcher G rund
stücke nicht in teressiert ist, kann sie diese dem 
angrenzenden G rundeigentüm er oder einem 
anderen In teressen ten  (entgeltlich oder un
entgeltlich) überlassen. Die kostenlose A b
tre tung  an die Gem einden bildet gew isser
m aßen ein G egenstück zu § 6 Abs. 1. A nderer
seits läuft diese Bestim m ung auf eine A rt 
Entstaatlichung hinaus.

Der E igentum sübergang tritt h ier durch 
den Bescheid der L andesregierung ein. Durch 
Abs. 2 w ird für die notw endige grundbücher
liche Durchführung eines solchen Bescheides 
gesorgt. Die Z uständigkeit des Landesgesetz
gebers ergibt sich aus Art. 15 Abs. 9 B.-VG.

Zu § 9:
Der § 9 lehnt sich im A ufbau an den § 5 an, 

so daß auf die dort gegebenen Erläuterungen 
verw iesen  w erden kann. Es haben also auch 
die G em einden eine B estandsaufnahm e durch
zuführen und alle bestehenden  G em einde
straßen, sow eit sie für den V erkehr innerhalb 
des G em eindegebietes notw endig sind, zu Ge
m eindestraßen im Sinne dieses G esetzes zu 
erklären . Die dadurch zu erreichende O rd
nung und Übersicht rechtfertigt den dam it 
verbundenen  einm aligen Aufwand.

Die G em eindevertretung ist verpflichtet, 
schon im V oranschlag nach M aßgabe der finan
ziellen M öglichkeiten der Gem einde die für 
den Bau der notw endigen G em eindestraßen 
erforderlichen M ittel vorzusehen.

Durch die Umschreibung des Begriffes „not
w endig" im Abs. 2 soll erreicht w erden, daß 
ganzjährig bew ohnte Siedlungen mit m inde
stens ICO Einw ohnern durch eine G em einde
straße oder eine gleichw ertige V erkeh rsver
bindung an das öffentliche V erkehrsnetz  an 
geschlossen sind. Der Begriff „Einwohner" ist 
im Sinne des § 7 Abs. 1 G em eindegesetz zu 
verstehen.

Der Abs. 4 entzieht die Landesstraßen der 
B eurteilung durch die Gemeinde, ob allenfalls 
die V oraussetzungen der Abs. 1 bis 3 v o r
liegen.

Zu Abs. 5 ist auf § 14 Abs. 3 G em einde
gesetz zu verw eisen, wonach die Gemeinde 
durch V erordnung die in ihrem  G ebiet gele
genen V erkehrsflächen m it N am en bezeich
nen kann. Ungeachtet dessen steh t es den Ge
m einden frei, die G em eindestraßen darüber

hinaus auch mit N um m ern zu versehen, wie 
dies der Entw urf für L andesstraßen gemäß 
§ 5 Abs. 4 ausdrücklich vorschreibt.

Zu § 10:
Bisher sind die G ehsteige in der Landes

bauordnung geregelt. Da es sich hiebei aber 
um V erkehrsflächen handelt, gehören diese 
Bestim m ungen system atisch in das S traßen
gesetz. A bgesehen davon hat die bisherige 
T extierung zu manchen A uslegungsschw ierig
keiten  A nlaß gegeben, so daß eine N eufas
sung unbedingt geboten ist. Inhaltlich beruht 
die N eufassung w eitgehend auf einem  V or
schlag, den der V orarlberger G em eindever
band im B egutachtungsverfahren e rs ta tte t hat. 
Da die G ehsteige in erster Linie der A ll
gem einheit dienen, sollen aber die angren
zenden G rundeigentüm er nur für die Hälfte 
der Baukosten aufkom m en müssen. Von dieser 
Hälfte der Baukosten soll nach Abs. 3 ein 
V iertel auf die angrenzenden G rundeigen
tüm er der gegenüberliegenden Straßenseite 
verum lagt w erden können, w enn der G ehsteig 
nur auf einer Seite gebaut wird. Der Ersatz 
der Baukosten nach Abs. 2 lit. b soll aber en t
fallen, w enn der G rundeigentüm er den Grund 
kostenlos abgetre ten  hat.

Im V erhältn is zu § 5 Abs. 6 ist der § 10 als 
lex specialis anzusehen.

Die im Abs. 1 vorgesehene Errichtung von 
G ehsteigen durch die G em einden ist als Akt 
der P rivatrech tsverw altung  anzusehen. Bei 
V erbauungsplänen soll ein e igener G em einde
vertretungsbeschluß nicht m ehr erforderlich 
sein, weil bereits der V erbauungsplan  selbst 
auf einem  solchen Beschluß fußt.

Für die K ostenvorschreibung ist zunächst 
eine V erordnung der G em eindevertretung 
nach Abs. 2 erforderlich, auf G rund welcher 
dann die einzelnen Bescheide an  die G rund
eigentüm er erlassen  w erden können. Für die 
Berechnung d ieser Kosten ist Abs. 5 m aß
gebend. Die Fälligkeit zur Entrichtung der 
bescheidm äßig vorgeschriebenen Kosten h in
gegen richtet sich nach Abs. 4. Bei diesen Bei
trägen  handelt es sich um öffentlich-rechtliche 
A bgaben im Sinne des § 8 Abs. 5 F.-VG. 1948, 
so daß für das V erfahren  derzeit die Be
stim m ungen des G esetzes über die vorläufige 
Regelung des A bgabenverfahrens, LGBl. Nr. 
49/1961, gelten.

K largestellt sei noch, daß Kostenvorschrei- 
bungen auf Grund des § 10 nur für G ehsteige 
erlassen w erden dürfen, die nach dem Inkraft
tre ten  dieses G esetzes errichtet w erden.

Nach Abs. 6 soll die E rhaltung der G eh
steige ohne Rücksicht darauf, w er den Geh-
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steig errichtet hat, subsidiär der Gem einde 
obliegen.

Zu § 11:
Diese Bestimmung regelt analog zu § 6 

Abs. 2 bis 4 d ie Frage der Erschließungskosten 
für die G em eindestraßen. W ie bei den üb ri
gen G ebietskörperscbaften w achsen auch bei 
den Gem einden die öffentlichen A ufgaben und 
dam it die finanziellen A nforderungen ständig. 
Es ist daher auch hier volksw irtschaftlich ge
rechtfertigt, daß die G rundeigentüm er, deren 
G rundstücke durch die Erschließung einen 
V orteil erlangen, zum Bau der Straße einen 
entsprechenden Beitrag leisten. Demgemäß 
sieh t der vorliegende Entw urf vor, daß die 
Gem einde bis zu 30 v. H. der von der Ge
m einde aufgew endeten  Baukosten, wozu auch 
die G runderw erbskosten  gehören, auf die Bei
tragspflichtigen verum lagen  kann. Solche Be
lastungen  der G rundeigentüm er sind in ande
ren S taaten, z. B. in der B undesrepublik 
Deutschland und in der Schweiz, w eitaus höher 
und erreichen teilw eise sogar die Höhe des 
V erkehrsw ertes der Grundstücke.

Im einzelnen darf zu d ieser Bestimmung 
auf die ausführlichen E rläuterungen zu § 6 
Abs. 2 bis 4 verw iesen  w erden.

Zu § 12:
Auch die Gem einden sollen die M öglich

keit haben, für die Benützung solcher S tra
ßen ein Entgelt einzuheben. Im einzelnen 
ist auf die B em erkungen zu § 7 zu verw eisen.

Zu § 13:
Als eine eigene K ategorie der öffentlichen 

S traßen sieht der G esetzentw urf „G enossen
schaftsstraßen" vor. Der m aßgebende W illens
akt, der bei Landes- und G em eindestraßen 
eine V erordnung ist, soll bei G enossenschafts
straßen  eine Erklärung durch die S traßen
genossenschaft nach M aßgabe des Abs. 2 sein.

Es erscheint zweckmäßig, daß eine solche 
Erklärung der Behörde m itzuteilen ist und 
daß die Behörde über die G enossenschafts
straßen  ein besonderes V erzeichnis führt, das 
jederm ann zur Einsicht offen steht.

Durch Abs. 3 soll die Erhaltung von Ge
nossenschaftsstraßen, an denen bedeutende 
öffentliche V erkehrsin teressen  bestehen, si
chergestellt w erden.

Zu § 14:
Da als S traßenerhalter der G enossen

schaftsstraßen — zum U nterschied von Lan
des- und G em eindestraßen — in erster Linie 
andere Personen als G ebietskörperschaften in

Betracht kommen, soll für die Benützung sol
cher Straßen mit Fahrzeugen die Einhebung 
eines Entgeltes möglich sein. Dabei soll es 
sich nicht um eine öffentlich-rechtliche A bgabe 
(Maut), sondern um ein zivilrechtliches Ent
gelt handeln. Die öffentlich-rechtliche A bgabe 
erscheint h ier schon deshalb nicht am Platze, 
weil eine G enossenschaftsstraße zunächst ih
ren M itgliedern dient und erst in zw eiter 
Linie eine öffentliche Einrichtung ist.

Im übrigen darf zu dieser Bestimmung auf 
die E rläuterungen zu § 7 verw iesen w erden.

Zu § 15:
Die Bildung von Straßengenossenschaften 

kommt in Betracht, w enn zwei oder m ehr 
Personen gem einsam  eine öffentliche Straße 
bauen oder erhalten. Ob es sich h iebei um 
physische oder juristische Personen oder um 
Personengesellschaften des H andelsrechtes 
(OHG. und KG.) handelt, ist ohne Belang. 
Die Straßengenossenschaften sollen nach § 13 
Abs. 5 S traßenerhalter der G enossenschafts
straßen  sein. H iefür ist V oraussetzung, daß 
die G enossenschaften Rechtspersönlichkeit be
sitzen. Die Genossenschaft kann, muß aber 
nicht E igentüm erin des S traßengrundes sein. 
Straßengenossenschaften kom m en beisp iels
w eise in Frage, w enn ein Feldweg, der als 
öffentliche Straße zu qualifizieren ist, über 
m ehrere im Eigentum  verschiedener Personen 
stehende Grundstücke führt. S traßengenossen
schaften können aber insbesondere auch ge
bildet w erden zur Erhaltung der bestehenden  
K onkurrenzstraßen im Sinne des G esetzes 
LGBl. Nr. 7/1921 und der bestehenden  Eisen
bahnzufahrtsstraßen  im Sinne des G esetzes 
LGBl. Nr. 19/1873, weil die R echtsgrundlagen 
dafür nach § 55 des Entwurfes w egfallen sollen 
(vgl. jedoch den § 54 Abs. 4).

Als V orbild für die Bestim m ungen über 
S traßengenossenschaften, insbesondere über 
den Beitrittszw ang nach § 15 Abs. 3, dienten 
zum Teil die Bestim m ungen des Güter- und 
Seilw egegesetzes, LGBl. Nr. 25/1963, über ge
meinschaftliche Bringungsrechte sowie die Be
stim m ungen des W asserrechtsgesetzes 1959 
über W assergenossenschaften. Die M öglich
keit eines B eitrittszw anges erschien no tw en
dig, um einzelne w iderstrebende G rundeigen
tüm er im Interesse des Baues und der Erhal
tung einer gem einsam en Straße zur M ittra
gung d er Kosten heranziehen zu können.

Aus Abs. 2 lit. b erg ib t sich, daß die Zahl 
der Stimmen, die dem  einzelnen M itglied der 
Genossenschaft zustehen, in der Satzung fest
geleg t w erden muß. Eine nähere Vorschrift 
über die hiefür m aßgebenden K riterien ist 
nicht erforderlich, weil es sich um einen Ver-
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trag  handelt und die M itglieder volle F reiheit 
haben sollen. In der Regel w ird jedoch die 
Zahl der Stimmen mit dem Schlüssel der Ko
stenaufteilung nach Abs. 2 lit. c bzw. dem N ut
zen des M itgliedes an der Straße Zusam
m enhängen. Aus der lit. c w ird auch klar, daß 
die M itgliedschaft an der G enossenschaft nicht 
das Eigentum  an einem  zum G enossenschafts
gebiet gehörenden Grundstück voraussetzt. 
Dies trifft nur hinsichtlich jen er Personen zu, 
die nach Abs. 3 durch V erfügung der Behörde 
zum Eintritt in die Genossenschaft gezw ungen 
w erden können.

Nach lit. c m üssen in der Satzung ferner 
die zum G enossenschaftsgebiet gehörenden 
G rundstücke aufgezählt w erden. Dies wird 
unter A ngabe der G rundparzellnum m ern ge
schehen m üssen. Die Umschreibung des Ge
nossenschaftsgebietes gew innt im Zusam m en
hang mit Abs. 3 besondere Bedeutung.

Zu Abs. 3 könnte auch erw ogen w erden, 
daß eine qualifizierte M ehrheit, etw a zwei 
D rittel oder drei V iertel, erforderlich sind, 
dam it eine M inderheit zum Beitritt gezw un
gen w erden kann. U nter E inheitsw ert ist der 
E inheitsw ert im Sinne des B ew ertungsgesetzes 
1955 gemeint.

Zu § 16:
Die aus der M itgliedschaft zur G enossen

schaft sich ergebenden V erpflichtungen sollen 
für die zum G enossenschaftsgebiet gehören
den G rundstücke eine G rundlast darstellen. 
Dies bedeutet, daß für solche V erpflichtungen 
das Grundstück hafte t (dingliche Haftung), 
ohne Rücksicht darauf, w er dessen Eigentüm er 
ist.

Auch das nachträgliche Einbeziehen oder 
A usscheiden von G rundstücken soll durch 
V ertrag  oder zw angsw eise V erfügung der 
Behörde möglich sein.

Zu § 17:
In der Zahl der nach Abs. 1 zu w ählenden 

A usschußm itglieder soll die Genossenschaft 
frei sein. Nach dem G rundsatz „tres faciunt 
Collegium" muß der Ausschuß jedoch m inde
stens drei M itglieder haben, auch w enn die 
Genossenschaft selbst nur aus zwei M itglie
dern  bestehen  sollte. Ob und welche F unktio
nen (z. B. Schriftführer, Kassier) den A us
schußm itgliedern übertragen  w erden, soll der 
Genossenschaft überlassen  bleiben. Auch 
wenn bei einer Genossenschaft von w eniger 
als 20 M itgliedern nur ein G eschäftsführer 
sam t einem  S te llvertre ter gew ählt wird, kön
nen  daneben noch andere Funktionäre bestellt 
werden.

Die Führung eines V erzeichnisses der Ge
nossenschaften und der für diese vertre tu n g s
befugten M itglieder bei der Behörde ist e r
forderlich, dam it Dritte amtlich K enntnis e r
langen können, daß eine G enossenschaft be
steh t und w er für diese zeichnungsberechtigt 
ist.

Bei in ternen S treitigkeiten  nach Abs. 4 soll, 
wie dies in ähnlichen Fällen üblich ist, der 
ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen sein.

Durch Abs. 5 w ird die erforderliche Rege
lung über die H aftung für V erbindlichkeiten 
der Genossenschaft festgelegt. Danach sollen 
die G enossenschafter nicht solidarisch, sondern 
nur im V erhältn is ihrer A nteile haften.

Zu § 18:
Eine Aufsicht über die S traßengenossen

schaften ist vor allem dazu erforderlich, daß 
die G enossenschaften ihren rechtlichen V er
pflichtungen nachkommen. W ährend sich § 33 
Abs. 1 nur auf die im 7. Abschnitt en thaltenen  
V erpflichtungen bezieht, ste llt der § 18 Abs. 2 
auf alle V erpflichtungen ab, die der G enossen
schaft nach dem vorliegenden  G esetz und den 
Satzungen obliegen. Die Entbindung von V er
pflichtungen soll möglich sein, um unbillige 
H ärten  beseitigen zu können. Dies ist z. B. in 
Fällen denkbar, in denen die A uflassung einer 
G enossenschaftsstraße nach § 13 Abs. 4 nicht 
bew illigt wird.

Zu § 19:
Dadurch soll e inerseits eine Schädigung 

D ritter verh indert und andererseits die Er
haltung einer G enossenschaftsstraße, an der 
bedeutende öffentliche V erkehrsin teressen  b e
stehen, sichergestellt w erden.

Zu § 20:
Die öffentlichen Straßen, die nicht Landes-, 

Gemeinde- oder G enossenschaftsstraßen sind, 
sollen auf Vorschlag des Bundesm inisterium s 
für Justiz  als „öffentliche P rivatstraßen" be
zeichnet w erden. V oraussetzung für eine 
solche Straße soll en tw eder die ausdrückliche 
E rklärung durch den G rundeigentüm er oder 
die stillschw eigende W idm ung sein. Eine W id
mung durch behördlichen A kt sieht der Ent
w urf nicht vor. Die Behörde hat jedoch nach 
§ 2 Abs. 3 im Streitfälle zu entscheiden, ob 
eine Straße dem G em eingebrauch gewidm et 
ist.

Die stillschw eigende W idm ung tritt ohne 
Zutun des S traßeneigentüm ers ein, w enn die
ser durch m indestens 20 Jah re  hindurch keine 
die stillschw eigende W idm ung ausschließende 
H andlung gesetzt hat, also nicht durch A bsper
rungen, durch A ufschriften oder auf andere
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A rt zu erkennen  gegeben hat, daß die Straße 
nicht dem Gem eingebrauch gew idm et ist. Diese 
Bestimmung entspricht in ih rer A rt dem § 3 
lit. a des Feldschutzgesetzes, LGBl. Nr. 18/1875, 
in der Fassung LGBl. Nr. 8/1927. Um eine 
stillschw eigende W idm ung nicht e in tre ten  zu 
lassen, genügt es somit, w enn beispielsw eise 
einm al im Laufe von 20 Jah ren  eine Tafel mit 
A ufschriften wie „Privatw eg", „Kein öffent
licher Durchgang", „Gegen W iderruf g esta t
te te r Durchgang" aufgestellt wird. Nicht zu 
verw echseln ist die stillschw eigende W id
m ung mit der Ersitzung von W egserv itu ten  
im Sinne des § 492 in V erbindung mit § 1468 
ff. ABGB. Dieses R echtsinstitut w ird durch die 
vorliegende Regelung nicht berührt.

Durch den letzten  Satz des Abs. 1 soll 
k la rgeste llt w erden, daß durch eine Ä nderung 
des V erlaufes (z. B. eine K urvenbegradigung) 
einer Straße, die auf G rund 20jähriger still
schw eigender W idm ung eine öffentliche Pri
va tstraße  ist, hinsichtlich des neuen Teiles 
der Straße für den G em eingebrauch nicht 
neuerlich eine 20jährige W idm ung erfo rder
lich ist, sofern der alte Teil nicht m ehr b e
nü tzbar ist. Dies gilt gleicherm aßen für eine 
öffentliche P rivatstraße auf Grund einer Er
klärung, d. h. hinsichtlich des neuen  Teilstük- 
kes kann die Eigenschaft als öffentliche Straße 
nicht ausgeschlossen w erden, sofern das alte 
Teilstück der Straße nicht m ehr im b isherigen 
Umfang benützbar ist. Damit ist gew ährleistet, 
daß die bisherige Benützung der Straße zwi
schen ihrem  Anfangs- und Endpunkt durch eine 
S traßenkorrek tu r nicht beein trächtig t wird.

Im Abs. 2 w erden die nur für den Fußgän
gerverkeh r sowie zum Reiten und V iehtrieb 
benützbaren  S traßen von den Bestim m ungen 
des 7. A bschnittes (Bau und Erhaltung) und
8. A bschnittes (Schutz der öffentlichen S tra
ßen) ausgenom m en. Auf diesen Straßen ist 
also nur ein eingeschränkter G em eingebrauch 
möglich. Es handelt sich dabei m eist nur um 
schmale W ege, insbesondere auch um W an
derw ege (§ 23). Für diese „Straßen" sind die 
Bestim m ungen der vorgenannten  A bschnitte 
nicht notw endig. Die G eltung dieser Bestim
m ungen w ürde zu H ärten  führen und w äre in 
manchen Fällen geradezu unsinnig. Ob ein 
bestim m ter W eg unter die A usnahm ebestim 
m ung des Abs. 2 fällt, hat im Streitfälle die 
zuständige Behörde festzustellen.

Zu § 21:
Die Bestimmung des ersten  Satzes des 

Abs. 1 ist von dem G edanken getragen, daß 
der S traßenerhalter zugleich E igentüm er der 
Straße sein soll. Der folgende Satz stellt 
k lar, daß der Eigentüm er des S traßengrundes 
sein Eigentum  als gesetzlicher S traßenerhal

ter nicht verliert, w enn Dritte gesetzlich oder 
vertraglich zur Erhaltung der Straße v e r
pflichtet sind. Eine gesetzlich Verpflichtung ist 
denkbar, w enn eine G üterw eggenossenschaft 
eine Straße dem Gem eingebrauch widmet. 
Eine vertragliche V erpflichtung kann etw a 
entstehen, w enn sich der A lpenverein  v e r
pflichtet, einen Touristenw eg über eine Alpe 
zu bauen.

Durch den Abs. 2 sollen unbillige H ärten  
beseitig t w erden können, dies kann insbeson
dere in Betracht kommen, w enn die nach 
Abs. 3 erforderliche Bewilligung zur A uflas
sung der Straße nicht erte ilt wird.

Zu § 22:
Die im Abs. 1 für den Fall, daß p rivate  

Rechte entgegenstehen, vorgesehene Ein
schränkung nim m t darauf Bedacht, daß etw a 
eine W egserv itu t bereits ersessen w urde. Im 
übrigen w ird auf die B em erkungen zu § 14 
verw iesen, die sinngem äß auch h ier gelten.

Zu § 23:
Die für das W andern  in der N atur be

stim m ten W ege fallen, sow eit die V orausse t
zungen des § 1 Abs. 3 gegeben sind, unter 
den § 20 Abs. 2 und sind dam it auch von den 
Bestim m ungen über die S traßenerhaltung 
(§ 30) ausgenom m en. Es kann nun der Fall e in
treten, daß der an der E rhaltung eines solchen 
W eges nicht in teressierte  Eigentüm er von sich 
aus zur W egerhaltung  nichts unternim m t und 
sich andererseits in der Absicht, den W eg v e r
fallen oder aufgehen zu lassen, der Instand
haltung des W eges durch andere w idersetzt. 
Dies soll durch die vorliegende Regelung v e r
h indert w erden, w enn die Gem einde oder 
etw a der A lpenverein  oder ein V erkeh rsver
ein einen solchen W eg im Interesse des Frem 
denverkehrs w eiter erhalten  wollen. Der W eg
eigentüm er muß dies auch gegen seinen W il
len dulden. Die Kosten für die W egerhaltung  
braucht er jedoch nicht zu tragen.

Eine Beschränkung des Gem eingebrauchs 
von W anderw egen  soll über den § 2 Abs. 2 
h inausgehend auch zulässig sein, w enn es 
die übliche land- oder forstw irtschaftliche N ut
zung erfordert.

Zu § 24:
Die im Bergland praktisch schon seit jeher, 

in e rster Linie durch Touristen in Anspruch 
genom m ene W egefreiheit en tbehrt in V or
arlberg  bis heute einer gesetzlichen G rund
lage, so daß es jedem  G rundbesitzer frei steht, 
das B etreten seiner Grundstücke zu verb ie ten  
und sich dagegen etw a durch Besitz,störungs
klage zu w ehren. W enn sich auch bisher bei 
der A usübung dieser sogenannten W egefrei
heit keine besonderen Schw ierigkeiten er-
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geben haben, besteh t doch ein Bedürfnis, diese 
Einrichtung gesetzlich zu unterm auern , dam it 
sie nicht durch einzelne zum Schaden der 
A llgem einheit gestört w erden kann. Diese 
M aßnahm e ist auch im Interesse der Förde
rung des Frem denverkehrs von allergrößter 
W ichtigkeit. Zur W ahrung der W egefreiheit 
im Bergland gibt es übrigens in den Ländern 
Salzburg, Steierm ark, O berösterreich und 
K ärnten eigene Gesetze.

D ieser G esetzentw urf sieht die B egrün
dung der W egefreiheit als Legalservitu t vor. 
Damit w ird die M öglichkeit der E inbringung 
einer Klage w egen B esitzstörung ausgeschlos-. 
sen. Durch den vorgeschlagenen § 24 soll aber 
die W egefreiheit nicht nur für das Bergland, 
sondern überhaup t für das unproduktive Ge
b iet begründet w erden, allerdings mit der 
Einschränkung, daß dies nicht für Bauw erke 
und eingefriedete oder abgesperrte  G rund
stücke gilt. Ob eine w irtschaftliche N otw endig
keit für eine A bsperrung besteht, hat die Be
hörde im Streitfall durch Bescheid festzustel
len. Es soll ausdrücklich k largeste llt w erden, 
daß die W egefreiheit auch die Benützung des 
Grundstückes zum Schifahren umfaßt.

Im Abs. 2 soll analog zu § 23 (W ander
wege) bestim m t w erden, daß auch gegen den 
W illen  des G rundeigentüm ers durch die G e
m einde und bestim m te O rganisationen  W eg
w eiser und M arkierungszeichen angebracht 
w erden dürfen.

Durch die sich aus den Abs. 1 und 2 e r
gebenden Rechte sollen selbstverständlich 
V orschriften anderer A rt (z. B. zoll-, m ilitär- 
oder naturschutzrechtliche Bestimmungen) 
nicht berührt w erden. Dies ergib t sich e in
deutig aus § 55 Abs. 2 des Entwurfes.

Zu § 25:
Im land- und forstw irtschaftlichen G ebiet 

soll die W egefreiheit nur bestehen  außerhalb 
der Zeit des Graswuchses oder w enn die 
G rundstücke nicht bepflanzt sind. A usgenom 
men hievon sollen wie im § 24 Bauwerke, ein
gefriedete G rundstücke und Grundstücke sein, 
die als abgesperrt bezeichnet w erden.

Zu § 26:
Durch diese Bestim m ungen soll der freie 

Zugang zum B odenseeufer für die A llgem ein
heit gesichert w erden. H iebei stehen als nega
tive Beispiele die verbau ten  Ufer auf der 
deutschen und schweizerischen Seite vor A u
gen. Dort sind die Ufer k ilom eterlang  durch 
Privatvillen, Einzäunungen, Tafeln mit der 
Aufschrift „Bissiger Hund" usw. land- und see
w ärts herm etisch abgeschlossen. M it Hilfe d ie 
se r vorgeschlagenen Bestimmung und der A n

ordnung über den Landschaftsschutz an den 
Seen vom 21. D ezem ber 1942, V erordnungs
und A m tsblatt für den Reichsgau Tirol und 
V orarlberg  Nr. 40/1943, in der Fassung LGBl. 
Nr. 17/1957 und Nr. 12/1962, soll die U nbe
rührtheit des Seegeländes und die egoisti
sche A usnützung der Ufer verh indert w erden.

Die im § 26 vorgesehene W egefreiheit 
reicht insow eit über die §§ 24 und 25 hinaus, 
als nur Bauw erke vom B etreten ausgenom 
men w erden sollen. A ndererseits sollen durch 
den dritten  Satz auch M aßnahm en erfaßt w er
den, die nicht un ter die A nordnung über den 
Landschaftsschutz an den Seen fallen.

A usnahm en können aus den im Abs. 2 ge
nannten  G ründen erforderlich sein. Durch die 
Bewilligung solcher A usnahm en w erden  an
dere Vorschriften, z. B. die A nordnung über 
den Landschaftsschutz an den Seen, aber nicht 
berührt.

Zu § 27:
H ier soll der G em eindevertretung  die M ög

lichkeit gegeben w erden, B eschränkungen der 
W egefreiheit zu verfügen, w enn dies aus den 
genannten öffentlichen In teressen  erforderlich 
ist. Die G em eindevertretung  könnte also, 
w enn die vorgenannten  V oraussetzungen ge
geben sind, eine V erfügung treffen, wonach 
die W egefreiheit in einem  bestim m ten G ebiet 
zu gew issen Zeiten aufgehoben ist.

Die Vorschrift des Abs. 2 ist erforderlich, 
dam it die Beschränkung der W egefreiheit an 
O rt und Stelle ersichtlich ist. Der in Betracht 
kom m ende Personenkreis, der vielfach o rts
fremd ist, w ürde sonst von der Beschränkung 
kaum  Kenntnis erlangen.

Zu § 28:
Die dem S traßenerhalter durch Abs. 1 auf

erlegte V erpflichtung, die S traßen so zu 
bauen, daß sie ohne besondere G efährdung 
benützt w erden können, besteh t nicht schlecht
hin, sondern un te r der V orausetzung, daß der 
S traßenbenützer die straßenpolizeilichen V or
schriften beachtet und auf die durch W itte 
rung oder E lem entarereignisse bedingten  Um
stände Bedacht nimmt.

Nach Abs. 2 kann die L andesregierung 
durch V erordnung über die A usführung von 
S traßenbauten  technische V orschriften erlas
sen. Solange keine solchen V orschriften be
stehen, sind nach Abs. 1 nur die Erfahrungen 
der technischen W issenschaften m aßgebend. 
W as unter Bau im Sinne dieses G esetzes zu 
verstehen  ist, w ird im Abs. 3 definiert.

In diesem  Zusam m enhang sei erw ähnt, daß 
bei A usarbeitung dieses G esetzentw urfes auch
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die Frage einer Genehm igungspflicht für den 
Bau von S traßen geprüft w urde. Eine solche 
G enehm igung w äre nicht nu r von der tech
nischen Seite her, sondern  m ehr noch vom 
Standpunkt der sonstigen durch den Bau b e 
rührten  öffentlichen und p rivaten  In teressen  
w ünschensw ert erschienen. Ein G enehm i
gungsverfahren hätte  zw eifellos eine sehr 
w eitgehende Rücksichtnahme auf die A nrai
nerin teressen  bedeutet. Im Hinblick auf den 
V erw altungsaufw and, den ein solches V er
fahren mit sich bringen w ürde — man denke 
an die zahlreichen Parteien, die zur V erhand
lung geladen und denen G enehm igungs
bescheide zugestellt w erden m üßten, an die 
V erzögerungen im Falle der Ergreifung von 
Rechtsm itteln usw. — soll davon abgesehen 
w erden, eine G enehm igung für S traßenbauten  
einzuführen. H iebei w ar auch der Um stand 
m aßgebend, daß bei zw angsw eiser Inanspruch
nahm e von frem den Rechten ohnehin ein Ent
eignungsverfahren  durchgeführt w erden  muß. 
Ein G enehm igungsverfahren hätte  ferner den 
Nachteil, daß nach Erteilung der G enehm i
gung auch geringfügige T rassenversd iieb im - 
gen ohne nochmalige A nhörung der Parteien  
und Erlassung eines neuen Bescheides nicht 
möglich w ären.

Im übrigen ist noch darauf zu verw eisen, 
daß eine Baubew illigung für S traßenbauten  
und B estandteile der Straße gemäß § 3 Abs. 1 
lit. c LBO. nicht erforderlich ist.

Zu Abs. 2 ist zu bem erken, daß die der
zeitigen Bestim m ungen des § 6 LBO. über 
Breite und H öhenlage von S traßen durch § 55 
Abs. 1 lit. n aufgehoben w erden sollen.

Es erscheint notw endig, daß auf bestim m 
ten Strecken von S traßen S traßenbeleuchtungs
einrichtungen vorhanden  sind. H iebei geht es 
nicht allein um die Benützung der S traßen zum 
V erkehr, sondern auch um die In teressen  der 
örtlichen Sicherheitspolizei, insbesondere bei 
S traßen im verbau ten  Gebiet. A ußerhalb  des 
verbau ten  G ebietes kann  eine Straßenbeleuch
tung etw a w egen des besonders regen V er
kehrs, w egen einer bedeutenden  Kreuzung 
oder in einem  Tunnel notw endig sein. H ervor
zuheben ist noch, daß der Abs. 4 nur für Lan
des- und G em eindestraßen und nicht auch für 
G enossenschaftsstraßen und öffentliche P rivat
straßen  gelten soll. Zur Frage der verfassungs
rechtlichen Z uständigkeit w ird auf die A us
führungen zu § 6 Abs. 8 verw iesen.

Die In ternationale  G ew ässerschutzkom m is
sion für den Bodensee hat am l .J u n i  1967 
Richtlinien für die R einhaltung des Boden
sees gemäß Art. 6 Abs. 1 des Ü bereinkom 
m ens über den Schutz des Bodensees gegen 
V erunreinigung, BGBl. Nr. 289/1961, em pfoh

len. Der Art. 6 Abs. 1 dieses Ü bereinkom m ens 
verpflichtet die A nliegerstaaten , die von der 
Kommission em pfohlenen, ihr G ebiet be tref
fenden G ew ässerschutzm aßnahm en sorgfältig 
zu erw ägen und sie nach M aßgabe ihres inner
staatlichen Rechts nach besten  K räften durch
zusetzen. D ieser Verpflichtung w ird durch den 
Abs. 5 entsprochen, der im w esentlichen dem 
Punkt 3.1 der genannten Empfehlung en t
spricht.

Der Abs. 6 geht davon aus, daß jeder S tra
ßenbau auch eine B eeinträchtigung des O rts
oder Landschaftsbildes mit sich bringt und soll 
sicherstellen, daß die Beeinträchtigung nur im 
unbedingt notw endigen Ausm aß erfolgt (vgl. 
auch § 43 Abs. 1). E inerseits ist also bei der 
Festsetzung der Trasse im Gelände auf das 
Orts- und Landschaftsbild Rücksicht zu neh
men, andererseits sind die Böschungen, Stütz
m auern usw. so anzulegen, daß sie sich in das 
Landschaftsbild einfügen und dieses daher 
möglichst w enig stören. Aus dieser Bestim
m ung ergib t sich w eiter, daß die Böschungen 
nach Fertigstellung der B auarbeiten w ieder 
zu begrünen  sind, sow eit dies die W ahrung 
des Landschaftsbildes erfordert.

Der Abs. 7 be inhalte t die Verpflichtung des 
S traßenerhalters, W irtschaftserschw ernisse, die 
durch den Bau der Straße verursacht werden, 
möglichst zu verm eiden oder durch geeignete 
V orkehrungen zu beseitigen. W ährend e in er
seits der Besitzer von an die Straße angren
zenden G rundstücken gemäß § 38 Abs. 1 lit. b 
dulden muß, daß die sich auf der Straße an
sam m elnden N iederschlagsw ässer auf seine 
G rundstücke abfließen, w ird h ier der S traßen
erhalter auf der anderen Seite verpflichtet, 
V orkehrungen  zu treffen, dam it Schädigun
gen der angrenzenden G rundstücke durch 
W asserabfluß möglichst verh indert w erden. 
Der S traßenerhalter muß also die N ieder
schlagsw ässer nach M öglichkeit durch ge
schlossene Straßengräben, R ohrleitungen und 
dgl. ableiten.

Daß für den S traßenerhalter beim  Bau von 
S traßen die übrigen Rechtsvorschriften, z. B. 
e lektrizitäts-, naturschutz- oder m ilitärrecht
licher Art, wie für jederm ann gelten, braucht 
in diesem  Gesetz nicht eigens norm iert zu 
w erden.

Im Zusam m enhang mit den A ufgaben des 
S traßenerhalters w urde auch die Frage ge
prüft, ob es nicht zweckmäßig w äre, den S tra
ßenerhalter zu verpflichten, für jede Straße 
eine S traßenbeschreibung über den grund
stücksm äßigen Bestand anzulegen und auf 
dem neuesten  Stand zu halten. Obwohl eine 
solche S traßenbeschreibung im Interesse der 
O rdnung und als U nterlage bei Rechtsstreitig-
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keiten  von B edeutung w äre, w urde h ievon 
abgesehen, weil dam it für den S traßenerhalter 
ein zusätzlicher A ufw and verbunden  w äre und 
der flächenm äßige Bestand ja  beim V erm es
sungsam t erhoben w erden  kann. Damit ist 
nicht gesagt, daß es nicht w ünschensw ert ist, 
w enn der S traßenerhalter freiw illig eine S tra
ßenbeschreibung anlegt und ev ident hält.

Zu § 29:
Für den Bau von Brücken m üssen aus 

S icherheitsgründen statische Berechnungen 
verlang t w erden. Im Abs. 1 soll auch festge
legt w erden, welchen M indestanforderungen 
der V erfasser der statischen Berechnungen 
und A usührungszeichnungen bei Brücken mit 
einer S tützw eite von m ehr als 2 m zu en t
sprechen hat. H iebei m ußte vor allem  auch 
darauf Bedacht genom m en w erden, daß der 
Berechtigungsum fang der B augew erbetreiben- 
den nicht eingeschränkt wird. Deshalb kann 
auch nicht verlang t w erden, daß bei Brücken 
mit einer S tützw eite von m ehr als 5 m ein 
Ingenieurkonsulent, Z ivilingenieur oder das 
Amt der L andesregierung P lanverfasser sind, 
sondern nur bestim m t w erden, daß bei sol
chen Brücken die statischen Berechnungen und 
A usführungszeichnungen vom Amt der Lan
desregierung, einem  Ingenieurkonsulen ten  
oder Z ivilingenieur für das Bauw esen über
p rüft w erden m üssen, falls sie nicht ohnehin 
von einem  solchen oder vom Amt der Landes
regierung verfaß t sind.

Bei Errichtung von Brücken im Zuge von 
Einsätzen des B undesheeres zur H ilfeleistung 
bei E lem entarereignissen und Unglücksfällen 
gelten  diese V orschriften insow eit nicht, als 
§ 5 1  (außerordentliche V erhältnisse) zur A n
w endung kommt.

Durch Abs. 2 w ird die Brücken-Unter- 
suchungs-V erordnung, LGBl. Nr. 7/1933, h in 
fällig (vgl. § 55 Abs. 1 lit. e). Es erscheint ge
boten, hinsichtlich der Z eitabstände für die 
Untersuchung und der Q ualifikation, die der 
U ntersuchende aufw eisen muß, Unterschiede 
in bezug auf das B aum aterial und A lter der 
Brücken zu machen.

Die im Abs. 3 vorgesehene M itteilung des 
U ntersuchungbefundes auch an die Behörde 
ist zur Überw achung des S traßenerhalters ge
mäß § 33 erforderlich.

Zu § 30:
Der Abs. 1 begründet eine Verpflichtung 

des S traßenerhalters, die Straßen so zu e r
halten, daß sie ohne besondere G efährdung 
benützt w erden können. Auch h ier ist V or
aussetzung, daß die straßenpolizeilichen V or
schriften beachtet w erden und auf die W itte 

rung und E lem entarereignisse Bedacht ge
nommen wird.

Die zur S traßenerhaltung  gehörende Rei
nigungspflicht kann nicht absolut gelten, son
dern nur soweit, als dies nach den Erfahrun
gen der technischen W issenschaften und im 
Rahm en der w irtschaftlichen Leistungsfähig
keit des S traßenerhalters möglich ist. Auch 
die Pflicht zur Schneeräum ung und zur Be
seitigung der Schneeglätte- und G latteisgefahr 
kann nicht unbegrenzt sein. Es w ird oft nicht 
möglich sein, an allen O rten  gleichzeitig zu 
räum en und überall und sofort die Schnee
glätte- und G latteisgefahr zu beseitigen.

Die Abs. 1 und 2 gelten  im Hinblick auf 
die Spezialbestim m ung des § 31 nicht für die 
G ehsteige öffentlicher Straßen.

Zu § 31:
Diese Bestim m ungen entsprechen inhaltlich 

im w esentlichen dem § 93 Abs. 1, 3 und 4 
StVO. 1960. Zu dieser Regelung ist die Landes
gesetzgebung befugt, weil der V erfassungs
gerichtshof im Erk. Slg. 4605 ausgeführt hat, 
daß die Erlassung solcher V orschriften als 
Regelung über die Sicherung des Zustandes 
und der B enützbarkeit der S traßen unter Art. 
15 Abs. 1 B.-VG. fällt. G leichzeitig hat der 
V erfassungsgerichtshof erk lärt, daß dadurch 
aber nicht ausgeschlossen ist, daß eine ge
wisse S traßenreinigung und w interliche Be- 
streuung sowie eine S traßensperre als v e r
kehrssichernde M aßnahm en auch durch den 
S traßenpolizeigesetzgeber geregelt w erden 
können.

Der Landesgesetzgeber hä tte  es in der 
Hand, die A nrainer von der Verpflichtung 
zum Säubern und Bestreuen der G ehsteige zu 
entbinden. Dies w äre aber nicht tragbar, weil 
die Gem einden teilw eise finanziell überfor
dert w ürden, w enn ihnen diese V erpflichtun
gen aufgelastet würden.

Auf Grund des § 93 Abs. 5 zw eiter Satz 
StVO. 1960 besteh t die M öglichkeit, daß der 
A nrainer seine gesetzliche Verpflichtung 
durch Rechtsgeschäft, etw a durch Dienst- oder 
B estandsvertrag, auf einen anderen ü b ertra 
gen kann.

Zu § 32:
Die im Abs. 1 jederm ann auferlegte M elde

pflicht gilt nur für erhebliche G efährdungen, 
also w enn z. B. eine Brücke oder ein Teil einer 
Straße w eggerissen  w urde. A ußerdem  muß 
der Schaden offenkundig sein.

Die nach Abs. 2 dem B ürgerm eister ob
liegende V erständigungspflicht geht in dem 
dort angegebenen Umfang über die M elde
pflicht des Abs. 1 hinaus.
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Durch Abs. 3 w ird keinesw egs gesagt, daß 
eine solche Schadenersatzpflicht nicht aus ei
nem  anderen H aftungsgrund gegeben sein 
kann. Die Ersatzpflicht w ird nur insow eit aus
geschlossen, als die Ersatzansprüche aus der 
V erletzung der M eldepflicht nach Abs. 1 und 2 
abgeleite t w erden sollten. Eine analoge R ege
lung en thält § 4 Abs. 6 StVO. 1960 in bezug 
auf die H ilfeleistungspflicht bei V erkeh rs
unfällen.

Die Aufnahm e einer Bestimmung über 
N otstandsm aßnahm en bei E lem entarereignis
sen, wie sie andere Landesstraßengesetze und 
auch das B undesstraßengesetz enthalten , ist 
im Hinblick auf den durch § 92 Abs. 2 lit. c GG. 
aufrechterhaltenen § 58 der G em eindeordnung 
1935 nicht erforderlich. Im übrigen ist dazu 
auch auf § 51 des Entwurfes zu verw eisen.

Zu § 33:
Diese V orschrift s te llt eine Sanktion dar 

für den Fall, daß der S traßenerhalter seinen 
gesetzlichen V erpflichtungen nicht nachkommt. 
Von der Behörde in solchen Fällen erlassene 
Bescheide können nach den V orschriften des 
VVG. 1950 vollstreckt w erden.

Der Abs. 2 gibt der Behörde die M öglich
keit, in einem  konkreten  Fall, und zwar auch 
dann, w enn bei Gericht ein Schadenersatz
prozeß bereits anhängig ist, einen F estste l
lungsbescheid über die für den Zivilprozeß 
m eist allein  entscheidende Rechtsfrage zu e r
lassen, ob der S traßenerhalter seiner im S tra
ßengesetz norm ierten  V erpflichtung zum Bau 
und zur E rhaltung einer Straße nachgekom m en 
ist oder nicht. Ein solcher Bescheid ist für den 
gesam ten Bereich der Rechtsordnung wirksam . 
Er bindet daher auch die Gerichte in einem  
anhängigen R echtsstreit (vgl. Krzizek, a. a. O.,
S. 172). Die Zuständigkeit des Landes zur Er
lassung einer solchen Bestimmung ist nach 
dem V erfassungsgerichtshoferkenntnis Slg. 
4605 gegeben, Es heiß t dort, daß solche Be
stim m ungen akzessorischer N atu r sind und 
zu den einzelnen V orschriften eines G esetzes 
gehören, in denen V erpflichtungen des T rä
gers der S traßenbaulast norm iert sind.

A ndererseits sieht der V erfassungsgerichts
hof im vorerw ähn ten  Erkenntnis V orschriften 
über die H aftung für Schäden aus dem Zu
stand  einer Straße als eine R egelung auf dem 
G ebiete des Zivilrechtes an. Die Zuständigkeit 
des Landesgesetzgebers w äre daher nur ge
geben, w enn es sich um  eine zur Regelung des 
G egenstandes erforderliche, d. h. unerläßliche 
Bestimmung handelt. Dies trifft nach A uffas
sung des V erfassungsgerichtshofes nicht zu. 
Es sei nämlich kein  U m stand erkennbar, der 
einen engen inneren Zusam m enhang einer

solchen Bestimmung mit der Regelung der 
S traßenangelegenheiten , die in den sonstigen 
V orschriften des Gesetzes en thalten  ist, her- 
s te llen  w ürde. Im vorliegenden  G esetzentw urf 
w ird daher davon abgesehen, eine solche H af
tungsbestim m ung vorzusehen.

Zu § 34:
Der Bereich der Straße im Sinne dieser 

Bestim m ung um faßt die Straße selbst und 
reicht sow eit darüber hinaus, als die Straßen- 
benützer gefährdet oder der bauliche Zustand 
der Straße erheblich beeinträchtig t w erden 
können. Soweit es sich um A nlagen handelt, 
die einer baubehördlichen Bew illigung be
dürfen, könnte auch die B aubehörde nach § 80 
LBO. einschreiten. Unter „behördlicher" Be
w illigung ist jede Bewilligung einer Behörde 
zu verstehen, gleichgültig, ob Landes-, Ge
m einde- oder Bundesbehörde.

Als A blagerungen können z. B. in Frage 
kom m en D üngerstätten, Schuttablageplätze, 
H olzstapel, R eklam egegenstände. Zu den A uf
schüttungen ist zu sagen, daß A nrainer oft 
S traßengräben und Böschungsräume ohne Zu
stim m ung des S traßenerhalters auffüllen, um 
Zufahrten zu schaffen oder G eländeausebnun- 
gen durchzuführen.

Zu § 35:
Derzeit ist für Bauten an öffentlichen S tra

ßen gemäß § 34 LBO. ein A bstand von 3,80 m 
vorgeschrieben. Ein solcher A bstand erscheint 
heu te  zu gering und soll deshalb auf 6 m bei 
L andesstraßen und auf 4 m bei den anderen 
öffentlichen S traßen verg rößert w erden. V er
gleichsweise muß bei B undesstraßen nach § 18 
B undesstraßengesetz ein A bstand von 10 m 
eingehalten  w erden.

Soweit V erbauungspläne oder T eilregulie
rungspläne gegenüber öffentlichen S traßen an
dere A bstände vorsehen, sollen die in diesen 
Plänen festgelegten  A bstände gelten. Ferner 
soll bei geschlossener Bauweise (§ 1 Abs. 1 
lit. a LBO.) überhaupt von der Festlegung 
eines A bstandes abgesehen w erden. Die fest
gelegte Baulinie gemäß § 1 Abs. 6 LBO. muß 
aber stets e ingehalten  w erden, auch w enn 
kein V erbauungsplan  besteht. Im Einzelfall 
soll die Behörde größere A bstände vorschrei
ben oder k leiner A bstände zulassen können. 
G rößere A bstände kom m en in Frage, w enn 
ein G ebäude errichtet wird, das zufolge 
seiner Zweckbestimmung, wie z. B. ein G ast
haus, eine Tankstelle, eine K raftfahrzeugw erk
stätte, regelm äßig oder häufig A nsam m lun
gen von Fahrzeugen mit sich bringt.

Die system atisch m ehr zum Straßenrecht 
als zum Baurecht gehörende Bestimmung des

810



36. Beilage im Jahre 1968 des XX. Vorarlberger Landtages

§ 34 LBO. soll ausdrücklich aufgehoben w er
den, sow eit ihr nicht ohnehin durch das In
k rafttre ten  des § 16 GG. derogiert w urde 
(siehe § 55 Abs. 1 lit. n).

Zu § 36:
Der Abs. 1 bezieht sich sowohl auf b este 

hende als auch auf neu zu errichtende Ein
friedungen.

Die V orschriften des Abs. 2 entsprechen in
haltlich dem § 91 Abs. 3 und 4 StVO. I9601 mit 
der Ä nderung, daß im vorliegenden  Entwurf 
für elektrisch geladene Zäune nicht eine Ent
fernung von 2 m, sondern eine solche von 
0,50 m vorgeschrieben w erden  soll. Im H in
blick darauf, daß in diesem  Entw urf die zu
lässige S trom stärke für solche Zäune so be
grenzt wird, daß Leben und G esundheit von 
M enschen nicht beein trächtig t w erden kön
nen, und mit Rücksicht darauf, daß eine Ent
fernung von 2 m für die Landwirtschaft ein 
Erschwernis bedeuten  w ürde, erscheint ein 
solcher A bstand ausreichend.

V erfassungsrechtlich ist auch h ier auf das 
E rkenntnis Slg. 4605 zu verw eisen, in dem 
Bestim m ungen solcher A rt als M aßnahm en 
zur Erhaltung der B enützbarkeit der Straße 
und dam it als Landessache angesehen w erden.

Der S traßenerhalter w ird die Entfernung 
von Einfriedungen insbesondere dann v e r
langen, w enn die Schneeräum ung dadurch 
beh indert wird, daß der Schnee nicht neben 
die Straße geschoben w erden kann. Im üb ri
gen w ird der N utzungsberechtigte seine Ein
friedungen auch im eigenen In teresse en tfer
nen, dam it sie nicht beschädigt w erden.

Zu § 37:
Der Abs. 1 bezieht sich nur auf Bäume, 

die nach dem Ink rafttre ten  dieses G esetzes ge
pflanzt w erden. Eine solche Zustim m ung des 
S traßenerhalters ist privatrechtlicher N atur. 
Für das M essen der Entfernung sollen die 
Vorschriften des § 35 Abs. 1 A nw endung fin
den.

Die V orschrift des Abs. 2 soll nicht von 
einer bestim m ten Entfernung der Bäume oder 
Sträucher von der Straße abhängig sein. In 
Fällen des Abs. 2 soll ein Schadenersatz nicht 
gebühren.

Zu § 38:
Ähnliche Beschränkungen, die zum Bau oder 

zur E rhaltung öffentlicher Straßen wohl un 
verm eidlich sind, en thalten  auch das Bundes
straßengesetz und die S traßengesetze anderer 
Bundesländer. Es handelt sich h ier um M aß
nahm en, die im öffentlichen In teresse no tw en

dig sind. Im Abs. 1 lit. b befindet sich eine 
V erpflichtung zu dulden, daß zur A bleitung 
der N iederschlagsw ässer die erforderlichen 
A nlagen auf den angrenzenden Grundstücken 
errichtet w erden. A ndererseits ist der S traßen
erhalter gemäß § 28 Abs. 7 verpflichtet, zur 
Schonung der an die Straße angrenzenden 
G rundstücke solche A nlagen zu errichten. 
W enn der G rundbesitzer durch Beschränkun
gen nach Abs. 1 am Ertrag seiner G rund
stücke eine w esentliche Einbuße erleidet, soll 
er Anspruch auf Entschädigung haben.

Zu A rbeiten, die eine unm ittelbare oder 
m ittte lbare  G efährdung der S traßenbenützer 
möglich erscheinen lassen, soll die (zivilrecht
liche) Zustim m ung des S traßenerhalters ein
geholt w erden müssen. Diese Zustim m ung 
ersetzt aber nicht die behördliche Bewilligung, 
die für solche A rbeiten  allenfalls nach ande
ren Rechtsvorschriften erforderlich ist. Eine 
m ittelbare G efährdung der Straße w ürde z. B. 
vorliegen, w enn durch solche A rbeiten  die 
Erdrutsch-, Steinschlag- oder Law inengefahr 
verg rößert w ürde.

Durch Abs. 4 ist die A bleitung von A bw äs
sern usw. auch in S traßengräben unzulässig, 
weil diese gemäß § 1 Abs. 4 B estandteil der 
Straße sind.

Auch die nach Abs. 5 vorgesehene Zu
stim m ung des S traßenerhalters ist p rivatrech t
licher N atur.

Zu § 39:
Zur Erstellung von S traßenbaupro jek ten  

m üssen vielfach V erm essungen, G rundunter
suchungen und andere V orarbeiten  an O rt 
und Stelle durchgeführt w erden. Solche V or
arbeiten  soll der G rundeigentüm er oder N ut
zungsberechtigte auch gegen seinen W illen 
dulden müssen. Er soll aber andererseits A n
spruch darauf haben, von solchen V orarbeiten  
verständ ig t zu w erden, dam it er seine Rechte 
w ahren  kann. Falls durch V orarbeiten  Schä
den entstehen, sollen diese durch den S traßen
erhalter ersetzt w erden  müssen.

Beschränkungen durch andere Rechtsvor
schriften, z. B. das Eisenbahngesetz 1957, b lei
ben zufolge § 55 Abs. 2 des Entwurfes unbe
rührt.

Zu § 40:
Die hier behandelte Inanspruchnahm e von 

Grundstücken unterscheidet sich von der Ent
eignung dadurch, daß sie nur vo rübergehen
der N atur ist. Dies kann notw endig sein, um 
im Zuge eines S traßenbauvorhabens in des
sen Bereich Bauhütten, Straßenbaum aschinen 
u. dgl. aufzustellen oder G eräte zu lagern,
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w enn zwar der für den S traßenbau selbst 
erforderliche Grund vorhanden  ist, aber v o r
übergehend  andere G rundstücke für die v o r
genannten  Zwecke benötig t w erden. Diese Be
stim m ung kann u. a. auch dazu dienen, um 
bei S traßenbauarbeiten  vorübergehend  den 
V erkehr über fremde Grundstücke um zuleiten.

Von besonderer W ichtigkeit ist diese Be
stim m ung auch im Falle außerordentlicher 
V erhältn isse  gemäß § 51 des Entwurfes.

Die A usschaltung des Instanzenzuges, wie 
es z, B. das K ärntner S traßengesetz vorsieht, 
erscheint geboten, weil eine Berufung, ins
besondere auch bei N otständen, im Zuge eines 
S traßenbaues dringend erforderliche M aßnah
m en verh indern  und der A llgem einheit dam it 
schweren Schaden zufügen kann, zu welchem 
die nur vorübergehende B eeinträchtigung p ri
v a te r  In teressen  in keinem  V erhältn is steht. 
Die V oraussetzungen nach § 64 Abs. 2 AVG. 
1950, um die aufschiebende W irkung einer 
Berufung auszuschließen, w erden nämlich 
nicht immer gegeben sein.

Erw ähnt sei noch, daß durch die Bestim
m ungen des § 40 andere Rechtsvorschriften 
nicht berüh rt w erden (vgl. § 55 Abs. 2).

Zu § 41:
Da die P ro jek tierungsarbeiten  und sonsti

gen Ü berlegungen bei größeren S traßenbauten  
oft jah re lange V orbereitung erfordern, b e
steh t die Gefahr, daß die für den S traßenbau 
voraussichtlich benötig ten  G rundstücke in der 
Zw ischenzeit verbau t und dann später, w enn 
das Pro jek t zur A usführung gelangt, teuer 
und mit H ärten  für die betroffenen G rund
besitzer verbunden, abgelöst w erden müssen. 
Solchen Schw ierigkeiten soll durch die Erlas
sung von B ausperren vorgebeugt w erden kön
nen.

Nach § 17 LBO. Abs. 4 kann die G em einde
vertre tung  eine Bausperre erlassen, w enn die 
Festsetzung der V erbauungsart oder der S tra
ßenfluchtlinie noch w eitere  E rhebungen erfor
dert. Die B ausperre für den Bau von Landes- 
straßen kann jedoch nicht nach § 17 LBO. der 
G em einde überlassen  w erden. Deshalb soll 
für Landesstraßen die Landesregierung auf 
G rund der vorgeschlagenen Bestimmung eine 
B ausperre erlassen  können. Aus system ati
schen G ründen erscheint es geboten, auch die 
B ausperre für G em eindestraßen im S traßen
gesetz zu regeln  und daher im § 17 Abs. 4 
LBO. die W orte „oder der Straßenfluchtlinie" 
zu streichen (vgl. § 55 Abs. 1 fit. n). Für G e
nossenschaftsstraßen und öffentliche P rivat
straßen  soll die M öglichkeit einer Bausperre 
nicht vorgesehen w erden, da sie dort nicht 
zw ingend notw endig ist.

V oraussetzung für die Erlassung einer Bau
sperre ist in jedem  Fall das V orliegen einer 
V erordnung nach § 5 Abs. 1 zw eiter Satz bzw. 
nach § 9 Abs. 1 zw eiter Satz des Entwurfes. So
lange also nur ein Pro jek t bei der S traßenpla
nungsstelle  oder im G em eindeam t besteht, 
kann eine B ausperre nicht erlassen  werden. 
Von einer Landesstraße bzw. G em eindestraße 
kann erst gesprochen werden, w enn eine V er
ordnung gemäß § 5 Abs. 1 bzw. § 9 Abs. 1 e r
lassen wurde.

Da die G rundbesitzer nicht unbeschränkt 
h ingehalten  w erden können, m üssen B ausper
ren befriste t sein. D ieser G esetzentw urf sieht 
drei Jah re  und eine V erlängerung um w eitere 
zwei Jahre, insgesam t also höchstens fünf 
Jahre, als D auer für eine Bausperre vor. Nach 
A blauf d ieser Zeit kann eine Baubew illigung 
w egen des S traßenprojektes nicht m ehr v e r
sagt w erden. Eine Entschädigung für die mit 
einer B ausperre verbundenen  N achteile ist 
nicht vorgesehen.

Zu § 42:
Die grundsätzliche Frage, ob für S traßen

bau ten  die M öglichkeit der Enteignung be
stehen soll, ist unbedingt zu bejahen. Die 
Enteignung für Straßenbauzw ecke zählt neben 
der für den E isenbahnbau zu den klassischen 
Enteignungsfällen. Sowohl die S traßengesetze 
der Länder als auch das Bundesstraßengesetz 
sehen die M öglichkeit der Enteignung vor.

Die Enteignung soll nicht nur für den Bau, 
sondern auch für die E rhaltung öffentlicher 
S traßen und zur G ew innung standortgebun
dener natürlicher Baustoffe zulässig sein. Im 
letzteren  Fall können nicht nur die Bau
stoffe selbst, sondern auch die Grundstücke, 
die den S tandort für die Baustoffe bilden, 
en teignet w erden.

Die im Abs. 1 im zw eiten Satz vorgesehene 
Enteignung obligatorischer Rechte ist zw ar 
b isher w eder im B undesstraßengesetz noch 
in den S traßengesetzen der Länder enthalten, 
wohl aber nach dem E isenbahnenteignungs
gesetz (§ 2) nicht ausgeschlossen. W enn auch 
die Enteignung obligatorischer Rechte in der 
L iteratur nicht unw idersprochen geblieben ist 
(dagegen sind Ehrenzweig, System  1/2, Seite 
226, W ittm ayer; dafür jedoch Klang II/2,
S. 193, Kautsch, Randa, Layer), soll diese M ög
lichkeit aus Zw eckm äßigkeitsgründen in d ie
ses Gesetz aufgenom m en werden. Es darf dazu 
auf Strobl, G edanken zu einer N euordnung 
des Enteignungsrechtes, Jur. B lätter, Jg. 1962,
S. 294, und das dort angeführte Beispiel der 
Inanspruchnahm e eines G rundstückes m it e i
nem  M iethaus für Straßenzwecke durch eine 
G em einde h ingew iesen w erden, wobei der
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Eigentüm er zum freiw illigen V erkauf bere it 
ist, w ährend die M ieter nicht weichen w ollen 
und sich auf den M ieterschutz berufen. O b
wohl theoretisch die M öglichkeit bestünde, 
daß die G em einde nach A nkauf der Liegen
schaft die M ieter nach § 19 Abs. 1 MG. k ü n 
digt, da die N otw endigkeit eines S traßen
baues einen wichtigen K ündigungsgrund b il
det (OGH., 4. Jun i 1960, 6 Ob 149/60), führt 
dieser W eg doch nicht zum Ziel, w eil der 
K ündigungsprozeß bei voller Ausschöpfung 
des Instanzenzuges auch nur eines einzigen 
M ieters Jah re  dauern  kann, w odurch ein im 
öffentlichen In teresse dringend notw endiges 
S traßenpro jek t un tragbar verzögert würde.

Die Enteignung von obligatorischen Rech
ten soll aber nicht schlechthin möglich sein, 
sondern mit der Einschränkung, daß solche 
Rechte, wie im obigen Beispiel, für sich allein 
der Enteignung entegegenstehen. W enn d a 
gegen ohnehin ein Enteignungsverfahren ge
gen den G rundeigentüm er durchgeführt w er
den muß, dann w erden diese Rechte zu so
genannten „Nebenrechten" (§ 5 E isenbahn
enteignungsgesetz) und erlöschen mit dem 
rechtskräftigen Enteignungserkenntnis von 
selbst (OHG., 18. Dez. 1894, G1U. 15.334, Klang 
II/2, S. 202). Eine Folgew irkung der Einbezie
hung der schuldrechtlichen Ansprüche in den 
Kreis der enteignungsfähigen Rechte ist a lle r
dings, daß die Frage der Entschädigung ge
regelt w erden muß, w ährend der Enteigner, 
um beim  angeführten  Beispiel zu bleiben, im 
Falle der Kündigung — abgesehen von allfäl
ligen ü bersied lungskosten  (§ 19 Abs. 5 MG.) 
— von einer solchen V erpflichtung frei ist. 
D arauf w ird bei § 45 noch zurückzukommen 
sein.

Die im Abs. 2 getroffene Regelung ist 
eigentlich schon im Abs. 1 enthalten , da auch 
diese Grundstücke zum Bau oder zur E rhal
tung der Straße benötig t w erden, w enn auch 
nicht als Straßengrund. Durch das W ort „ins
besondere" kommt dies auch zum Ausdruck. 
Um diesbezüglich aber keine Zweifel auf- 
kom m en zu lassen, soll diese A rt der In
anspruchnahm e im G esetz ausdrücklich e r
w ähnt w erden. Eine M aßnahm e nach Abs. 2 
dient m ittelbar immer der Straße, unm ittelbar 
aber z. B. der Trockenlegung eines oberhalb 
der Straße befindlichen Grundstückes.

Da das vorzitierte  E rkenntnis des O bersten 
G erichtshofes vom 18. Dez. 1894 vereinzelt ge
blieben und die darin  zum Ausdruck ge
brachte Rechtsm einung bei späteren  Entschei
dungen nicht immer durchgezogen w urde, soll 
diese Rechtsm einung durch Abs. 3 zur v e r
bindlichen Norm  gemacht w erden. Der U nter
schied zwischen Enteignetem  und N eben

berechtigtem  soll an einem  w eiteren  Beispiel 
w ie folgt e rläu te rt w erden: Ein Grundstück 
ist vom Eigentüm er an einen  Pächter zum 
Zwecke der Schottergew innung verpachtet 
worden. Für den N eubau einer Straße ist 
aus bestim m ten G ründen die Beschaffung des 
B aum aterials aus d ieser Schottergrube no t
wendig. Der S traßenerhalter ha t daher nur 
Bedarf nach dem Schotter, nicht jedoch nach 
dem Grundstück als solchem. Er stellt daher 
den A ntrag  auf Erw erbung der Pacht zur 
Schotterentnahm e am erw ähn ten  Grundstück 
im Enteignungsw ege. In diesem  Falle ist die 
Pacht selbständiger G egenstand der Enteig
nung und der Pächter Enteigneter. W ird h in
gegen das erw ähnte Grundstück für die Er
richtung der Straße selbst benötigt, so stellt 
der S traßenerhalter den A ntrag  auf Erw er
bung des Eigentum srechtes am Grundstück. 
In diesem  Fall ist der G rundeigentüm er Ent
eigneter und der Pächter der Schottergrube 
N ebenberechtigter, dessen Bestandsrechte 
durch die Enteignung des Grundstückes e r
löschen.

Die im Abs. 4 genannten öffentlichen In
teressen sollen  vor den öffentlichen In ter
essen des Baues und der E rhaltung neuer 
Straßen den V orrang genießen. A ndererseits 
können auch Bundesstraßen nicht en teignet 
w erden, weil ein solcher A kt gesetzw idrig 
wäre.

Durch Abs. 5 sollen lediglich die im folgen
den öfters verw endeten  Begriffe „Enteigner" 
und „Enteigneter" k largestellt werden.

Zu § 43:

Bei Landes- und G em eindestraßen soll die 
Prüfung der Enteignungsbehörde, ob die V or
aussetzungen für eine Enteignung gegeben 
sind, auf den im Abs. 1 festgelegten  Umfang 
beschränkt w erden. Für eine Ü berprüfung der 
N otw endigkeit des Baues einer solchen Straße 
b leibt kaum  Raum, w eil die N otw endigkeit 
auf Grund der von der Landesregierung bzw. 
G em eindevertretung erlassenen  V erordnung 
feststeht. Auch hier gilt, daß von einer Landes
straße bzw. G em eindestraße nur gesprochen 
w erden kann, w enn eine V erordnung nach § 5 
Abs. 1 bzw. § 9 Abs. 1 vorliegt. Solange eine 
solche V erordnung nicht erlassen  w urde, feh
len die V oraussetzungen für eine Enteignung.

Dagegen soll bei G enossenschaftsstraßen 
und öffentlichen P rivatstraßen  die Enteig
nungsbehörde auch zu prüfen haben, ob die 
Straße notw endig ist und auch allgem einen 
V erkehrsbedürfn issen  dient. N ur w enn dies 
zutrifft und darüber h inaus die V oraussetzun-
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gen des Abs. 1 gegeben sind, soll eine Ent
eignung zulässig sein.

Zu § 44:
Zuständige Enteignungsbehörde soll die 

Landesregierung sein, und zw ar auch hinsicht
lich jen er Straßen, für die nach § 50 Abs. 1 
lit. b und c der Bürgerm eister im eigenen 
W irkungsbereich zuständige Behörde ist. Da
m it erscheint eine einheitliche Entscheidungs
praxis gew ährleistet, die bei Enteigungsfällen 
besonders w ünschensw ert ist. Dies ist a lle r
dings verfassungsrechtlich nur un ter der V or
aussetzung zulässig, daß die A ngelegenheiten  
der Enteignung für Zwecke solcher Straßen 
nicht im eigenen W irkungsbereich der Ge
m einde zu besorgen sind. Der V erfassungs
gerichtshof ha t diese Frage im Erkenntnis vom 
1. Dezem ber 1966, B 75/66, geprüft und ist zum 
Ergebnis gekommen, daß alle jene A ngelegen
heiten  der V erkehrsflächen der Gemeinde, die 
nicht un te r „V erw altung" d ieser Flächen — 
und auch nicht u n te r „örtliche Straßenpolizei" 
— fallen, vom eigenen W irkungsbereich aus
geschlossen sind, w eil im Art. 118 Abs. 3 Z. 4 
B.-VG. nur von der „V erw altung" der V er
kehrsflächen der G em einde die Rede ist. Die 
Enteignung sei aber w eder eine A ngelegenheit 
der „V erw altung", noch falle sie un ter den 
Begriff „örtliche S traßenpolizei". Enteignungs
regelungen seien daher nicht im eigenen W ir
kungsbereich zu vollziehen.

Da bei öffentlichen P rivatstraßen  nach § 21 
Abs. 1 S traßenerhalter im m er der Eigentüm er 
des S traßengrundes ist, die Erhaltung jedoch 
m itunter auf Grund gesetzlicher oder v e rtrag 
licher V erpflichtungen anderen  Personen ob
liegt, sollen auch diese zur E inbringung eines 
Enteignungsantrages berechtigt sein.

N eu ist in diesem  G esetzentw urf auch, daß 
zu prüfen ist, ob die Leistung von  N atu ra l
ersatz oder ein Zusam m enlegungsverfahren im 
Sinne des I. H auptstückes des F lurverfassungs
gesetzes, LGBl. Nr. 4/1951, die Enteignung en t
behrlich machen. Betont sei, daß dam it dem 
Enteigner keinerlei Verpflichtung zur Leistung 
von  N atu ralersatz  auferlegt wird. Die Bestim
m ung über das Zusam m enlegungsverfahren 
liegt ganz im Sinne des § 6 Abs. 2 lit. e des 
F lurverfassungsgesetzes, wonach eine Zusam 
m enlegung e ingeleite t w erden  kann, w enn 
öffentliche Bauten (Straßen, W ege, W asser
wege usw.) durchgeführt w erden, die Schäden 
der F lurverfassung besorgen lassen, welche 
durch eine Zusam m enlegung behoben oder 
erträglicher gesta lte t w erden  können.

Der G edanke, an d ieser Stelle die M ög
lichkeit eines Zusam m enlegungsverfahrens

vorzusehen, ist auf die in der Schweiz üblichen 
U m legungsverfahren zurückzuführen. W elche 
Erfahrungen dort mit d ieser Einrichtung in der 
Praxis gemacht w urden, zeigt der nach
stehende A uszug aus dem Bericht des Eid
genössischen D epartem ents des Innern  über 
das Jah r 1962: „W as die P rojektierung der 
N ationalstraßen  betrifft, konnten  die A rbeiten  
nicht überall so gefördert w erden, w ie es 
w ünschbar gew esen w äre. Der Grund liegt 
nicht nur im M angel an technischem Personal, 
sondern auch darin, daß sich bei der B ereini
gung der Projekte im E inspracheverfahren oft 
Schw ierigkeiten und V erzögerungen ergeben 
in einem  M aße, das nicht vorausgesehen  w or
den ist. Beinahe auf allen Ü berlandstrecken 
des N ationalstraßennetzes erfolgt der Land
erw erb im U m legungsverfahren, ein V erfah
ren, das sich ausgezeichnet bew ährt hat. Es 
lassen sich nicht nur die straßenbedingten  
Nachteile in der Bewirtschaftung beheben, 
sondern dank der besseren  E inteilung der 
G üter ist eine rationellere  Bewirtschaftung 
möglich, was die Landverluste nahezu w e tt
macht. Auch liegt darin  ein w irksam es M ittel 
gegen die Bodenspekulation."

Die im Abs. 5 vorgesehene A nm erkung 
der Einleitung des E nteignungsverfahrens im 
Grundbuch ist notw endig, um die V ereitelung 
der Ergebnisse des Enteignungsverfahrens 
durch nachträgliche Ü bereignung des betro f
fenen G rundstückes hintanzuhalten.

Zu Abs. 6 darf auf eine analoge Bestim
mung im § 5 Abs. 4 des Güter- und Seilw ege
gesetzes, LGBl. Nr. 25/1963, verw iesen  w er
den.

Zu § 45:

Nach Abs. 1 ha t der Enteigner den Ent- 
eigneten für alle durch die Enteignung v e r
ursachten verm ögensrechtlichen Nachteile an
gem essen zu entschädigen. Nach herrschender 
Lehre ist das Rechtsverhältnis zwischen Ent
eigner und Enteignetem  kein  privatrechtliches, 
sondern ein V erhältn is öffentlichen Rechts. 
Dies gilt auch, w enn die Höhe der Entschädi
gung durch V ertrag  zwischen Enteigner und 
Enteignetem  festgestellt wird. H ingegen ist 
der Entschädigungsanspruch privatrechtlicher 
N atur, jedoch kein  Schadenersatzanspruch im 
Sinne des 30. H auptstückes ABGB. Die Ent
schädigung ist v ielm ehr das Entgelt für die 
A ufhebung des enteigneten  Rechtes. In  d ie
sem Sinne bezeichnet auch das W iederbesied
lungsgesetz, BGBl. Nr. 688/1921, die Entschä
digung für die Enteignung im § 10 als Ent
eignungspreis.
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Die im vorliegenden. G esetzentw urf v o r
gesehene „angem essene Entschädigung" ist 
der Schadloshaltung im Sinne des § 365 ABGB. 
gleichzusetzen. Davon zu unterscheiden ist der 
im Schadenersatzrecht (§ 1223 ABGB.) gleich
lautende Begriff „Schadloshaltung", der den 
Ersatz des erlittenen  Schadens (positiver 
Schaden) um faßt und im G egensatz steh t zur 
„vollen G enugtuung", die sich zusätzlich auch 
auf die V ergütung des en tgangenen Gewinns 
(negativer Schaden) erstreckt.

Zu dem hier in Betracht kom m enden Be
griff Schadloshaltung gemäß § 365 ABGB. w ird 
im K lang-Kom m entar (2. Auflage, I. Band, 
2. Halbband, Seite 54) u. a. ausgeführt: „Zu 
ersetzen ist nicht der gem eine, sondern der 
außerordentliche W ert des besonderen In te r
esses, also nicht nu r der Ertragsw ert, sondern 
auch der diesen übersteigende V erkehrsw ert. 
Nicht zu ersetzen ist der den V erkehrsw ert 
übersteigende, vom E nteigneten bezahlte Spe
kulationspreis. Zu berücksichtigen ist dabei 
auch der persönliche Schaden, welchen der 
Inhaber eines G ew erbes durch die m it der 
Enteignung verbundene Störung des G ew erbe
betriebes, durch lokalen  K undschaftsverlust 
infolge eines Standortw echsels oder an ü b e r 
siedlungskosten erleidet. D ieser persönliche 
Schaden ist aber nur bei Ursachenzusam m en
hang  m it der Enteignung, d. h. dann zu e rse t
zen, w enn er sich als Folge der Entziehung 
eines subjek tiven  Rechtes darstellt; nicht aber 
auch dann, w enn es sich um die Schädigung 
durch A nlage und Betrieb eines m it dem Ent
eignungsrecht ausgesta tte ten  U nternehm ens 
ohne Rechtsentziehung handelt."

Es darf h ier ferner auf Jesch, W ertbegriffe 
und Enteignungsentschädigung, ö s te rre ich i
sche Juristen-Z eitung, Jahrgang  1962, S. 533, 
verw iesen  w erden.

Die Frage, ob und inw iew eit der en tgan
gene G ewinn zu vergü ten  ist, muß un ter 
Berücksichtigung des Abs. 3 beu rte ilt w erden, 
wonach für die Bew ertung der Entschädigung 
die V erhältn isse im Z eitpunkt der Erlassung 
des Enteignungsbescheides e rster Instanz m aß
gebend sind. V oraussetzungen und Möglich
keiten, die zu diesem  Z eitpunkt bereits kon 
k re t gegeben sind, sind daher zu beachten, 
w enn die zu entschädigende V erw ertung mit 
großer W ahrscheinlichkeit nach allgem einen 
Lebenserfahrungen und dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge objek tiv  zu erw arten  ist. Die 
persönliche Einstellung des E nteigneten  zur 
zukünftigen Entwicklung ist dabei unbeacht
lich. Insbesondere haben auch spekulative und 
vage Aussichten außer Betracht zu bleiben. 
Die M öglichkeit einer späteren  B etriebsvergrö

ßerung oder die künftige V erw endung eines 
G rundstückes als Bauplatz muß also nach 
diesem  G rundsatz beurte ilt w erden. Eine 
bedeutsam e Rolle kom m t in diesem  Zusam 
m enhang Flächenw idm ungsplänen und Ver- 
bauungs- bzw. T eilregulierungsplänen  zu.

Der Abs. 2 stellt klar, daß V erhältnisse, 
welche in der Absicht hervorgerufen  wurden, 
um sie als G rundlage für die Erhöhung des 
Entschädigungsanspruches zu benützen, eben
sow enig zu berücksichtigen sind, wie W ert
erhöhungen, die der G egenstand der Enteig
nung durch A ufw endungen des Enteigneten 
erfährt. Nicht zu ersetzen ist ferner der W ert 
der besonderen V orliebe. Bei einer T eilenteig
nung ist nicht nur der W ert des enteigneten  
Teiles zu ersetzen, sondern auch auf die W ert
m inderung Bedacht zu nehm en, welche der 
verbleibende Teil des G rundbesitzes erfährt.

Im Falle der Enteignung obligatorischer 
Rechte gelten  grundsätzlich die V orschriften 
der Abs. 1 bis 3, so daß eine Sonderregelung 
nicht notw endig ist. A nders v e rh ä lt es sich 
dagegen bei den Bestandrechten, weil durch 
den M ieterschutz eine besondere Rechtslage 
geschaffen w urde und über die Frage der 
Entschädigung von Bestandrechten bei Ent
eignungen in der Rechtssprechung große Un
sicherheit herrscht, w eshalb eine K lärung im 
Gesetz geboten erscheint. Es gilt h ier zwischen 
den beiden Extrem en „Alles" und „Nichts" 
ein  vernünftiges M ittelm aß zu finden. Nach 
der ersten  Ansicht hat der un te r M ieterschutz 
stehende enteignete B estandnehm er Anspruch 
auf Ersatz des vollen Schadens, der ihm durch 
die vorzeitige A uflösung des B estandsverhält
nisses entsteht, insbesondere auf Ersatz der 
K esten für die Beschaffung eines Ersatzlokals, 
des Unterschiedes zwischen dem  bisherigen 
niedrigen und dem neuen hohen Bestandszins, 
kap ita lis iert auf 25 Jahre, bei G eschäftsräum 
lichkeiten auf Ersatz für die M inderung des 
Kundenstockes infolge der erzw ungenen 
Standortverlegung, der übersied lungskosten  
usw. Nach der zw eiten  Ansicht ha t der en t
eignete B estandnehm er — mit A usnahm e des 
Ersatzes allfälliger Übersied lungskosten  — 
w enn er keinen  langjährigen  M ietvertrag  ha t 
und die ortsübliche K ündigungsfrist vom Zeit
punkt der Rechtskraft des Enteigungserkennt- 
nisses an eingehalten  w urde, überhaupt ke i
nen  Anspruch auf Entschädigung, w eil er die 
Enteignung wie einen w ichtigen K ündigungs
grund gegen sich gelten  lassen muß. B estand
rechte sind eben trotz des M ietengesetzes als 
eines A usnahm egesetzes obligatorische Rechte 
geblieben, welche dem B estandnehm er kein
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ew iges eigentum sähnliches Recht auf die 
Sache geben.

Durch Abs. 5 w ird k largestellt, daß auch 
für die Entschädigung der N ebenrechte, die 
gemäß § 42 Abs. 3 durch die Enteignung 
erlöschen, die Abs. 1 bis 3 gelten. Auch bei 
den sich als N ebenrechten darste llenden  Be
standrechten erscheint eine Sonderregelung im 
Sinne des Entwurfes angebracht.

Für den Fall, daß der Schaden im Z eitpunkt 
der Enteignung noch nicht festste llbar ist, soll 
im Abs. 6 eine entsprechende Regelung getrof
fen w erden, die jedoch von den analogen Be
stim m ungen des § 9 E isenbahnenteignungs
gesetz etw as abweicht.

Zu § 46:
H ier soll die in den m eisten  Enteignungs

gesetzen zu findende R egelung Platz greifen, 
wonach die V erw altungsbehörde im Enteig
nungsbescheid auch die Entschädigung fest
stellt, w ogegen die Parteien  Abhilfe im orden t
lichen Rechtsweg suchen können. H iefür ist 
ausschlaggebend, daß zunächst d ie mit der M a
terie  in der Regel besser v e rtrau te  V erw al
tungsbehörde entscheiden soll.

Es kommt vor, daß (dem G runde nach) eine 
Enteignung notw endig ist, über die Entschädi
gung jedoch ein Ü bereinkom m en erzielt wird. 
Ein solches Ü bereinkom m en kann sich auch 
nur auf einen Teil der Entschädigung erstrek- 
ken.

W enn die Festsetzung der Entschädigung 
nicht bereits im Enteignungsbescheid erfolgt, 
soll ein vorläufiger Sicherstellungsbetrag fest
gelegt w erden. Da diese Festlegung das Ent
schädigungsverfahren in keiner W eise präju- 
diziert und nur erfolgt, um die V ollstreckbar
keit des Enteignungsbescheides nicht h in tan 
zuhalten  (siehe § 48 Abs. 2), haben  ihr auch 
keine w eiteren  Erhebungen (z. B. Zuziehung 
von Sachverständigen oder Erhebung sonstiger 
Beweise) vorauszugehen. Eine solche Rege
lung en thält auch der § 20 lit. b des S tark
strom w egegesetzes 1968.

Für das gerichtliche V erfahren sollen, 
sofern dieses Gesetz nicht etw as anderes 
bestim m t, die Bestim m ungen des E isenbahn
enteignungsgesetzes 1954 gelten. Etwas ande
res w ird z. B. hinsichtlich der N ebenberech
tig ten  bestim m t. Nach dem E isenbahnenteig
nungsgesetz sind für das gerichtliche V erfah
ren die G rundsätze des V erfahrens außer 
Streitsachen anzuw enden.

Der Abs. 4 ist aus G ründen des G läubiger
schutzes erforderlich. A uf die analogen Rege
lungen im § 22 Abs. 2 und 3 des Eisenbahn

enteignungsgesetzes 1954 und im § 118 Abs. 2 
des W asserrechtsgesetzes 1959 w ird verw ie
sen.

Die sogenannten N ebenberechtig ten  — 
bei Klang „m ittelbar Beteiligte" genannt — 
sollen im eigentlichen Enteignungsverfahren 
keine Parteistellung  besitzen, wohl aber im 
Entschädigungsverfahren. Der vorliegende Ge
setzentw urf weicht hier im Abs. 5 bew ußt von 
der Regelung des E isenbahnenteignungsgeset
zes 1954 (§ 5) ab, nach welchem die N eben
berechtigten mit ihren Entschädigungsansprü
chen an den en teigneten  L iegenschaftseigen
tüm er verw iesen  w erden. D ieser ha t dafür 
zu sorgen, daß die V ergütung des N eben
berechtigten im Entschädigungsverfahren b e
rücksichtigt und besonders ausgew iesen wird. 
Der Enteigner hat dem E nteigneten nicht nur 
die für ihn bestim m te Entschädigung, sondern 
auch die für den N ebenberechtigten vorgese
hene Entschädigung zu bezahlen  und der Ent- 
eignete hat dem N ebenberechtigten den für 
diesen bestim m ten Teil der Entschädigung 
auszufolgen. Diese Form der Entschädigung 
ha t sowohl für den E nteigneten  als auch für 
den N ebenberechtigten Nachteile. M an denke 
nur daran, daß bei M ieterschutzverhältn issen  
zwischen dem H auseigentüm er und dem M ie
ter vielfach gespannte V erhältn isse bestehen  
oder sogar gerichtliche V erfahren laufen. Nun 
w ird dem H auseigentüm er zugem utet, auch 
die In teressen  des M ieters zu vertre ten , und 
anderereseits dem M ieter, sich vom H aus
eigentüm er v ertre ten  zu lassen.

Der vorliegende Entwurf übernim m t da
her diese Regelung nicht, sondern räum t dem 
N ebenberechtigten im Entschädigungsverfah
ren Parteiste llung  ein. Im eigentlichen Ent
eignungsverfahren  allerdings erlöschen die 
N ebenrechte autom atisch mit der Enteignung 
der Hauptsache, sow eit sie dem Enteignungs
zweck en tgegenstehen  und vom Enteigner 
nicht ausdrücklich bean trag t w urde, sie 
von der Enteignung auszunehm en (vgl. § 42 
Abs. 3).

Zu § 47:
Es entspricht dem allgem einen Rechtsemp

finden, daß eine Baumaßnahme, zu deren 
G unsten eine Enteignung erfolgt ist, auch in
nerhalb  nützlicher Frist durchgeführt wird.

Zu § 48:
Das für den Enteigner zu schaffende Recht 

en tsteh t durch die Enteignung originär. Nach 
Klang (a. a. O. S. 60) bedarf es zur Erw erbung 
des Eigentums an Liegenschaften im W ege 
der Enteignung der bücherlichen E inverlei
bung nicht; diese bew irkt nicht die Entstehung
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des Rechtes des Enteigners, sondern bringt es 
nur in bücherliche Erscheinung. Die im § 20 
des E isenbahnenteignungsgesetzes 1954 an
geordnete A nm erkung des E nteignungs
erkenntn isses und des Erlages der Entschädi
gungssum m e habe daher keine Publizitäts
w irkung und soll nur Dritte vor Täuschung 
bew ahren. Der Entwurf sieht daher vor, daß 
die Enteignung im Grundbuch nur angem erkt 
wird. Die E inverleibung des Eigentum srechtes 
für den Eigentüm er kann dann auf dessen 
A ntrag  erfolgen, sobald die w ohl in den 
m eisten  Fällen erforderliche V erm essung 
durchgeführt ist.

Um die Enteignung ohne sofortige G egen
leistung zu verhindern , soll die V ollstreckbar
keit an die Bezahlung oder H interlegung des 
behördlich festgelegten  E nteignungsbetrages 
oder m angels eines solchen des vorläufigen 
S icherstellungsbetrages nach § 46 Abs. 1 ge
knüpft w erden.

Auf Grund des Abs. 31 ist der rechtskräftige 
Bescheid T itel im Sinne des § 349 der Exeku
tionsordnung. Damit entfällt die Einbringung 
einer R äum ungsklage und das sich daran an
schließende vielfach langw ierige gerichtliche 
V erfahren, w enn z. B. ein en teignetes Haus, 
das von M ietern  bew ohnt ist, w egen des 
S traßenbaues abgetragen  w erden muß.

Zu § 49:
Es ist ein G ebot der Gerechtigkeit, daß 

eine Enteignung rückgängig zu machen ist, 
w enn sich nachträglich herausstellt, daß die 
beabsichtigte V erw endung des Enteignungs
gegenstandes entbehrlich ist. Die A ufhebung 
der Enteignung und der Rückerwerb sollen 
jedoch nur stattfinden, w enn dies der Enteig- 
nete  oder sein Rechtsnachfolger innerhalb 
einer bestim m ten Frist verlangt.

W elches Gericht nach Abs. 3 zuständig ist, 
erg ib t sich aus § 177 JN . in V erbindung mit 
§ 1 A ußerstreitgesetz.

Das W iederaufleben  gemäß § 42 Abs. 3 
erloschener N ebenrechte könnte zu unüber
sehbaren Schw ierigkeiten führen und ist auch 
deshalb  nicht angebracht, w eil es allein  vom 
E nteigneten oder seinem  Rechtsnachfolger ab
hängig  ist, ob es überhaup t zu einer Rück
übereignung kommt.

Zu § 50:
Für die Landesstraßen soll die Bezirks

verw altungsbehörde und für d ie G em einde
straßen  der Bürgerm eister zuständige Behörde 
sein. Dies gilt aber nur, sow eit in einzelnen 
Fällen nicht etw as anderes bestim m t ist, w ie

z. B. in den §§ 5 und 44 (Landesregierung), in 
den §§ 8 und 27 (G em eindevertretung) oder 
im § 31 Abs. 2 (G em eindevorstand).

Bei den G enossenschaftsstraßen und öffent
lichen P rivatstraßen  ergib t sich auf Grund des 
zu berücksichtigenden eigenen W irkungs
bereiches der Gem einde eine Zweiteilung. 
Nach Art. 118 Abs. 3 Z, 4 B.-VG. sind die A n
gelegenheiten  der V erw altung der V erkeh rs
flächen der Gem einde solche des eigenen W ir
kungsbereiches. Der V erw altungsgerichtshof 
h a t in seinem  Erkenntnis vom  14. Jun i 1967, 
Zl. 416/66, die A uffassung v ertre ten , daß unter 
„V erkehrsflächen der G em einde" nicht nur 
G em eindestraßen im engeren  Sinn, d. h. ge
m eindeeigene V erkehrsflächen, sondern auch 
alle jene K om m unikationen zu verstehen  sind, 
die in ihrer V erkehrsbedeutung  auf das Ge
m eindegebiet beschränkt sind. Straßen, die 
im Bereich von m ehr als einer G em einde v e r
laufen oder einen Anschluß an das S traßen
netz außerhalb des Landes darste llen  (z. B. 
Silvretta-H ochalpenstraße), sind in ih rer V er
kehrsbedeutung  nicht auf das G em eindegebiet 
beschränkt. W enn der A uffassung des V er
w altungsgerichtshofes gefolgt wird, stellt die 
V erw altung solcher S traßen nicht eine A nge
legenheit des eigenen W irkungsbereiches dar, 
w eshalb es verfassungsrechtlich zulässig ist, 
die Zuständigkeit der B ezirksverw altungs
behörde vorzusehen.

Durch Abs. 2 w ird dem Art. 118 Abs. 2 
zw eiter Satz B.-VG. entsprochen.

Zu § 51:

W enn außerordentliche V erhältn isse  gege
ben sind, können unter U m ständen einzelne 
der h ier angeführten  Bestim m ungen dieses 
G esetzes nicht m ehr e ingehalten  w erden. Bei
spielsw eise ist es denkbar, daß bei der Er
richtung von Brücken im Zuge von K ata
stropheneinsätzen des Bundesheeres Fachper
sonal m it der im § 29 Abs. 1 geforderten  A us
bildung nicht immer zur V erfügung stehen 
w ird oder daß die in d ieser Bestimmung v e r
langte Ü berprüfung w egen der gebotenen Eile 
nicht durchgeführt w erden kann. Gleichwohl 
w erden die mit der Errichtung solcher Brücken 
beauftrag ten  P ionierfachkräfte über die nö
tigen K enntnisse verfügen, um den Bau den
noch ordnungsgem äß zu erstellen . In solchen 
Fällen etw a w ird dann die vorliegende A us
nahm eregelung A nw endung finden.

Um lebensnotw endige V erkehrs Verbindun
gen aufrech terhalten  zu können, kann sich 
bei außerordentlichen V erhältn issen , insbe
sondere zum Bau von Brücken, die N otwen-
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digkeit ergeben, Baustoffe (z. B. Eisen, Zement, 
Holz) beschlagnahm en zu m üssen. Selbstver
ständlich soll der Inhaber eines auf diese 
W eise in Anspruch genom m enen Baustoffes 
angem essen entschädigt w erden. Eine ähn
liche Bestimmung en thält der § 7 des Spital
gesetzes, LGBl. Nr. 29/1967, für N otspitäler.

Zu § 52:

Aus G ründen der Sicherheit für das Leben 
und die G esundheit von M enschen sollen die 
behördlichen O rgane in den h ier aufgezählten 
Fällen zur H erstellung des gesetzm äßigen Zu
standes auch ohne vorausgegangenes V erfah
ren  und som it ohne Erlassung eines Beschei
des unm ittelbar w irksam e Zw angsm aßnahm en 
im Sinne der Art. II Abs. 6 lit. e und IV Z. 3 
EGVG. 1950 treffen  können. Der V erfassungs
gerichtshof subsum iert allerdings auch solche 
Zw angsm aßnahm en als sog. faktische A m ts
handlungen unter den Bescheidbegriff des 
Art. 144 Abs. 1 B.-VG.

Zu § 53:

H ier w ird ausgesprochen, welche T at
bestände bei H andlungen, die diesem  Gesetz 
zuw iderlaufen, strafbar sind. Als S trafbehörde 
soll die B ezirksverw altungsbehörde vo rgese
hen w erden. Das V erw altungsstrafrecht kann 
auch nach W irksam keit der Bundes-Verfas- 
sungsgesetznovelle 1962 nicht dem eigenen 
W irkungsbereich der G em einde zugerechnet 
w erden (vgl. Erk. des VfGH. vom 6. Okt. 1967, 
Zl. B 54/66).

Zu § 54:

Der Abs. 1 be inhalte t eine unm ittelbare 
Enteignung zugunsten des Landes hinsicht
lich bestehender Straßen, die von der Lan
desreg ierung  gemäß § 5 zu L andesstraßen e r
k lä rt w erden. W enn also eine bestehende Ge
m eindestraße durch das Land als Landesstraße 
übernom m en wird, geht auch das Eigentum  
an der Straße durch die E rlassung der V er
ordnung gemäß § 5 von G esetzes w egen auf 
das Land über. Eine Entschädigung ist in d ie
sen Fällen nicht vorgesehen, weil dem bis
herigen  S traßeneigentüm er ja  nur eine Last 
abgenom m en wird. Der Abs. 3 sieht eine ana
loge Bestimmung für d iejenigen S traßen vor, 
welche die G em einde gemäß § 9 als Ge
m eindestraßen übernim m t.

Die Regelung des Abs. 2 bezieht sich auf 
die heutigen  im Landeseigentum  stehenden 
Landstraßen I. und II. O rdnung, die innert

sechs M onaten nach dem Inkrafttre ten  dieses 
G esetzes vom Land nicht als Landesstraßen 
übernom m en w erden, und sieh t vor, daß 
solche S traßen k raft G esetzes G em eindestra
ßen w erden. Dadurch, daß es G em eindestraßen 
sind, m üssen sie gemäß § 4 Abs. 2 mit A us
nahm e von G ehsteigen und Tunnels im Ei
gentum  der G em einde stehen. Es ist also 
dam it auch ein E igentum sübergang kraft Ge
setzes verbunden. Der H inw eis auf § 9 Abs. 6 
besagt, daß die G em einde eine solche Straße 
w ie jede andere G em eindestraße un ter den 
gesetzlichen V oraussetzungen auflassen kann.

Da das Gesetz über die E isenbahnzufahrts
straßen aufgehoben wird, ist es zur ordnungs
m äßigen Erhaltung der E isenbahnzufahrts
straßen notw endig, h ier eine entsprechende 
Ü bergangsregelung zu treffen. Sow eit O rga
nisationsbestim m ungen diesem  Gesetz w ider
sprechen, m üssen sie angepaßt werden.

Nach Abs. 5 sollen bestehende Straßen, 
die im Grundbuch ein eigenes G rundstück 
bilden und als öffentliches Gut oder als öffent
liche S traßen bzw. W ege und Plätze ohne Be
zeichnung eines Eigentüm ers eingetragen  sind 
und innert fünf Jah ren  nach Inkrafttre ten  d ie 
ses G esetzes von niem andem  als S traßenerhal
ter übernom m en w erden, von G esetzes w egen 
G em eindestraßen w erden. Falls solche Straßen 
im Sinne des § 9 Abs. 2 nicht notw endig sind, 
kann sie die G em eindevertretung nach § 9 
Abs. 6 auflassen. Diese Bestimmung soll dazu 
beitragen, k lare  V erhältn isse und innerhalb 
von fünf Jah ren  nach Inkrafttre ten  dieses Ge
setzes die V oraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß solche S traßen gemäß § 1 Abs. 6 im 
Grundbuch eingetragen  w erden.

Durch Abs. 6 w ird norm iert, daß b este
hende Sondergebrauchsrechte, die dem § 3 
entsprechen, nicht erlöschen, so daß sie nicht 
neu begründet w erden  m üssen. Dies soll a lle r
dings nur sow eit gelten, als sie mit diesem  
Gesetz vere inbar sind.

Der Abs. 7 en thält eine unm ittelbar auf 
Grund dieses G esetzes e in tretende A ufhebung 
von Rechten, die D ritten an öffentlichen S tra
ßen im Z eitpunkt des Inkrafttre tens dieses Ge
setzes zustehen, jedoch nur soweit, als solche 
Rechte nach diesem  Gesetz nicht neu  beg rün 
d e t w erden  könnten. Dies ist im Interesse der 
L astenfreiheit öffentlicher S traßen geboten 
und kann auf der anderen Seite kaum  H ärten 
mit sich bringen.

K largestellt sei, daß die bestehenden  Ge
m eindestraßen und Landstraßen I. und II. O rd
nung m angels einer Ü bergangsbestim m ung 
vom Z eitpunkt des Inkrafttre tens dieses Ge-
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setzes an bis zum Z eitpunkt der Erlassung 
entsprechender V erordnungen  nach § 5 Abs. 1 
bzw. § 9 Abs. 1 rechtlich als öffentliche P rivat
straßen im Sinne des § 1 Abs, 5 lit. d zu b e
urte ilen  sind. Auf § 56 Abs. 2 ist jedoch in 
diesem  Zusam m enhang zu verw eisen.

Zu § 55:

Der Abs. 1 zählt die Rechtsvorschriften auf, 
die, sow eit sie überhaup t noch in Geltung 
stehen, mit dem In k rafttre ten  dieses G esetzes 
außer Kraft treten. Damit ist auch ein b e 
deutender Schritt auf dem  G ebiet der Rechts
berein igung verbunden.

Durch Abs. 2 w ird ausgeschlossen, daß 
durch das In k rafttre ten  dieses G esetzes an

deren als im Abs. 1 genannten Rechtsvor
schriften (z. B. d er StVO. 1960) derogiert wird.

Zu § 56:

Da es sich um die N euregelung einer sehr 
um fangreichen und schw ierigen M aterie han
delt, soll das Gesetz nicht nach A blauf des 
Tages, an dem es im Landesgesetzblatt e r
schienen ist, in Kraft treten, sondern erst nach 
einem  entsprechenden zwischen der K und
machung und dem W irksam keitsbeginn ge
legenen Zeitraum .

Durch Abs. 2 kann  verm ieden w erden, daß 
es im Z eitpunkt des Inkrafttre tens dieses Ge
setzes w eder Landesstraßen noch G em einde
straßen gibt.
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